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Vorwort 
 

 

Im Februar 2016 hat der Landtag das neue Chancengleichheitsgesetz für Baden-

Württemberg beschlossen. Die Neufassung des Gesetzes stellt einen wesentlichen Schritt 

für eine bessere Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen 

Dienst dar. Es enthält die erforderlichen Instrumentarien, um den Anteil von Frauen in den 

Bereichen der Landesverwaltung, in denen sie bisher noch unterrepräsentiert sind, weiter 

zu erhöhen, mehr Frauen in Führungsverantwortung zu bringen und die Vereinbarkeit von 

Familie, Pflege und Beruf zu verbessern. 

 

Bei der Erreichung dieser Ziele war das frühere Chancengleichheitsgesetz an seine 

Grenzen gestoßen. Trotz einiger Erfolge in den vergangenen Jahren erreichen nach wie 

vor zu wenige Frauen im öffentlichen Dienst oder in landeseigenen Unternehmen leitende 

Funktionen. Auch in Gremien, für die dem Land ein Berufungs-, Entsende- oder 

Vorschlagsrecht zusteht, sind Frauen immer noch in der Minderheit. Das neue 

Chancengleichheitsgesetz wird hier zu Verbesserungen führen. 

 

Dennoch kann die Novellierung des Chancengleichheitsgesetzes nicht das Ende der 

Bemühungen sein. Auch in Zukunft wird immer wieder neu darüber nachgedacht werden 

müssen, an welchen Stellschrauben angesetzt werden muss, um die vollumfängliche 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt zu erreichen.  

 

Für ihr großes Engagement bei der Entstehung des neuen Chancengleichheitsgesetzes gilt 

mein besonderer Dank den Beauftragten für Chancengleichheit und deren 

Stellvertreterinnen, den Ansprechpartnerinnen und fachlichen Beraterinnen, den 

Fachreferentinnen und -referenten für Chancengleichheit in den Gemeinden sowie in den 

Stadt- und Landkreisen sowie den Dienststellenleitungen. 

 

 

 

 

Katrin Altpeter MdL 

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Senioren  
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I. Einleitung 
 

 

Der baden-württembergische Landtag hat am 17. Februar 2016 das Gesetz zur Verwirkli-

chung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-

Württemberg und zur Änderung des Landeshochschulgesetzes (Chancengleichheitsgesetz) 

beschlossen. Dieses Gesetz löst das Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von 

Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg vom 11. Ok-

tober 2005 ab. 

 

Das Chancengleichheitsgesetz hat in Umsetzung des Verfassungsauftrags nach Artikel 3 

Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes zum Ziel, die berufliche Chancengleichheit von Frauen 

im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg weiter voranzubringen, die gleiche Teilhabe 

von Frauen und Männern an Positionen entscheidend zu verbessern sowie Rahmenbedin-

gungen zu schaffen, die Frauen wie auch Männern ermöglichen, Erwerbstätigkeit und Fa-

milien- oder Pflegeaufgaben zu vereinbaren. 

 

Im Mittelpunkt der Novellierung des Chancengleichheitsgesetzes stehen die gesetzliche 

Verankerung von Gleichstellungsbeauftragten in den Stadt- und Landkreisen sowie Ge-

meinden mit einer Einwohnerzahl ab 50 000, die Erweiterung des Geltungsbereichs im Be-

reich von Privatisierungen, die zwingende Gremienbesetzung zu einem Anteil mit Frauen 

von mindestens 40 Prozent, soweit dem Land ein Berufungs-, Entsende- oder Vorschlags-

recht zusteht, sowie die Stärkung der Rechte der Beauftragten für Chancengleichheit und 

deren Stellvertreterin. 

 

Die nachfolgende Handreichung enthält eine Gegenüberstellung von Gesetzestext und 

amtlicher Begründung und zielt darauf ab, den Anwenderinnen und Anwendern die prakti-

sche Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes zu erleichtern. 
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II. GESETZ ZUR VERWIRKLICHUNG DER CHANCENGLEICH-
HEIT VON FRAUEN UND MÄNNERN IM ÖFFENTLICHEN DIENST 
IN BADEN-WÜRTTEMBERG (CHANCENGLEICHHEITSGESETZ – 
CHANCENG)  
 

 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 

 

§ 1 Gesetzesziele 

 

(1) Mit diesem Gesetz wird in Erfüllung des Verfassungsauftrags nach Artikel 3 Absatz 2 

des Grundgesetzes (GG) die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frau-

en und Männern in dem in § 3 genannten Geltungsbereich gefördert. 

 

(2) Die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern erfolgt 

mit dem Ziel ihrer Gleichstellung und der Beseitigung bestehender sowie der Verhinderung 

künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts und des Familienstandes. Dadurch 

sollen auch bestehende Nachteile für Frauen abgebaut oder ausgeglichen werden, unter 

Wahrung des Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Artikel 33 

Absatz 2 GG. Zu diesem Zweck werden Frauen nach Maßgabe dieses Gesetzes gezielt 

gefördert, insbesondere, um Zugangs- und Aufstiegschancen für Frauen zu verbessern 

sowie eine deutliche Erhöhung des Anteils der Frauen in Bereichen, in denen sie unterre-

präsentiert sind, zu erreichen. 

 

(3) Ziel des Gesetzes ist darüber hinaus die paritätische Vertretung von Frauen und Män-

nern in Gremien, soweit das Land Mitglieder für diese bestimmen kann. 

 

(4) Ziel des Gesetzes ist es zudem, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für 

Frauen und Männer zu verbessern. 

 

 

§ 2 Besondere Verantwortung 

 

Alle Beschäftigten, insbesondere diejenigen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, so-

wie die Dienststellenleitungen und die Personalvertretungen, fördern die tatsächliche Ver-

wirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und berücksichtigen Chan-
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cengleichheit als durchgängiges Leitprinzip in allen Aufgabenbereichen der Dienststelle. 

Dies gilt insbesondere bei Personalwirtschafts- und Personalentwicklungsmaßnahmen. 

 

 

§ 3 Geltungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz gilt für  

 

1. die Behörden des Landes, 

 

2. die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der alleinigen 

Aufsicht des Landes unterstehen, mit Ausnahme der außeruniversitären wissenschaftlichen 

Einrichtungen, der kommunalen Stiftungen, der sozialkaritativen Stiftungen, der Landes-

bank Baden-Württemberg, der Landeskreditbank, der Sparkassen sowie ihrer Verbände 

und Verbundunternehmen, des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands, der Selbst-

verwaltungskörperschaften der Wirtschaft und der freien Berufe, der Sozialversicherungs-

träger sowie der Landesverbände der Betriebskrankenkassen und Innungskrankenkassen, 

des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, der Kassenärztlichen Vereinigung 

Baden-Württemberg und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, 

 

3. die Hochschulen sowie das Karlsruher Institut für Technologie, soweit nicht das Landes-

hochschulgesetz (LHG) und das KIT-Gesetz (KITG) eigene Regelungen enthalten, 

 

4. die Gerichte des Landes und 

 

5. den Südwestrundfunk dem Sinne nach. 

 

(2) Auf die Gemeinden, die Stadt- und Landkreise, die Zweckverbände, die Gemeindever-

waltungsverbände, den Kommunalverband für Jugend und Soziales, die Gemeindeprü-

fungsanstalt Baden-Württemberg, die Datenzentrale Baden-Württemberg, den Kommuna-

len Versorgungsverband Baden-Württemberg, die Nachbarschaftsverbände, die Regional-

verbände und den Verband Region Stuttgart finden ausschließlich Absatz 3 und die Vor-

schriften der Abschnitte 4 und 6 Anwendung. 

 

(3) Soweit das Land oder eine kommunale Gebietskörperschaft ein Unternehmen in 

Rechtsformen des Privatrechts gründet oder umwandelt, soll die Anwendung dieses Geset-

zes im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung vereinbart werden. Die kommunale Ge-

bietskörperschaft soll ihre Gesellschafterrechte in Unternehmen des Privatrechts, auf die 
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sie durch mehrheitliche Beteiligung oder in sonstiger Weise direkt oder indirekt bestimmen-

den Einfluss nehmen kann, so ausüben, dass die Vorschriften dieses Gesetzes entspre-

chende Anwendung finden. Verfügt das Land oder die kommunale Gebietskörperschaft 

nicht über eine Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen in der Rechtsform einer juristi-

schen Person des Privatrechts oder einer Personengesellschaft, hält aber mindestens ei-

nen Geschäftsanteil von 25 Prozent, soll das Land oder die kommunale Gebietskörper-

schaft darauf hinwirken, dass die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende Anwendung 

finden. 

 

 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Be-

amtinnen und Beamte, Auszubildende sowie Richterinnen und Richter. Beschäftigte im 

Sinne dieses Gesetzes sind ferner Personen des Südwestrundfunks, die arbeitnehmerähn-

liche Personen nach § 12 a des Tarifvertragsgesetzes sind. 

 

(2) Familienaufgaben im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine beschäftigte Person 

mindestens ein Kind unter 18 Jahren tatsächlich betreut. 

 

(3) Pflegeaufgaben im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine beschäftigte Person 

eine nach § 14 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) pflegebedürftige 

nahe angehörige Person nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) tatsächlich 

und nicht erwerbsmäßig häuslich pflegt oder betreut. 

 

(4) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Behörden, Verwaltungsstel-

len der in § 3 genannten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie die Gerichte, die 

Hochschulen und die Schulen. 

 

(5) Beförderung im Sinne dieses Gesetzes ist auch die Verleihung eines anderen Amtes mit 

höherem Grundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung, die Übertragung eines ande-

ren Amtes mit gleichem Grundgehalt und anderer Amtsbezeichnung unter gleichzeitigem 

Wechsel der Laufbahngruppe, die Verleihung eines Richteramtes mit höherem Grundgehalt 

und die Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit sowie die Gewährung einer 

Amtszulage. 

 

(6) Eine Unterrepräsentanz von Frauen im Sinne dieses Gesetzes liegt dort vor, wo inner-

halb eines Geltungsbereichs eines Chancengleichheitsplans in einer Entgelt- oder Besol-
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dungsgruppe einer Laufbahn oder in den Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufga-

ben einschließlich der Stellen und Planstellen Vorsitzender Richterinnen und Vorsitzender 

Richter weniger Frauen als Männer beschäftigt sind. 

 

(7) Frühzeitige Beteiligung im Sinne dieses Gesetzes bedeutet, dass die Beauftragte für 

Chancengleichheit an der Entscheidungsfindung gestaltend mitwirken und Einfluss nehmen 

kann. Die Beteiligung der Beauftragten für Chancengleichheit soll vor der Beteiligung der 

Personalvertretung erfolgen. 

 

 

Abschnitt 2 
Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

 

 

§ 5 Erstellung des Chancengleichheitsplans 

 

(1) Jede personalverwaltende Dienststelle, deren Personalverwaltungsbefugnis 50 und 

mehr Beschäftigte umfasst, erstellt mindestens einen Chancengleichheitsplan. In den ande-

ren Dienststellen kann ein Chancengleichheitsplan erstellt werden. Für die Ministerien ist 

jeweils ein gesonderter Chancengleichheitsplan zu erstellen. Soweit Gleichstellungspläne 

für alle Beschäftigten gemäß § 4 Absatz 5 LHG aufgestellt werden, entfällt die Pflicht zur 

Erstellung eines Chancengleichheitsplans nach diesem Gesetz. 

 

(2) Ist die personalverwaltende Dienststelle, deren Personalverwaltungsbefugnis Beschäf-

tigte einer nachgeordneten Dienststelle umfasst, an der Personalplanung und der Perso-

nalauswahl der nachgeordneten Dienststelle nicht unmittelbar beteiligt, kann sie von der 

Erstellung eines Chancengleichheitsplans für diese Beschäftigten der nachgeordneten 

Dienststelle absehen. Diese Beschäftigten sind in den Chancengleichheitsplan der nachge-

ordneten Dienststelle aufzunehmen und bei der Berechnung nach Absatz 1 Satz 1 zu be-

rücksichtigen. 

 

(3) In besonders gelagerten Einzelfällen kann mit Genehmigung des jeweiligen Fachminis-

teriums und des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums von der Erstellung eines Chan-

cengleichheitsplans abgesehen werden. 

 

(4) Der Chancengleichheitsplan ist für die Dauer von sechs Jahren zu erstellen und soll bei 

erheblichen strukturellen Änderungen angepasst werden. Bei der Erstellung des Chancen-

gleichheitsplans und seiner Anpassung ist die Beauftragte für Chancengleichheit mit dem 
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Ziel einer einvernehmlichen Regelung frühzeitig zu beteiligen. Gegen die Entscheidungen 

der Dienststellenleitung steht der Beauftragten für Chancengleichheit das Recht der Bean-

standung nach § 21 zu. 

 

(5) Die Chancengleichheitspläne und ihre Anpassung sind der Dienstaufsichtsbehörde, die 

ihre Beauftragte für Chancengleichheit informiert, vorzulegen. Chancengleichheitspläne der 

übrigen, der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts sind der Dienststelle, die die Rechtsaufsicht ausübt und 

ihre Beauftragte für Chancengleichheit informiert, vorzulegen. 

 

(6) Zusammen mit dem Chancengleichheitsplan ist alle sechs Jahre eine Übersicht über die 

Beschäftigtenstruktur der einzelnen Dienststellen zu erstellen und in der jeweiligen Dienst-

stelle in geeigneter Weise bekannt zu machen. 

 

 

§ 6 Inhalt des Chancengleichheitsplans 

 

(1) Der Chancengleichheitsplan hat eine Bestandsaufnahme und beschreibende Auswer-

tung der Beschäftigtenstruktur seines jeweiligen Geltungsbereichs zu enthalten. Im Chan-

cengleichheitsplan ist darzustellen, in welchen Bereichen die Frauen unterrepräsentiert 

sind. Hierfür sind alle sechs Jahre folgende Daten jeweils getrennt nach Geschlecht zu er-

heben und auszuwerten: 

 

1. die Zahl der Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und Teilzeittätigkeit, Besoldungs-, Ent-

geltgruppen, Laufbahnen und Berufsgruppen, 

 

2. die Zahl der Beurlaubten, 

 

3. die Zahl der Beschäftigten in Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, 

 

4. die Zahl der Auszubildenden, gegliedert nach Laufbahnen und Ausbildungsberufen, so-

wie 

 

5. die Gremienbesetzung nach § 13. 

 

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjahres. 
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(2) Der Chancengleichheitsplan hat die Zielvorgabe zu enthalten, mindestens die Hälfte der 

durch Einstellung zu besetzenden Stellen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert 

sind, zur Besetzung durch Frauen vorzusehen. Sind in Bereichen der Unterrepräsentanz 

von Frauen voraussichtlich nicht genügend Frauen mit der notwendigen Qualifikation zu 

gewinnen, können entsprechend weniger Stellen zur Besetzung mit Frauen vorgesehen 

werden. Dies ist im Chancengleichheitsplan darzulegen. Bei Beförderung und bei Übertra-

gung höherwertiger Tätigkeiten ist der Anteil der Frauen in Bereichen, in denen sie in ge-

ringerer Zahl beschäftigt sind als Männer, deutlich zu erhöhen. Der Vorrang von Eignung, 

Befähigung und fachlicher Leistung nach Artikel 33 Absatz 2 GG ist zu beachten. 

 

(3) Im Chancengleichheitsplan ist festzulegen, mit welchen personellen, organisatorischen, 

fortbildenden und qualifizierenden Maßnahmen die Frauenanteile auf allen Ebenen sowie 

allen Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben in unterrepräsentierten Bereichen 

erhöht werden, bis eine Beseitigung der Unterrepräsentanz erreicht ist. Zur Erreichung 

dessen kann sich die Zielvorgabe an dem Geschlechteranteil der vorangegangenen Ent-

gelt- oder Besoldungsgruppe einer Laufbahn orientieren. 

 

 

§ 7 Bekanntmachung, Veröffentlichung 

 

(1) Der Chancengleichheitsplan ist innerhalb eines Monats nach Ausfertigung durch die 

Dienststellenleitung in den vom Geltungsbereich des Chancengleichheitsplans erfassten 

Dienststellen an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen, auszuhängen oder in sonstiger 

geeigneter Weise bekannt zu machen. 

 

(2) Die Chancengleichheitspläne und die Zwischenberichte nach § 8 Absatz 1 sind jeweils 

im Internet zu veröffentlichen. Die Chancengleichheitspläne und Zwischenberichte der Mi-

nisterien sind darüber hinaus auf der Webseite der Landesregierung im Internet zu veröf-

fentlichen. Daten, die auf einer Datenbasis von weniger als sechs Personen beruhen, sind 

nicht zu veröffentlichen. 

 

 

§ 8 Erfüllung des Chancengleichheitsplans 

 

(1) Nach drei Jahren (Zwischenbericht) und im nächsten Chancengleichheitsplan stellt jede 

Dienststelle, die den Chancengleichheitsplan erstellt, den Stand der Erfüllung der im Chan-

cengleichheitsplan festgelegten Zielvorgaben fest. Die jeweils zuständige Beauftragte für 

Chancengleichheit ist frühzeitig zu beteiligen. Werden die Zielvorgaben nicht erreicht, ist 
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darzulegen, weshalb von den Zielvorgaben des Chancengleichheitsplans abgewichen wird 

und welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Hierfür sind folgende Daten jeweils ge-

trennt nach Geschlecht zu erheben und auszuwerten: 

 

1. die Zahl der Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und Teilzeittätigkeit, Besoldungs-, Ent-

geltgruppen, Laufbahnen und Berufsgruppen, 

 

2. die Zahl der Stellenausschreibungen, Bewerbungen, Einstellungen, Beförderungen und 

Höhergruppierungen, 

 

3. die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen in Bereichen, in denen 

Frauen unterrepräsentiert sind, und 

 

4. die Gremienbesetzung nach § 13. 

 

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjahres. 

 

(2) Der Zwischenbericht ist der Dienstaufsichtsbehörde, die ihre Beauftragte für Chancen-

gleichheit informiert, vorzulegen. Bei den der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehen-

den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts berichtet die Dienst-

stelle der Rechtsaufsichtsbehörde, die ihre Beauftragte für Chancengleichheit informiert. 

 

(3) Auf die Erfüllung des Chancengleichheitsplans achtet die nach Absatz 2 aufsichtführen-

de Behörde, die ihre Beauftragte für Chancengleichheit beteiligt. Soweit Verstöße festge-

stellt werden und sie nicht im Rahmen der im Gesetz gegebenen Möglichkeiten behoben 

werden können, sind die Gründe hierfür bei der Aufstellung des nächsten Chancengleich-

heitsplans darzulegen. 

 

(4) Bei erheblichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Chancengleichheitsplans 

kann sich die Dienstaufsichtsbehörde unter frühzeitiger Beteiligung ihrer Beauftragten für 

Chancengleichheit in begründeten Fällen die Zustimmung bei jeder weiteren Einstellung 

oder Beförderung vorbehalten. 

 

 

§ 9 Ausschreibung von Stellen 

 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind alle Stellen grundsätzlich in 

der Dienststelle sowie öffentlich auszuschreiben. Ausschreibungen müssen geschlechts-
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neutral erfolgen, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraussetzung 

für die Tätigkeit. Die Ausschreibung ist so abzufassen, dass Frauen ausdrücklich zur Be-

werbung aufgefordert werden. 

 

(2) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, ist in der Ausschreibung 

darauf hinzuweisen, dass Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar sind. Dies gilt auch für Stellen 

mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit soll bei allen Ausschreibungen frühzeitig beteiligt 

werden. Bei Ausnahmen von den Grundsätzen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ist die 

Beauftragte für Chancengleichheit frühzeitig zu beteiligen. 

 

(4) § 11 Absätze 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes gilt entsprechend. 

 

 

§ 10 Bewerbungs- und Personalauswahlgespräche 

 

(1) Soweit möglich sind in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, mindestens 

ebenso viele Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Bewerbungsgespräch zu 

laden, soweit sie das in der Ausschreibung vorgegebene Anforderungs- und Qualifikations-

profil aufweisen. 

 

(2) Insbesondere Fragen nach dem Familienstand, nach einer bestehenden oder geplanten 

Schwangerschaft oder geplanten Elternzeit sowie danach, wie bestehende oder geplante 

Familien- oder Pflegeaufgaben neben dem Beruf gewährleistet werden können, sind unzu-

lässig. 

 

(3) Bei der Stellenbesetzung kann die Beauftragte für Chancengleichheit an den Bewer-

bungs- und Personalauswahlgesprächen teilnehmen. 

 

 

§ 11 Einstellung, beruflicher Aufstieg und Vergabe von Ausbildungsplät-

zen 

 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, hat die Dienststelle unter Wah-

rung des Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Artikel 33 Absatz 

2 GG sowie nach Maßgabe der Zielvorgaben des Chancengleichheitsplans und entspre-

chender Personalplanung Frauen bei der Besetzung von Stellen, insbesondere mit Vorge-
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setzten- und Leitungsaufgaben, sowie von Stellen für die Berufsausbildung und bei der Be-

förderung vorrangig zu berücksichtigen, soweit nicht in der Person des Mitbewerbers lie-

gende Gründe überwiegen. 

 

(2) Bei der Beurteilung der Eignung sind die in den Familien- und Pflegeaufgaben und in 

ehrenamtlicher Tätigkeit erworbenen überfachlichen Kompetenzen einzubeziehen, soweit 

sie für die vorgesehene Tätigkeit von Bedeutung sind und in das Bewerbungsverfahren 

eingebracht werden. 

 

(3) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung können Frauenförderung und 

Behinderteneigenschaft als zusätzliche Hilfskriterien berücksichtigt werden. Bei Vorliegen 

gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung von Frauen und Männern dürfen ge-

ringere aktive Dienst- oder Beschäftigungszeiten, Inanspruchnahme von Elternzeit, Fami-

lienpflegezeit, Pflegezeit, Telearbeit und flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie Reduzierungen 

der Arbeitszeit, Beurlaubungen oder Verzögerungen beim Abschluss einzelner Ausbil-

dungsgänge auf Grund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Personen nicht 

berücksichtigt werden. Ferner sind Familienstand oder Einkommen der Partnerin oder des 

Partners nicht zu berücksichtigen. 

 

(4) Die Dienststelle hat die Beauftragte für Chancengleichheit an der Entscheidung über 

jede Einstellung und Beförderung frühzeitig zu beteiligen. Ihr sind die entscheidungsrele-

vanten Daten mitzuteilen und die erforderlichen Bewerbungsunterlagen frühzeitig zur Ein-

sicht vorzulegen. Hiervon erfasst sind auch die Bewerbungsunterlagen männlicher Mitbe-

werber, die die vorgesehenen Voraussetzungen für die Besetzung der Personalstelle oder 

des zu vergebenden Amtes erfüllen. Andere Personalaktendaten darf die Beauftragte für 

Chancengleichheit nur mit Zustimmung der Betroffenen einsehen. 

 

 

§ 12 Fort- und Weiterbildung 

 

(1) Die berufliche Fort- und Weiterbildung weiblicher Beschäftigter wird gefördert. Insbe-

sondere sollen dazu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden, die eine 

Weiterqualifikation ermöglichen oder auf die Übernahme von Tätigkeiten in Bereichen der 

Unterrepräsentanz von Frauen vorbereiten. Bei der Planung und Gestaltung der Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen ist der Beauftragten für Chancengleichheit Gelegenheit zur Be-

teiligung zu geben. 
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(2) Bei innerbehördlichen Dienstbesprechungen und bei geeigneten Veranstaltungen der 

beruflichen Fort- und Weiterbildung, insbesondere auch bei Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen für Führungskräfte, sind Themen zur Chancengleichheit von Frauen und Männern 

vorzusehen. 

 

(3) Bei allen beruflichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sollen Frauen entsprechend 

ihrem Anteil an der Zielgruppe der Fort- und Weiterbildungsmaßnahme berücksichtigt wer-

den. Frauen sollen verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fort- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen eingesetzt werden. Die Beauftragte für Chancengleichheit ist bei der 

Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die 

eine Weiterqualifikation ermöglichen oder auf die Übernahme von Tätigkeiten in Bereichen 

der Unterrepräsentanz von Frauen vorbereiten, zu beteiligen. 

 

(4) Bei der Ausgestaltung und Durchführung von beruflichen Fort- und Weiterbildungsver-

anstaltungen soll auch darauf geachtet werden, dass den Beschäftigten mit zu betreuenden 

Kindern oder pflegebedürftigen nahen angehörigen Personen eine Teilnahme möglich ist. 

Möglichkeiten der Betreuung sollen im Bedarfsfall angeboten werden. 

 

 

§ 13 Gremien 

 

(1) In Gremien, für die dem Land ein Berufungs-, Entsende- oder Vorschlagsrecht zusteht, 

müssen ab 1. Januar 2017 mindestens 40 Prozent der durch das Land zu bestimmenden 

Mitglieder Frauen sein, soweit nicht eine Ausnahme aus besonderen Gründen nach Absatz 

5 vorliegt. Der Mindestanteil ist bei erforderlich werdenden Berufungen, Entsendungen oder 

Vorschlägen zur Besetzung einzelner oder mehrerer Sitze zu beachten und im Wege einer 

sukzessiven Steigerung zu erreichen. Bestehende Mandate können bis zu ihrem vorgese-

henen Ende wahrgenommen werden. Stehen dem Land insgesamt höchstens zwei Gremi-

ensitze zu, sind die Sätze 1 bis 3 nicht anzuwenden. 

 

(2) Wird ein Gremium gebildet oder wiederbesetzt von einer Stelle, die nicht zur unmittelba-

ren Landesverwaltung gehört, ist auf eine Besetzung des Gremiums mit mindestens 40 

Prozent Frauen hinzuwirken. 

 

(3) Es ist das Ziel, ab dem 1. Januar 2019 die in Absatz 1 genannten Anteile auf 50 Prozent 

zu erhöhen. Steht dem Land insgesamt eine ungerade Anzahl an Gremiensitzen zu, darf 

das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern nur einen Sitz betragen. 
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(4) Gremien im Sinne von Absatz 1 sind solche, die auf gesetzlicher Grundlage beruhen, 

insbesondere Beiräte, Kommissionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie sonstige Kol-

legialorgane und vergleichbare Mitwirkungsgremien, unabhängig von ihrer Bezeichnung. 

 

(5) Ausnahmen sind nur aus besonderen Gründen zulässig, die aktenkundig zu machen 

sind. Besondere Gründe sind insbesondere dann gegeben, wenn die Ausübung des Man-

dats in einem Gremium an einen bestimmten Dienstposten geknüpft ist, der einen fachli-

chen Bezug zum auszuübenden Mandat hat. 

 

(6) Bei der Gremienbesetzung ist die Beauftragte für Chancengleichheit in den einzelnen 

Dienststellen frühzeitig zu beteiligen. 

 

(7) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Mitgliedschaft in Gremien durch eine auf einer Rechts-

norm oder Satzung beruhenden Wahl begründet wird. 

 

 

§ 14 Beseitigung der Unterrepräsentanz 

 

(1) Soweit das Gesetzesziel der weitgehenden Beseitigung der Unterrepräsentanz in allen 

Entgelt- oder Besoldungsgruppen einer Laufbahn und in den Funktionen mit Vorgesetzten- 

und Leitungsaufgaben einschließlich der Stellen und Planstellen Vorsitzender Richterinnen 

und Vorsitzender Richter erreicht ist, ist die jeweilige Dienststelle von folgenden Vorschrif-

ten entbunden: 

 

1. Erstellung eines Chancengleichheitsplans nach § 5, 

 

2. Erstellung eines Zwischenberichts nach § 8 und 

 

3. Aufforderung zur Bewerbung von Frauen nach § 9 Absatz 1 Satz 3. 

 

(2) Die Dienststelle hat unter frühzeitiger Beteiligung ihrer Beauftragten für Chancengleich-

heit im Abstand von zwei Jahren zu prüfen, ob das Gesetzesziel nach Absatz 1 weiterhin 

gewahrt ist und sie von den Vorschriften des Absatzes 1 entbunden bleibt. Die Beauftragte 

für Chancengleichheit kann die Entscheidung der Dienststelle nach § 21 beanstanden. 
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Abschnitt 3 
Beauftragte für Chancengleichheit, Stellvertreterin 

 

 

§ 15 Bestellung 

 

(1) In jeder Dienststelle mit 50 und mehr Beschäftigten und in jeder personalverwaltenden 

Dienststelle, deren Personalverwaltungsbefugnis 50 und mehr Beschäftigte umfasst, ist 

eine Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin nach vorheriger Wahl zu 

bestellen. Bei den Hochschulen gelten die Angehörigen des wissenschaftlichen und künst-

lerischen Personals nach § 44 LHG nicht als Beschäftigte im Sinne dieser Bestimmung. Die 

regelmäßige Amtszeit beträgt fünf Jahre. In allen anderen Dienststellen ist eine Ansprech-

partnerin für die weiblichen Beschäftigten und die zuständige Beauftragte für Chancen-

gleichheit zu bestellen. Eine Ansprechpartnerin kann auch für einen Teil der Dienststelle 

bestellt werden, der räumlich von dem Hauptsitz der Dienststelle entfernt seinen Sitz hat. 

 

(2) Zuständig für eine Dienststelle nach Absatz 1 Satz 4 ist die Beauftragte für Chancen-

gleichheit der nächsthöheren Dienststelle. 

 

(3) In jedem Staatlichen Schulamt ist für den Bereich der Lehrkräfte an Grund-, Werkreal-, 

Haupt-, Real-, Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-

zentren aus deren Kreis nach vorheriger Ausschreibung eine Beauftragte für Chancen-

gleichheit zu bestellen. 

 

(4) In jedem Regierungspräsidium ist zusätzlich zur Beauftragten für Chancengleichheit 

eine fachliche Beraterin aus dem Bereich Schule zu bestellen. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-

chend. Die fachliche Beraterin nimmt in Abstimmung mit der Beauftragten für Chancen-

gleichheit deren Aufgaben und Rechte wahr, soweit Maßnahmen der Dienststelle aus-

schließlich die Schulen betreffen. 

 

 

§ 16 Verfahren zur Bestellung 

 

(1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen Beschäftigten der Dienststelle, es sei denn, dass sie 

am Wahltag seit mehr als zwölf Monaten ohne Dienstbezüge oder Arbeitsentgelt beurlaubt 

sind. 
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(2) Wählbar für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit und der Stellvertreterin 

sind die weiblichen Beschäftigten der Dienststelle. Wer zu einer anderen Dienststelle abge-

ordnet ist, ist für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit und der Stellvertreterin 

nicht wählbar. Satz 2 gilt nicht bei Abordnungen zur Teilnahme an Lehrgängen. 

 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin werden in einem Wahl-

verfahren in getrennten Wahlgängen nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 

Die Wahl hat den Grundsätzen der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und gehei-

men Wahl zu entsprechen. Das Verfahren für die Durchführung der Wahl wird durch 

Rechtsverordnung der Landesregierung geregelt. 

 

(4) Findet sich nur eine zur Ausübung des Amtes bereite Beschäftigte, kann die Dienststelle 

von der weiteren Durchführung des Wahlverfahrens absehen und diese zur Beauftragten 

für Chancengleichheit bestellen. Findet sich aus dem Kreis der weiblichen Beschäftigten 

keine zur Ausübung des Amtes bereite Person, kann die Dienststelle auch einen zur Aus-

übung bereiten männlichen Beschäftigten zum Beauftragten für Chancengleichheit bestel-

len. Anderenfalls hat die Dienststelle das Wahlverfahren nach sechs Monaten zu wiederho-

len. Gleiches gilt für die Stellvertretung. 

 

(5) Die Wahl der Beauftragten für Chancengleichheit und ihrer Stellvertreterin kann beim 

Verwaltungsgericht angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das 

Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine Berichti-

gung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geän-

dert oder beeinflusst werden konnte. Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahl-

berechtigte, alle Bewerberinnen oder die Dienststellenleitung. Die Anfechtung ist nur binnen 

einer Frist von zwei Wochen, von dem Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an ge-

rechnet, zulässig. 

 

 

§ 17 Erlöschen der Bestellung, Widerruf, Neubestellung 

 

(1) Die Bestellung zur Beauftragten für Chancengleichheit erlischt mit Ablauf der Amtszeit, 

der Niederlegung des Amtes, ihrem Ausscheiden aus der Dienststelle oder ihrer nicht nur 

vorübergehenden Verhinderung von mehr als sechs Monaten.  

 

(2) Die Dienststellenleitung darf die Bestellung zur Beauftragten für Chancengleichheit nur 

auf deren Verlangen oder wegen grober Verletzung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen wi-

derrufen. 
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(3) Ist die Bestellung erloschen oder widerrufen worden, ist die Stellvertreterin mit ihrem 

Einverständnis bis zum Ende der laufenden Amtszeit zur Beauftragten für Chancengleich-

heit zu bestellen. Anderenfalls hat die Dienststellenleitung aus der Liste der für das Amt der 

Beauftragten für Chancengleichheit nicht gewählten Beschäftigten die Person mit der 

nächsthöheren Stimmenzahl bis zum Ende der laufenden Amtszeit zur Beauftragten für 

Chancengleichheit zu bestellen. Ist eine solche nicht vorhanden, hat die Dienststelle aus 

dem Kreis der weiblichen Beschäftigten die Beauftragte für Chancengleichheit bis zum En-

de der laufenden Amtszeit zu bestellen. § 16 Absatz 4 Satz 2 findet entsprechende Anwen-

dung. Die Bestellung ist nur mit Einverständnis der zu bestellenden Beschäftigten vorzu-

nehmen. 

 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Stellvertreterin entsprechend. Ist die Bestellung zur 

Stellvertreterin erloschen oder widerrufen worden, findet Absatz 3 Sätze 2 bis 5 entspre-

chende Anwendung. Gleiches gilt bei Nachrücken der Stellvertreterin in das Amt der Beauf-

tragten für Chancengleichheit nach Absatz 3 Satz 1. 

 

 

§ 18 Rechtsstellung 

 

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist der Dienststellenleitung unmittelbar zugeord-

net und hat ein unmittelbares Vortragsrecht. Sie ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht an 

Weisungen gebunden. 

 

(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwen-

digen räumlichen, personellen und sachlichen Mitteln auszustatten. Ihr und ihrer Stellvertre-

terin ist die Teilnahme an spezifischen Fortbildungsveranstaltungen zu ermöglichen, soweit 

diese für ihre Tätigkeit erforderlich sind. 

 

(3) Die Dienststellenleitung hat die Beauftragte für Chancengleichheit im erforderlichen Um-

fang von ihren anderweitigen dienstlichen Verpflichtungen zu entlasten. Unter Berücksichti-

gung der Struktur der jeweiligen Dienststelle und sofern keine anderweitige Vereinbarung 

zwischen Dienststelle und Beauftragter für Chancengleichheit getroffen wird, beträgt die 

Entlastung in der Regel in personalverwaltenden Dienststellen mit mehr als 300 Beschäftig-

ten mindestens 50 Prozent der vollen regelmäßigen Arbeitszeit. Bei einer Beschäftigtenzahl 

von mehr als 600 Beschäftigten wird die Beauftragte für Chancengleichheit in der Regel im 

Umfang der Regelarbeitszeit einer Vollzeitkraft entlastet. § 15 Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-

chend. Soweit die Beauftragte für Chancengleichheit eine Teilzeitbeschäftigung ausübt, 

wird auf die Möglichkeit der Aufgabendelegation nach § 22 Absatz 2 verwiesen. 
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(4) Bei Uneinigkeit über den Umfang der Entlastung kann die Dienststelle oder die Beauf-

tragte für Chancengleichheit eine Schlichtungsstelle anrufen. Die Schlichtungsstelle besteht 

aus einer Vertreterin oder einem Vertreter des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums 

als Vorsitzende oder Vorsitzender, einer Vertreterin oder einem Vertreter des betroffenen 

Fachministeriums und einer dritten Person mit Befähigung zum Richteramt, die der baden-

württembergischen Arbeits- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit angehört und von dem für 

Frauenfragen zuständigen Landtagsausschuss zu benennen ist. Das Nähere wird durch 

Rechtsverordnung des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums geregelt. 

 

(5) Die Beauftragte für Chancengleichheit darf wegen ihrer Tätigkeit weder allgemein noch 

in ihrer beruflichen Entwicklung benachteiligt werden. Sie darf gegen ihren Willen nur um-

gesetzt, versetzt oder abgeordnet werden, wenn dies aus dringenden dienstlichen Grün-

den, auch unter Berücksichtigung ihrer Funktion als Beauftragte für Chancengleichheit, un-

vermeidbar ist. In diesem Fall ist die Zustimmung der vorgesetzten Dienststelle, die ihre 

Beauftragte für Chancengleichheit beteiligt, notwendig. § 15 Absätze 2 und 4 des Kündi-

gungsschutzgesetzes gilt entsprechend. 

 

(6) Die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin sind verpflichtet, über die 

persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten und andere vertrauliche Angelegenheiten in 

der Dienststelle auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Stillschweigen zu bewahren. Die 

Verschwiegenheitspflicht gilt auch für die Ansprechpartnerinnen und für die fachlichen Be-

raterinnen. 

 

 

§ 19 Grundsätze für die Zusammenarbeit 

 

(1) Die Dienststellenleitung legt zu Beginn der Amtszeit der Beauftragten für Chancen-

gleichheit im Einvernehmen mit ihr die näheren Einzelheiten der Zusammenarbeit fest. 

 

(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist in dem für die sachgerechte Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben und Beteiligungsrechte erforderlichen Umfang frühzeitig und umfassend zu 

unterrichten. Ihr sind die hierfür erforderlichen Unterlagen frühzeitig vorzulegen und alle 

erforderlichen Informationen und Auskünfte zu erteilen. 

 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann an der regelmäßig stattfindenden Bespre-

chung der Dienststellenleitung mit den anderen Führungskräften der Dienststelle teilneh-

men. Dies gilt nicht, soweit die Dienststelle einen Bezug zu den der Beauftragten für Chan-

cengleichheit nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben ausschließt. 
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§ 20 Sonstige Aufgaben und Rechte 

 

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit achtet auf die Durchführung und Einhaltung die-

ses Gesetzes und unterstützt die Dienststellenleitung bei dessen Umsetzung. Sie ist an 

sonstigen allgemeinen personellen sowie sozialen und organisatorischen Maßnahmen ihrer 

Dienststelle, soweit diese Auswirkungen auf die berufliche Situation weiblicher Beschäftig-

ter haben können, frühzeitig zu beteiligen. 

 

(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit hat ein Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten 

beruflichen Förderung von Frauen. Sie kann sich innerhalb ihrer Dienststelle zu fachlichen 

Fragen der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der beruflichen Förderung von 

Frauen und der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf äußern. Sie kann während der 

Arbeitszeit Sprechstunden durchführen und einmal im Jahr eine Versammlung der weibli-

chen Beschäftigten der Dienststelle einberufen. 

 

(3) Weibliche Beschäftigte können sich in ihren Angelegenheiten ohne Einhaltung des 

Dienstwegs an die Beauftragte für Chancengleichheit ihrer Dienststelle wenden. 

 

(4) Den Beauftragten für Chancengleichheit ist Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch un-

tereinander zu geben. 

 

(5) Die Rechte der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen 

bleiben unberührt. 

 

 

§ 21 Beanstandungsrecht 

 

(1) Hält die Beauftragte für Chancengleichheit eine Maßnahme für unvereinbar mit diesem 

Gesetz oder mit anderen Vorschriften über die Gleichbehandlung von Frauen und Män-

nern, hat sie das Recht, diese Maßnahme innerhalb von einer Woche nach ihrer Unterrich-

tung schriftlich zu beanstanden. Bei unaufschiebbaren Maßnahmen kann die Dienststelle 

die Frist auf zwei Arbeitstage verkürzen. Im Fall der fristgerechten Beanstandung hat die 

Dienststellenleitung unter Beachtung der Einwände neu zu entscheiden. Die Ablehnung der 

Beanstandung ist gegenüber der Beauftragten für Chancengleichheit schriftlich zu begrün-

den. 

 

(2) Die beanstandete Maßnahme soll vor Ablauf der Frist und vor der Entscheidung der 

Dienststellenleitung nach Absatz 1 Satz 3 nicht vollzogen werden. 
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(3) Wird die Beauftragte für Chancengleichheit nicht oder nicht rechtzeitig nach Maßgabe 

dieses Gesetzes beteiligt, soll der Vollzug bis zum Ablauf von einer Woche nach Unterrich-

tung der Beauftragten für Chancengleichheit ausgesetzt werden. Bei unaufschiebbaren 

Maßnahmen kann die Dienststelle die Frist auf zwei Arbeitstage verkürzen. 

 

(4) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann sich unter Einhaltung des Dienstwegs über 

die jeweils nächsthöhere Behörde an die oberste Dienstbehörde wenden und insbesondere 

Beanstandungen, denen auch die nächsthöhere Behörde nicht abhilft, binnen einer Woche 

nach Unterrichtung zur Klärung vorlegen. 

 

(5) Bei Fragen von allgemeiner frauenpolitischer Bedeutung kann sich die Beauftragte für 

Chancengleichheit an das für Frauenfragen zuständige Ministerium wenden. 

 

 

§ 22 Aufgaben der Stellvertreterin 

 

(1) Die Stellvertreterin wird grundsätzlich im Vertretungsfall tätig. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Beauftragte für Chancengleichheit der Stellvertrete-

rin mit deren Einverständnis Aufgaben zur eigenständigen Erledigung übertragen. Eine Än-

derung oder Aufhebung der Delegationsentscheidung nach Satz 1 kann die Beauftragte für 

Chancengleichheit jederzeit ohne Zustimmung der Stellvertreterin vornehmen. § 18 Absatz 

1 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Aufgabendelegation ist gegenüber der Dienststelle und der 

Personalvertretung anzuzeigen. 

 

(3) Die Stellvertreterin hat die von der Beauftragten für Chancengleichheit vorgegebenen 

Leitlinien der Chancengleichheitsarbeit zu beachten. Die Gesamtverantwortung für die Auf-

gabenerledigung verbleibt bei der Beauftragten für Chancengleichheit. 

 

(4) Wird die Stellvertreterin nach Absatz 1 tätig, ist sie anstelle der Beauftragten für Chan-

cengleichheit mit Beginn der Vertretungstätigkeit in dem Ausmaß ihrer Tätigkeit als Stellver-

treterin von anderweitigen Tätigkeiten nach § 18 Absatz 3 zu entlasten. Im Falle des Absat-

zes 2 Satz 1 wird die Stellvertreterin anstelle der Beauftragten für Chancengleichheit ent-

sprechend der Aufgabendelegation entlastet. 
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§ 23 Arbeitskreis der Beauftragten für Chancengleichheit der Ministerien 

und des Rechnungshofs 

 

(1) Die Beauftragten für Chancengleichheit der Ministerien und des Rechnungshofs bilden 

den Arbeitskreis Chancengleichheit (AKC). Dieser tritt regelmäßig zusammen. Der AKC 

gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

(2) An den Sitzungen des AKC können nach Maßgabe der Geschäftsordnung teilnehmen: 

 

1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums, 

 

2. die Beauftragten für Chancengleichheit der Regierungspräsidien und 

 

3. weitere Personen. 

 

(3) Der AKC kann grundsätzliche Angelegenheiten, die für die weiblichen Beschäftigten von 

allgemeiner Bedeutung sind, beraten sowie Vorschläge unterbreiten und Stellungnahmen 

hierzu abgeben. 

 

(4) Die Möglichkeit, weitere Arbeitskreise zur Koordinierung der Arbeit der Beauftragten für 

Chancengleichheit einzurichten, bleibt unberührt. 

 

(5) Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

 

 

Abschnitt 4 
Regelungen für Gemeinden, Stadt- und Landkreise sowie sons-

tige Körperschaften und Anstalten 
 

 

§ 24 Kommunale Gleichstellungspolitik 

 

Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frauen und Män-

nern ist auch eine kommunale Aufgabe. Die Gemeinden sowie Stadt- und Landkreise wir-

ken auf die Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen in allen kommunalen Berei-

chen, insbesondere in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie, sowie in 

den Bereichen der sozialen Sicherheit hin. Sie stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, 

dass Frauen gefördert und gestärkt werden und Chancengleichheit als durchgängiges Leit-
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prinzip in allen kommunalen Aufgabenbereichen berücksichtigt sowie inhaltlich und fachlich 

begleitet wird. 

 

 

§ 25 Beauftragte 

 

(1) In jedem Stadt- und Landkreis sowie in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl ab 50 000 

ist eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen, die die Frauenförderung und 

gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern wahrnimmt. Sie ist in der Aus-

übung ihrer behördeninternen Aufgaben nicht an Weisungen gebunden. 

 

(2) Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 50 000 benennen jeweils eine Person oder 

eine Organisationseinheit, die die Aufgaben der Frauenförderung und der Chancengleich-

heit in der Gemeinde wahrnimmt. 

 

 

§ 26 Aufgaben und Rechte 

 

(1) Die Beauftragten nach § 25 Absätze 1 und 2 wirken behördenintern auf die Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung hin. Neben diesen 

behördeninternen Aufgaben obliegt es darüber hinaus den Beauftragten nach § 25 Absatz 

1 auch, die gesellschaftliche Position der Frauen zu stärken und zu fördern. Die Gemein-

den, Stadt- und Landkreise werden von ihrer Beauftragten nach § 25 Absätze 1 und 2 in 

Fragen der Gleichstellungspolitik beraten. Die Beauftragten arbeiten mit der Verwaltung 

zusammen. Zudem nehmen die Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise neben ihren 

eigenen Aufgaben die Koordination der mit den Gleichstellungsfragen befassten Personen 

oder Organisationseinheiten bei den kreisangehörigen Gemeinden wahr. 

 

(2) Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise beteiligen ihre Beauftragte nach § 25 Absätze 1 

und 2 bei allen Vorhaben, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind, früh-

zeitig. Über die jeweilige Stellungnahme informiert die Bürgermeisterin oder der Bürger-

meister den Gemeinderat sowie die Landrätin oder der Landrat den Kreistag. 

 

(3) Den Beauftragten nach § 25 Absätze 1 und 2 stehen zur Wahrnehmung der behörden-

internen Frauenförderung insbesondere folgende Rechte zu: 

 

1. In Angelegenheiten der behördeninternen Frauenförderung haben sie ein unmittelbares 

Vortragsrecht bei der Behördenleitung, 
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2. bei Stellenbesetzungen können sie an Vorstellungs- und Auswahlgesprächen teilneh-

men, 

 

3. bei der Planung und Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist ihnen Ge-

legenheit zur Beteiligung zu geben und 

 

4. sie besitzen ein Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen Förderung von 

Frauen. 

 

 

§ 27 Chancengleichheitspläne 

 

(1) Die Gemeinden mit mehr als 8 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Stadt- und 

Landkreise sollen Chancengleichheitspläne erstellen. 

 

(2) Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg soll einen Chan-

cengleichheitsplan erstellen. 

 

(3) Für die Zweckverbände, den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, 

die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, die Datenzentrale Baden-Württemberg, 

die Nachbarschaftsverbände, die Regionalverbände und den Verband Region Stuttgart gilt, 

soweit sie 50 und mehr Personen beschäftigen, Absatz 1 entsprechend. 

 

(4) Die vorstehend bezeichneten Stellen regeln in eigener Verantwortung die Erstellung der 

Chancengleichheitspläne und das Verfahren. 

 

 

Abschnitt 5 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und 

Männer 
 

 

§ 28 Verpflichtete 

 

Die Dienststelle ist verpflichtet, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Frauen 

und Männer zu fördern und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen vorzunehmen. Die Personalvertretung hat im Rahmen ihrer allgemeinen Aufgaben 
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nach § 70 des Landespersonalvertretungsgesetzes auf die bessere Vereinbarkeit von Fa-

milie, Pflege und Beruf hinzuwirken. 

 

 

§ 29 Familien- und pflegegerechte Arbeitszeit 

 

Die Dienststellen können auf Antrag über die gleitende Arbeitszeit hinaus eine familien- 

oder pflegegerechte Gestaltung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit einräumen, 

wenn dies nachweislich zur Betreuung von mindestens einem Kind unter 18 Jahren oder 

einer nach § 14 Absatz 1 SGB XI pflegebedürftigen nahen angehörigen Person nach § 7 

Absatz 3 PflegeZG erforderlich ist und dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Ist beab-

sichtigt, dem Antrag einer oder eines Beschäftigten nicht zu entsprechen, ist die Beauftrag-

te für Chancengleichheit zu beteiligen. Die Ablehnung des Antrags ist von der Dienststelle 

schriftlich zu begründen. 

 

 

§ 30 Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beurlaubung zur Wahrneh-

mung von Familien- oder Pflegeaufgaben 

 

(1) Die Dienststelle hat unter Einbeziehung der Beauftragten für Chancengleichheit für die 

Beschäftigten in allen Bereichen, auch bei Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, 

ein ausreichendes Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen zu schaffen, soweit zwingende dienst-

liche Belange nicht entgegenstehen. Die Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungs-

aufgaben steht der Reduzierung der Arbeitszeit grundsätzlich nicht entgegen. 

 

(2) Im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten sollen die Dienststellen den Beschäftigten 

auch Telearbeitsplätze anbieten. Diese sollen bevorzugt durch Beschäftigte mit Familien- 

oder Pflegeaufgaben besetzt werden. 

 

(3) Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familien- 

oder Pflegeaufgaben dürfen sich nicht nachteilig auf den beruflichen Werdegang, insbe-

sondere auf die dienstliche Beurteilung, auswirken. Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen 

beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten und Fortbildungschancen einzuräumen wie Vollzeitbe-

schäftigten. Entsprechendes gilt für Beschäftigte an Telearbeitsplätzen. Teilzeit, Telearbeit 

und Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflegearbeiten dürfen nicht dazu 

führen, dass den Beschäftigten geringerwertige Aufgaben übertragen werden. 
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(4) Die Dienststellen sind verpflichtet, Beschäftigte, die einen Antrag auf Teilzeitbeschäfti-

gung oder Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflegeaufgaben stellen, 

ausdrücklich auf die allgemeinen beamten- und versorgungsrechtlichen, sozialversiche-

rungs-, arbeits- und tarifrechtlichen Folgen hinzuweisen. 

  

(5) Beabsichtigt die Dienststelle, dem Antrag einer oder eines Beschäftigten mit Familien- 

oder Pflegeaufgaben auf Teilzeitbeschäftigung, Teilnahme an der Telearbeit oder Beurlau-

bung nicht zu entsprechen, ist die Beauftragte für Chancengleichheit zu beteiligen. Die Ab-

lehnung des Antrags ist von der Dienststelle schriftlich zu begründen. 

 

 

§ 31 Wechsel zur Vollzeitbeschäftigung, beruflicher Wiedereinstieg 

 

(1) Bei Vorliegen der gleichen Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung müssen im 

Rahmen der Besetzung von Vollzeitstellen vorrangig berücksichtigt werden: 

 

1. Teilzeitbeschäftigte mit Familien- oder Pflegeaufgaben, die eine Vollzeitbeschäftigung 

oder eine Erhöhung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit beantragen, sowie 

 

2. beurlaubte Beschäftigte, die während der Beurlaubung Familien- oder Pflegeaufgaben 

wahrgenommen haben und eine vorzeitige Rückkehr aus der Beurlaubung beantragen. 

 

(2) Die Dienststelle hat insbesondere den aus familien- oder pflegebedingten Gründen Be-

urlaubten durch geeignete Maßnahmen die Verbindung zum Beruf und den beruflichen 

Wiedereinstieg zu erleichtern. 

 

(3) Beurlaubten soll in geeigneten Fällen Gelegenheit gegeben werden, Urlaubs- oder 

Krankheitsvertretungen wahrzunehmen. 

 

(4) Beurlaubte sind auf Verlangen über Fortbildungsmaßnahmen zu unterrichten. Eine Teil-

nahme an Fortbildungsveranstaltungen soll ihnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Plätze und der allgemeinen Grundsätze über die Auswahl der dafür in Frage kommenden 

Beschäftigten ermöglicht werden. Ihnen sind auf Verlangen Fortbildungsmaßnahmen anzu-

bieten, die den beruflichen Wiedereinstieg erleichtern. § 12 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 

findet entsprechende Anwendung. 

 

(5) Mit den Beurlaubten sind auf Antrag Beratungsgespräche zu führen, in denen sie über 

Einsatzmöglichkeiten während und nach der Beurlaubung informiert werden. 
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Abschnitt 6 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

 

§ 32 Übergangsvorschrift 

 

(1) Gleichstellungsbeauftragte nach § 25 Absatz 1 sind, soweit nicht bereits bestellt, inner-

halb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber vor Erstellung eines Chancen-

gleichheitsplans, zu bestellen. 

 

(2) In den Gemeinden unter 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind Personen oder 

Organisationseinheiten nach § 25 Absatz 2, soweit nicht bereits benannt, innerhalb eines 

Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber vor Erstellung eines Chancengleichheits-

plans, zu benennen. 

 

(3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellte hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte 

bleiben mit deren Zustimmung bis zum Ablauf ihrer derzeitigen Bestellung im Amt. Sie füh-

ren ihr Amt mit den Rechten und Pflichten einer Gleichstellungsbeauftragten nach diesem 

Gesetz fort. 

 

 

§ 33 Evaluation 

 

Die Neuregelungen dieses Gesetzes sind drei Jahre nach dem Inkrafttreten zu evaluieren. 
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III. Gegenüberstellung von Gesetzestext und Erläuterung 
 

 

Artikel 1 

Gesetz zur Verwirklichung der Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern im 

öffentlichen Dienst in Baden-

Württemberg (Chancengleichheitsge-

setz) 

 

Begründung 

§ 1 

Gesetzesziele 

 

(1) Mit diesem Gesetz wird in Erfüllung des 

Verfassungsauftrags nach Artikel 3 Absatz 

2 des Grundgesetzes (GG) die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern in dem in § 3 genann-

ten Geltungsbereich gefördert. 

 

 

 

 

 

 

(2) Die tatsächliche Durchsetzung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Män-

nern erfolgt mit dem Ziel ihrer Gleichstel-

lung und der Beseitigung bestehender so-

wie der Verhinderung künftiger Diskriminie-

rungen wegen des Geschlechts und des 

Familienstandes. Dadurch sollen auch be-

stehende Nachteile für Frauen abgebaut 

oder ausgeglichen werden, unter Wahrung 

des Vorrangs von Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung nach Artikel 33 Absatz 2 

GG. Zu diesem Zweck werden Frauen nach 

Maßgabe dieses Gesetzes gezielt geför-

 

 

 

§ 1 Absatz 1 formuliert das Gesetzesziel, in 

Umsetzung des Verfassungsauftrags nach 

Artikel 3 Absatz 2 GG, die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern zu fördern. Das Land 

Baden-Württemberg als Arbeitgeber gibt mit 

dem Chancengleichheitsgesetz den Rah-

men und die Instrumente für eine gezielte 

berufliche Förderung von Frauen und für 

eine Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Familie, Pflege und Beruf vor. 

 

Unter Wahrung des Vorrangs von Eignung, 

Befähigung und fachlicher Leistung nach 

Artikel 33 Absatz 2 GG hat die berufliche 

Förderung von Frauen, insbesondere eine 

Verbesserung der Zugangs- und Aufstiegs-

chancen für Frauen sowie eine deutliche 

Erhöhung des Anteils der Frauen in Berei-

chen, in denen sie unterrepräsentiert sind, 

zum Ziel. Der Hinweis auf Artikel 33 Absatz 

2 GG dient der Klarstellung. Der Aufwand 

für die Anwendung der vorgeschriebenen 

Instrumente zur beruflichen Förderung von 

Frauen, wie beispielsweise Chancengleich-
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dert, insbesondere, um Zugangs- und Auf-

stiegschancen für Frauen zu verbessern 

sowie eine deutliche Erhöhung des Anteils 

der Frauen in Bereichen, in denen sie unter-

repräsentiert sind, zu erreichen. 

 

(3) Ziel des Gesetzes ist darüber hinaus die 

paritätische Vertretung von Frauen und 

Männern in Gremien, soweit das Land Mit-

glieder für diese bestimmen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ziel des Gesetzes ist es zudem, die 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

für Frauen und Männer zu verbessern. 

 

heitsplan und Beauftragte für Chancen-

gleichheit, verringert sich in dem Maße, wie 

ein Frauenanteil von 50 Prozent in den je-

weiligen Bereichen erreicht wird. 

 

 

Absatz 3 bestimmt als Ziel des Gesetzes 

die paritätische Vertretung von Frauen und 

Männern in Gremien, soweit das Land für 

diese Mitglieder bestimmen kann. Dieses 

Ziel kann in den zwei in § 13 Absatz 1 und 3 

genannten Stufen erreicht werden. Maß-

geblich für die Berechnung der Anteile ist 

nicht das Gesamtgremium, sondern die 

vom Land zu besetzenden Sitze in ihrer 

Gesamtheit. 

 

Durch die Vorschriften zur Vereinbarkeit 

von Familie, Pflege und Beruf durch fami-

lien- und pflegegerechte Arbeitszeit (§ 29), 

Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beur-

laubung zur Wahrnehmung von Familien- 

oder Pflegeaufgaben (§ 30) sowie zum 

Wechsel zur Vollbeschäftigung und zum 

beruflichen Wiedereinstieg (§ 31) sollen die 

Dienststellen und ihre Leitungen Rahmen-

bedingungen für eine bessere Vereinbarkeit 

von Familie, Pflege und Beruf schaffen, die 

es den Beschäftigten ermöglichen, Er-

werbstätigkeit und Familien- oder Pflegear-

beit zu vereinbaren. 

 

Das Ziel wird nunmehr selbstständig in Ab-

satz 4 genannt, um zu verdeutlichen, dass 

es sich dabei nicht um ein Ziel handelt, wel-

ches lediglich Frauen betrifft. Wenngleich 

die Zahl der betroffenen Frauen noch immer 

weit höher ist, wünschen sich auch immer 
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mehr Männer, das Familienleben besser mit 

den beruflichen Aufgaben vereinbaren zu 

können. Durch ihre ausdrückliche Erwäh-

nung sollen auch die Rahmenbedingungen 

für männliche Beschäftigte verbessert wer-

den, um sie zu ermutigen, Maßnahmen zur 

besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege 

und Beruf, wie zum Beispiel Teilzeitbe-

schäftigung oder flexible Arbeitszeitmodelle, 

in Anspruch zu nehmen. Dem öffentlichen 

Dienst kommt hierbei eine Vorbildfunktion 

zu. 

 

Durch die explizite Aufnahme in die Geset-

zesziele soll zudem die partnerschaftliche 

Aufgabenverteilung in Familien befördert 

werden. In den vergangenen Jahren nahm 

der Wunsch nach neuen Rollenmodellen 

stark zu. Es zeichnet sich zunehmend ab, 

dass auch Frauen ein berufliches Fortkom-

men anstreben. Zur Verwirklichung des so-

genannten „Doppelverdienermodells“ ist es 

unausweichlich, den Wandel der Gesell-

schaft weiter zu forcieren. 

 

§ 2 

Besondere Verantwortung 

 

Alle Beschäftigten, insbesondere diejenigen 

mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, 

sowie die Dienststellenleitungen und die 

Personalvertretungen, fördern die tatsächli-

che Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern und berücksichti-

gen Chancengleichheit als durchgängiges 

Leitprinzip in allen Aufgabenbereichen der 

Dienststelle. Dies gilt insbesondere bei Per-

sonalwirtschafts- und Personalentwick-

 

 

 

§ 2 benennt ausdrücklich alle im öffentli-

chen Dienst des Landes Beschäftigten, ins-

besondere diejenigen mit Vorgesetzten- 

und Leitungsaufgaben, sowie die Dienst-

stellenleitungen und die Personalvertretun-

gen als Verpflichtete, die tatsächliche Ver-

wirklichung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern zu fördern. § 2 hebt 

die besondere Verantwortung aller Beschäf-

tigten bei der Durchsetzung des Verfas-
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lungsmaßnahmen. 

 

sungsgebots nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 

GG hervor. Die Förderung der Chancen-

gleichheit ist eine Querschnittsaufgabe und 

daher Aufgabe aller Beschäftigten, insbe-

sondere derjenigen mit Vorgesetzten- und 

Leitungsaufgaben. 

 

Die Vorschrift nimmt insbesondere die Vor-

gesetzten in die Pflicht, das Prinzip der 

Chancengleichheit von Frauen und Män-

nern in ihrem Verantwortungsbereich so-

wohl bei der Personalführung und 

-entwicklung als auch bei ihren Fachaufga-

ben zu berücksichtigen. Die Förderung der 

Chancengleichheit wird zu einem durch-

gängigen Leitprinzip des Handelns im jewei-

ligen Zuständigkeitsbereich. 

 

Die für die Durchführung der nachfolgenden 

Vorschriften Verantwortlichen werden durch 

die gemeinsame Verantwortung aller 

Dienststellen, Personalvertretungen und 

Beschäftigten bei der Verwirklichung der 

Chancengleichheit flankierend unterstützt. 

 

Satz 2 wird neu eingefügt. Insbesondere 

durch Maßnahmen der Personalwirtschaft 

und Personalentwicklung kann Chancen-

gleichheit verwirklicht werden. Deshalb sind 

diese hier ausdrücklich zu benennen. Vor 

allem bei der Erstellung von Personalent-

wicklungskonzepten ist das Ziel der tatsäch-

lichen Erreichung von Chancengleichheit in 

den Blick zu nehmen. 
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§ 3 

Geltungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz gilt für  

 

1. die Behörden des Landes, 

 

 

 

2. die Körperschaften, Anstalten und Stif-

tungen des öffentlichen Rechts, die der al-

leinigen Aufsicht des Landes unterstehen, 

mit Ausnahme der außeruniversitären wis-

senschaftlichen Einrichtungen, der kommu-

nalen Stiftungen, der sozialkaritativen Stif-

tungen, der Landesbank Baden-

Württemberg, der Landeskreditbank, der 

Sparkassen sowie ihrer Verbände und Ver-

bundunternehmen, des Badischen Gemein-

de-Versicherungs-Verbands, der Selbst-

verwaltungskörperschaften der Wirtschaft 

und der freien Berufe, der Sozialversiche-

rungsträger sowie der Landesverbände der 

Betriebskrankenkassen und Innungskran-

kenkassen, des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung, der Kassenärztlichen 

Vereinigung Baden-Württemberg und der 

Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-

Württemberg, 

 

 

 

 

 

 

3. die Hochschulen sowie das Karlsruher 

Institut für Technologie, soweit nicht das 

Landeshochschulgesetz (LHG) und das 

 

 

 

Nach Absatz 1 erstreckt sich dieses Gesetz 

auf die Behörden und Gerichte des Landes. 

Die Formulierung des Absatzes 1 Nummer 

1 ist angelehnt an das Landesverwaltungs-

gesetz.  

 

Nach Absatz 1 Nummer 2 gilt das Gesetz 

mit Ausnahmen auch für die juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts. Neben 

den außeruniversitären wissenschaftlichen 

Einrichtungen, den kommunalen Stiftungen 

und sozialkaritativen Stiftungen sind die 

Landesbank Baden-Württemberg, die Lan-

deskreditbank, die Sparkassen, ihre Ver-

bände und Verbundunternehmen sowie der 

Badische Gemeindeversicherungsverband 

vom Geltungsbereich ausgenommen. Aus-

genommen sind auch Sozialversicherungs-

träger (Krankenkassen, Landwirtschaftliche 

Alterskassen und Unfallversicherungsträ-

ger) sowie die Landesverbände der Be-

triebskrankenkassen und Innungskranken-

kassen, der Medizinische Dienst der Kran-

kenversicherung, die Kassenärztliche Ver-

einigung und Kassenzahnärztliche Vereini-

gung Baden-Württembergs. Ferner sind die 

Selbstverwaltungskörperschaften der Wirt-

schaft und der freien Verbände, zu denen 

die Kammern und berufsständischen Ver-

sorgungswerke gehören, nicht vom Gel-

tungsbereich erfasst. 

 

Für die Hochschulen und das Karlsruher 

Institut für Technologie (KIT) stellt Absatz 1 

Nummer 3 klar, dass das Gesetz nur inso-
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KIT-Gesetz (KITG) eigene Regelungen ent-

halten, 

 

 

 

4. die Gerichte des Landes und 

 

5. den Südwestrundfunk dem Sinne nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Auf die Gemeinden, die Stadt- und 

Landkreise, die Zweckverbände, die Ge-

meindeverwaltungsverbände, den Kommu-

nalverband für Jugend und Soziales, die 

Gemeindeprüfungsanstalt Baden-

Württemberg, die Datenzentrale Baden-

Württemberg, den Kommunalen Versor-

gungsverband Baden-Württemberg, die 

Nachbarschaftsverbände, die Regionalver-

bände und den Verband Region Stuttgart 

finden ausschließlich Absatz 3 und die Vor-

schriften der Abschnitte 4 und 6 Anwen-

dung. 

weit gilt, als nicht das Landeshochschulge-

setz (LHG) und das Gesetz über das Karls-

ruher Institut für Technologie (KITG) eigene 

Regelungen enthalten. 

 

 

 

Absatz 1 Nummer 5 berücksichtigt die Be-

sonderheiten des Südwestrundfunks, die 

aus der gemeinsamen Trägerschaft der 

Bundesländer Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz für den Südwestrundfunk 

als Zwei-Länder-Anstalt entstehen. „Dem 

Sinne nach“ bedeutet, dass dem Südwest-

rundfunk die Möglichkeit eingeräumt wird, 

von einzelnen Regelungen dieses Gesetzes 

abzuweichen, wenn sie zu Umsetzungs-

problemen in der Zwei-Länder-Anstalt füh-

ren. Dem Südwestrundfunk obliegt es, die 

aus seiner besonderen Struktur resultieren-

den Abweichungen in seinem Chancen-

gleichheitsplan im Einvernehmen mit den 

Beauftragten für Chancengleichheit verbind-

lich festzulegen. 

 

Nach Absatz 2 finden auf die Gemeinden 

sowie Stadt- und Landkreise sowie für die in 

sonstigen kommunal getragenen Körper-

schaften und Anstalten beschäftigten Per-

sonen ausschließlich § 3 Absatz 3 und die 

Vorschriften der Abschnitte 4 und 6 dieses 

Gesetzes Anwendung. 
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(3) Soweit das Land oder eine kommunale 

Gebietskörperschaft ein Unternehmen in 

Rechtsformen des Privatrechts gründet o-

der umwandelt, soll die Anwendung dieses 

Gesetzes im Gesellschaftsvertrag oder in 

der Satzung vereinbart werden. Die kom-

munale Gebietskörperschaft soll ihre Ge-

sellschafterrechte in Unternehmen des Pri-

vatrechts, auf die sie durch mehrheitliche 

Beteiligung oder in sonstiger Weise direkt 

oder indirekt bestimmenden Einfluss neh-

men kann, so ausüben, dass die Vorschrif-

ten dieses Gesetzes entsprechende An-

wendung finden. Verfügt das Land oder die 

kommunale Gebietskörperschaft nicht über 

eine Mehrheitsbeteiligung an einem Unter-

nehmen in der Rechtsform einer juristischen 

Person des Privatrechts oder einer Perso-

nengesellschaft, hält aber mindestens einen 

Geschäftsanteil von 25 Prozent, soll das 

Land oder die kommunale Gebietskörper-

schaft darauf hinwirken, dass die Vorschrif-

ten dieses Gesetzes entsprechende An-

wendung finden. 

 

Nach Absatz 3 Satz 1 soll das Land oder 

eine kommunale Gebietskörperschaft bei 

Gründung oder Umwandlung eines Unter-

nehmens in Rechtsformen des Privatrechts 

die Anwendung dieses Gesetzes im Gesell-

schaftsvertrag oder in der Satzung verein-

baren. Absatz 3 Satz 2 legt fest, dass in 

Unternehmen der Privatrechtsform, auf die 

die kommunalen Gebietskörperschaften 

durch mehrheitliche Beteiligung oder in 

sonstiger Weise direkt oder indirekt be-

stimmenden Einfluss nehmen können, die 

Gesellschafterrechte so auszuüben sind, 

dass dieses Gesetz entsprechende Anwen-

dung findet. Es ist Ziel, dass insbesondere 

der politische Leitgedanke in die Unterneh-

men hineingetragen wird. Soweit das Land 

oder die kommunale Gebietskörperschaft 

nicht über eine Mehrheitsbeteiligung an ei-

nem Unternehmen in Rechtsformen des 

Privatrechts verfügt, aber mindestens einen 

Geschäftsanteil von 25 Prozent hält, soll 

das Land oder die kommunale Gebietskör-

perschaft auf die entsprechende Anwen-

dung des Gesetzes hinwirken. 

 

§ 4 

Begriffsbestimmungen 

 

 

 

 

 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes 

sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

Beamtinnen und Beamte, Auszubildende 

sowie Richterinnen und Richter. Beschäftig-

te im Sinne dieses Gesetzes sind ferner 

 

 

 

Die Vorschrift enthält in den Absätzen 1 bis 

7 einige für das Gesetz wesentliche Be-

griffsbestimmungen. 

 

Absatz 1 definiert den Begriff der Beschäf-

tigten. Danach zählen zu den „Beschäftig-

ten“ die Personen im Beamten- und Arbeit-

nehmerverhältnis, die Richterinnen und 

Richter sowie die zu ihrer Berufsausbildung 
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Personen des Südwestrundfunks, die ar-

beitnehmerähnliche Personen nach § 12 a 

des Tarifvertragsgesetzes sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Familienaufgaben im Sinne dieses Ge-

setzes bestehen, wenn eine beschäftigte 

Person mindestens ein Kind unter 18 Jah-

ren tatsächlich betreut. 

 

 

 

 

beschäftigen Personen. Darüber hinaus 

werden in Erweiterung des Geltungsbe-

reichs nunmehr auch die sogenannten „fes-

ten freien“ Mitarbeiter des Südwestrund-

funks erfasst. 

 

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden für 

die sogenannten „festen freien“ Mitarbei-

tenden lediglich entsprechende Anwen-

dung. Das Vergütungssystem arbeitneh-

merähnlicher Personen ist auf Grund tätig-

keits- oder ergebnisbezogener Honorierung 

mit dem Vergütungssystem der Festange-

stellten nicht vergleichbar. Eine Unterreprä-

sentanz kann daher nicht festgestellt wer-

den. Auf Grund dessen ist beispielweise die 

Erstellung des Chancengleichheitsplans 

unter Einbeziehung der arbeitnehmerähnli-

chen Personen nicht möglich. Soweit auch 

§ 9 Absatz 1, § 10 Absatz 1 sowie § 11 Ab-

satz 1 eine Unterrepräsentanz voraussetzt, 

kommen diese Vorschriften ebenfalls nicht 

zur Anwendung. Die Anwendung der Vor-

schriften des fünften Abschnitts (Vereinbar-

keit von Familie, Pflege und Beruf für Frau-

en und Männer) ist nur eingeschränkt mög-

lich. Die sogenannten „festen freien“ Mitar-

beitenden sind in ihrer Arbeitszeitaufteilung 

frei. 

 

Absatz 2 definiert den Begriff der Familien-

aufgaben, der in mehreren Bestimmungen 

dieses Gesetzes von Bedeutung ist, so z. B. 

bei den Vorschriften zur familien- und pfle-

gegerechten Arbeitszeit (§ 29), Teilzeitbe-

schäftigung, Telearbeit und Beurlaubung 

zur Wahrnehmung von Familien- oder Pfle-

geaufgaben (§ 30) und zum Wechsel zur 
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(3) Pflegeaufgaben im Sinne dieses Geset-

zes bestehen, wenn eine beschäftigte Per-

son eine nach § 14 Absatz 1 des Elften Bu-

ches Sozialgesetzbuch (SGB XI) pflegebe-

dürftige nahe angehörige Person nach § 7 

Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes (Pfle-

geZG) tatsächlich und nicht erwerbsmäßig 

häuslich pflegt oder betreut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes 

sind die einzelnen Behörden, Verwaltungs-

stellen der in § 3 genannten Körperschaf-

ten, Anstalten und Stiftungen sowie die Ge-

richte, die Hochschulen und die Schulen. 

 

 

 

 

(5) Beförderung im Sinne dieses Gesetzes 

ist auch die Verleihung eines anderen Am-

tes mit höherem Grundgehalt ohne Ände-

Vollzeitbeschäftigung und zum beruflichen 

Wiedereinstieg (§ 31). 

 

Absatz 3 definiert nunmehr erstmals den 

Begriff der Pflegeaufgaben, der insbeson-

dere bei den Bestimmungen der Vereinbar-

keit von Familie, Pflege und Berufstätigkeit 

für Frauen und Männer von Bedeutung ist. 

Im Hinblick auf den demografischen Wandel 

in unserer Gesellschaft ist es unerlässlich, 

im Rahmen der Vereinbarkeit auch die 

Pflege als nunmehr selbstständigen Begriff 

gesetzlich zu verankern. Im Gegensatz zur 

früheren Rechtslage umfasst die Vorschrift 

fortan auch nahe angehörige Personen im 

Sinne von § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz. 

Der Begriff „häuslich“ stellt klar, dass die 

pflegerische und hauswirtschaftliche Ver-

sorgung pflegebedürftiger Personen außer-

halb von teil- oder vollstationären Einrich-

tungen stattfindet. Die Notwendigkeit dieser 

neuen Begriffsbestimmung folgt aus der 

veränderten Zielsetzung aus § 1 des Ge-

setzes, die nunmehr explizit auch die Pflege 

erfasst. 

 

Absatz 4 definiert den bisher in § 4 Absatz 3 

gesetzlich geregelten Begriff der Dienststel-

len. Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes 

sind die einzelnen Behörden, die Verwal-

tungsstellen der in § 3 genannten Körper-

schaften, Anstalten und Stiftungen sowie 

die Gerichte, die Hochschulen und die 

Schulen. 

 

Absatz 5 definiert den bisher in § 4 Absatz 4 

gesetzlich geregelten Begriff der Beförde-

rung. 
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rung der Amtsbezeichnung, die Übertra-

gung eines anderen Amtes mit gleichem 

Grundgehalt und anderer Amtsbezeichnung 

unter gleichzeitigem Wechsel der Lauf-

bahngruppe, die Verleihung eines Richter-

amtes mit höherem Grundgehalt und die 

Übertragung einer höher zu bewertenden 

Tätigkeit sowie die Gewährung einer Amts-

zulage. 

 

(6) Eine Unterrepräsentanz von Frauen im 

Sinne dieses Gesetzes liegt dort vor, wo 

innerhalb eines Geltungsbereichs eines 

Chancengleichheitsplans in einer Entgelt- 

oder Besoldungsgruppe einer Laufbahn 

oder in den Funktionen mit Vorgesetzten- 

und Leitungsaufgaben einschließlich der 

Stellen und Planstellen Vorsitzender Richte-

rinnen und Vorsitzender Richter weniger 

Frauen als Männer beschäftigt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Frühzeitige Beteiligung im Sinne dieses 

Gesetzes bedeutet, dass die Beauftragte für 

Chancengleichheit an der Entscheidungs-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Absatz 6 wird nunmehr definiert, wann 

eine Unterrepräsentanz von Frauen vorliegt. 

In Abwandlung zu der bisherigen Regelung 

spricht dieses Gesetz nun von Unterreprä-

sentanz im Gegensatz zur „geringeren Re-

präsentanz“. Der neue Begriff ist prägnanter 

und wird dem Gesetzesziel gerechter. Be-

zugsgröße ist eine hälftige Beteiligung von 

Frauen in einer Entgelt- oder Besoldungs-

gruppe einer Laufbahn oder in Funktionen 

mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

Die gesonderte Erwähnung der Vorgesetz-

ten- und Leitungsaufgaben trägt dem Um-

stand Rechnung, dass gerade in diesen 

Funktionen Frauen noch immer deutlich 

unterrepräsentiert sind. Unabhängig von der 

jeweiligen Entgelt- oder Besoldungsgruppe 

ist künftig eine hälftige Beteiligung von 

Frauen in den Funktionen mit Vorgesetzten- 

und Leitungsaufgaben anzustreben. Vorge-

setztenaufgaben nehmen diejenigen Be-

schäftigten wahr, die dienstliche Anordnun-

gen innerhalb der Dienststelle erteilen dür-

fen. 

 

In Absatz 7 wird die in einzelnen Vorschrif-

ten dieses Gesetzes vorgesehene frühzeiti-

ge Beteiligung der Beauftragten für Chan-
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findung gestaltend mitwirken und Einfluss 

nehmen kann. Die Beteiligung der Beauf-

tragten für Chancengleichheit soll vor der 

Beteiligung der Personalvertretung erfolgen. 

 

cengleichheit definiert. Eine frühzeitige Be-

teiligung im Sinne dieses Gesetzes bedeu-

tet, dass die Beauftragte für Chancen-

gleichheit in Entscheidungsprozesse der 

Dienststelle so rechtzeitig einzubinden ist, 

dass sie an der Entscheidungsfindung ihrer 

Dienststelle gestaltend mitwirken und Ein-

fluss nehmen kann. Die Beauftragte für 

Chancengleichheit ist so rechtzeitig über 

alle für die Entscheidung erheblichen Tat-

sachen zu informieren, dass ihr ausrei-

chend Zeit zur Willensbildung und Mei-

nungsäußerung verbleibt. Die Dienststelle 

muss das Vorbringen der Beauftragten für 

Chancengleichheit zur Kenntnis nehmen 

und bei der Entscheidung ernsthaft in Er-

wägung ziehen. Eine Beteiligung der Beauf-

tragten für Chancengleichheit soll so recht-

zeitig erfolgen, dass alle wesentlichen Er-

gebnisse ihrer Beteiligung in den Willensbil-

dungs- und Entscheidungsprozess der 

Dienststellenleitung einfließen und entspre-

chend berücksichtigt werden können. Die 

frühzeitige Beteiligung der Beauftragten für 

Chancengleichheit räumt ihr keine Ent-

scheidungsbefugnis ein, sondern dient 

vielmehr einer besseren Einbindung der 

gleichberechtigungsrelevanten Gesichts-

punkte in den verwaltungsinternen Ent-

scheidungsprozess. Eine konkrete zeitliche 

Eingrenzung der „frühzeitigen Beteiligung“ 

ist aber nicht möglich. Es ist dabei auf den 

konkreten Einzelfall abzustellen, etwa die 

Dringlichkeit der Maßnahme und wie kom-

plex eine Maßnahme ist. Eine Mitbestim-

mung der §§ 73 ff. des Landespersonalver-

tretungsgesetzes (LPVG) ist damit nicht 

verbunden. 
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Absatz 7 Satz 2 stellt klar, dass die Beteili-

gung der Beauftragten für Chancengleich-

heit vor der Personalvertretung erfolgen 

soll. Eine Beteiligung vor der Personalver-

tretung entspricht ihrer Rechtsstellung. Die 

Beauftragte für Chancengleichheit ist der 

Dienststellenleitung direkt zugeordnet und 

unterstützt diese bei der Umsetzung des 

Gesetzes (§§ 18 Absatz 1, 20 Absatz 1). 

Damit wird gleichzeitig, in Abgrenzung zum 

Personalrat, die andere Rechtsstellung der 

Beauftragten für Chancengleichheit deut-

lich. Die der Beauftragten für Chancen-

gleichheit nach diesem Gesetz zugewiese-

nen Aufgaben sind dienstliche Aufgaben. 

Anders als die Personalvertretung ist die 

Beauftragte für Chancengleichheit keine 

Interessenvertreterin aller Beschäftigten. 

 

In begründeten Fällen, etwa bei besonderer 

Dringlichkeit der Maßnahme, ist eine zeit-

gleiche Beteiligung der Beauftragten für 

Chancengleichheit und Personalvertretung 

zulässig. 

 

§ 5 

Erstellung des Chancengleichheitsplans 

 

(1) Jede personalverwaltende Dienststelle, 

deren Personalverwaltungsbefugnis 50 und 

mehr Beschäftigte umfasst, erstellt mindes-

tens einen Chancengleichheitsplan. In den 

anderen Dienststellen kann ein Chancen-

gleichheitsplan erstellt werden. Für die Mi-

nisterien ist jeweils ein gesonderter Chan-

cengleichheitsplan zu erstellen. Soweit 

Gleichstellungspläne für alle Beschäftigten 

gemäß § 4 Absatz 5 LHG aufgestellt wer-

 

 

 

Absatz 1 verpflichtet wie bisher alle perso-

nalverwaltenden Dienststellen, deren Per-

sonalvertretungsbefugnis 50 und mehr Be-

schäftigte umfasst, für ihren Zuständigkeits-

bereich mindestens einen Chancengleich-

heitsplan zu erstellen. Über die Erstellung 

von nur einem oder mehreren Chancen-

gleichheitsplänen getrennt für unterschiedli-

che Bereiche, wie beispielsweise für ver-

schiedene nachgeordnete Behörden oder 
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den, entfällt die Pflicht zur Erstellung eines 

Chancengleichheitsplans nach diesem Ge-

setz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ist die personalverwaltende Dienststelle, 

deren Personalverwaltungsbefugnis Be-

schäftigte einer nachgeordneten Dienststel-

le umfasst, an der Personalplanung und der 

Personalauswahl der nachgeordneten 

Dienststelle nicht unmittelbar beteiligt, kann 

sie von der Erstellung eines Chancen-

für verschiedene Laufbahngruppen, ent-

scheidet die personalverwaltende Dienst-

stelle. Es sollten nur Bereiche in einem 

Chancengleichheitsplan zusammengefasst 

werden, die aus sachlichen Gründen zu-

sammengehören. Satz 2 wird neu einge-

fügt. Allen anderen Dienststellen wird die 

Erstellung eines Chancengleichheitsplans 

freigestellt. Für die Beschäftigten der Mini-

sterien ist jeweils ein gesonderter Chan-

cengleichheitsplan zu erstellen. 

 

Nachdem das LHG und das KITG bereits 

spezifische Sonderregelungen zur Erstel-

lung der Gleichstellungspläne bzw. des 

Chancengleichheitsplans enthalten, entfällt 

die Pflicht zur Erstellung eines Chancen-

gleichheitsplans nach diesem Gesetz.  

 

Der Chancengleichheitsplan ist ein wesent-

liches Instrument der Personalplanung und 

Personalentwicklung und wichtige Grundla-

ge für eine längerfristige gezielte Förderung 

von Frauen. Kernstück des Chancengleich-

heitsplans ist die Festlegung, mit welchen 

personellen, organisatorischen und fortbil-

denden bzw. qualifizierenden Maßnahmen 

eine Steigerung des Anteils der Frauen 

dort, wo diese unterrepräsentiert sind, er-

reicht werden soll. 

 

Absatz 2 regelt weiterhin eine Ausnahme 

von Absatz 1. Hat die nächsthöhere Dienst-

stelle die Personalverwaltungsbefugnis für 

einen Teil der Beschäftigten einer nachge-

ordneten Dienststelle, kann die personal-

verwaltende Dienststelle hinsichtlich dieser 

Beschäftigten ausnahmsweise von der Er-
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gleichheitsplans für diese Beschäftigten der 

nachgeordneten Dienststelle absehen. Die-

se Beschäftigten sind in den Chancen-

gleichheitsplan der nachgeordneten Dienst-

stelle aufzunehmen und bei der Berech-

nung nach Absatz 1 Satz 1 zu berücksichti-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stellung eines Chancengleichheitsplans ab-

sehen, soweit die nachgeordnete Behörde 

an der Personalplanung und Personalaus-

wahl maßgeblich beteiligt ist und sich die 

Personalverwaltungsbefugnis der nächst-

höheren Dienststelle auf die formale Ernen-

nung bzw. Begründung des Dienst- oder 

Arbeitsverhältnisses beschränkt, ohne dass 

diese selbst personalplanerisch auf die Ein-

stellung oder Ernennung entscheidenden 

Einfluss nehmen kann. Diese Beschäftigten 

der nachgeordneten Dienststelle sind in den 

Chancengleichheitsplan ihrer Dienststelle 

aufzunehmen und bei der Berechnung der 

Zahl der Beschäftigten als Bezugsgröße 

nach Absatz 1 Satz 1 zu berücksichtigen. 

Bei einem Auseinanderfallen der Personal-

verwaltungsbefugnis und der Personalpla-

nung ist eine kontinuierliche Förderung der 

Frauen erschwert. Absatz 2 soll es ermögli-

chen, dass in den Fällen, in denen die Per-

sonalauswahl und Personalplanung über-

wiegend von der nachgeordneten Dienst-

stelle durchgeführt, die Personalverwal-

tungsbefugnis jedoch formal bei der 

nächsthöheren Dienststelle wahrgenommen 

wird, die Dienststelle, die die Personalaus-

wahl trifft, einen Chancengleichheitsplan für 

alle Beschäftigten ihrer Dienststelle erstel-

len kann. 

 

Absatz 2 ermöglicht in den Fällen, in denen 

die personalverwaltende Dienststelle auch 

die Personalplanung für einen bestimmten 

Bereich beibehalten möchte, eine dienst-

stellenübergreifende Planung und anderer-

seits in den Fällen, in denen die Personal-

planung und -auswahl überwiegend auf den 
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(3) In besonders gelagerten Einzelfällen 

kann mit Genehmigung des jeweiligen 

Fachministeriums und des für Frauenfragen 

zuständigen Ministeriums von der Erstel-

lung eines Chancengleichheitsplans abge-

sehen werden. 

 

(4) Der Chancengleichheitsplan ist für die 

Dauer von sechs Jahren zu erstellen und 

soll bei erheblichen strukturellen Änderun-

gen angepasst werden. Bei der Erstellung 

des Chancengleichheitsplans und seiner 

Anpassung ist die Beauftragte für Chan-

cengleichheit mit dem Ziel einer einver-

nehmlichen Regelung frühzeitig zu beteili-

gen. Gegen die Entscheidungen der 

Dienststellenleitung steht der Beauftragten 

für Chancengleichheit das Recht der Bean-

standung nach § 21 zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nachgeordneten Bereich delegiert wurde, 

eine dienststelleneinheitliche Personalpla-

nung vor Ort. 

 

Nach Absatz 3 kann in besonders gelager-

ten Einzelfällen mit Genehmigung des je-

weiligen Fachministeriums und des für 

Frauenfragen zuständigen Ministeriums von 

der Erstellung eines Chancengleichheits-

plans abgesehen werden. 

 

Die Geltungsdauer des Chancengleich-

heitsplans wird verlängert. Nach Absatz 4 

Satz 1 ist der Chancengleichheitsplan künf-

tig auf die Dauer von sechs Jahren auszu-

richten. Damit werden die Dienststellen zu 

einer längerfristigen ständigen Beobachtung 

der Entwicklung und einem Gegensteuern 

bei sich abzeichnender sonstiger Zielverfeh-

lung verpflichtet. Der Verwaltungsaufwand 

wird verringert, ohne das Ziel der Beseiti-

gung der Unterrepräsentanz von Frauen zu 

beeinträchtigen. Wie bisher soll der Chan-

cengleichheitsplan bei erheblichen struktu-

rellen Änderungen (z. B. Zusammenlegung 

von Dienststellen, erheblichen Umstruktu-

rierungen und Organisationsänderungen 

innerhalb der Dienststelle) angepasst wer-

den. Der Chancengleichheitsplan selbst 

wird unter Federführung der Dienststellen-

leitung bzw. Personalverwaltung erstellt. 

Der Personalrat ist nach Maßgabe des § 75 

Absatz 4 Nummer 19 LPVG bei der Erstel-

lung und Anpassung des Chancengleich-

heitsplans zu beteiligen. 

 

Nach Absatz 4 Satz 2 ist die Beauftragte für 

Chancengleichheit bei der Erstellung und 
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(5) Die Chancengleichheitspläne und ihre 

Anpassung sind der Dienstaufsichtsbehör-

de, die ihre Beauftragte für Chancengleich-

heit informiert, vorzulegen. Chancengleich-

heitspläne der übrigen, der alleinigen Auf-

sicht des Landes unterstehenden Körper-

schaften, Anstalten und Stiftungen des öf-

Anpassung des Chancengleichheitsplans 

mit dem Ziel einer einvernehmlichen Rege-

lung frühzeitig zu beteiligen. Sollte kein Ein-

vernehmen zustande kommen, hat die 

Dienststellenleitung über die divergierenden 

Auffassungen zu entscheiden. Die Ent-

scheidung der Dienststellenleitung kann die 

Beauftragten für Chancengleichheit gemäß 

§ 21 dieses Gesetzes beanstanden.  

 

Die Beauftragte für Chancengleichheit ist 

bereits in der konzeptionellen Phase, insbe-

sondere bei der Festlegung der konkreten 

Zielvorgaben und Maßnahmen zur Zieler-

reichung, einzubeziehen. Die Beauftragte 

für Chancengleichheit hat darauf zu achten, 

dass im Chancengleichheitsplan die einzel-

nen Bereiche mit Unterrepräsentanz darge-

stellt sind. 

 

Nach der Genehmigung des Chancen-

gleichheitsplans durch die Dienststellenlei-

tung wird der Chancengleichheitsplan für 

die vom Geltungsbereich erfassten Dienst-

stellen und die Dienststellenleitung verbind-

lich. Der Chancengleichheitsplan soll mit 

allen verfügbaren Mitteln der Personal- und 

Organisationsplanung umgesetzt werden. 

Nur unabweisbare nachfolgende Verände-

rungen können zu Abweichungen führen. 

 

Wie bisher enthält Absatz 5 die Verpflich-

tung der Dienststellen, den Chancengleich-

heitsplan der Dienstaufsichtsbehörde bzw. 

der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

Diese Vorschrift steht im Zusammenhang 

mit § 8 Absatz 1, 2 und 4. Bei erheblichen 

Abweichungen von den Zielvorgaben des 
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fentlichen Rechts sind der Dienststelle, die 

die Rechtsaufsicht ausübt und ihre Beauf-

tragte für Chancengleichheit informiert, vor-

zulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Zusammen mit dem Chancengleich-

heitsplan ist alle sechs Jahre eine Übersicht 

über die Beschäftigtenstruktur der einzelnen 

Dienststellen zu erstellen und in der jeweili-

gen Dienststelle in geeigneter Weise be-

kannt zu machen. 

 

Chancengleichheitsplans kann sich die 

Dienstaufsichtsbehörde die Zustimmung bei 

jeder weiteren Einstellung oder Beförderung 

in einem Bereich mit Unterrepräsentanz 

vorbehalten. Kenntnis erlangt die Dienst-

aufsichtsbehörde durch den jeweiligen 

Chancengleichheitsplan und den Zwischen-

bericht (§ 8 Absatz 2), der Auskunft gibt 

über den Stand der Erfüllung der im Chan-

cengleichheitsplan festgelegten Zielvorga-

ben. 

 

Absatz 6 begründet die Verpflichtung jeder 

einzelnen Dienststelle, alle sechs Jahre ei-

ne Übersicht über die Beschäftigtenstruktur 

zu erstellen. Diese Übersicht ist den Be-

schäftigten in der jeweiligen Dienststelle 

allgemein bekannt zu machen. Hierbei sind 

die nach § 6 Absatz 1 zu erhebenden Daten 

auszuwerten. Mit dieser Übersicht werden 

die Personalentwicklung in der jeweiligen 

Dienststelle und der Stand der Umsetzung 

der in den Chancengleichheitsplänen ent-

haltenen Zielvorgaben für die Beschäftigten 

transparent und nachvollziehbar. Diese 

Übersicht ist für die Beschäftigten einer 

Dienststelle oftmals die einzige Möglichkeit, 

sich über den Sachstand und die Personal-

entwicklung innerhalb der jeweiligen 

Dienststelle zu informieren, da für eine Viel-

zahl von Dienststellen mehrere Chancen-

gleichheitspläne – abhängig von der Perso-

nalverwaltungsbefugnis – gelten. 
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§ 6 

Inhalt des Chancengleichheitsplans 

 

(1) Der Chancengleichheitsplan hat eine 

Bestandsaufnahme und beschreibende 

Auswertung der Beschäftigtenstruktur sei-

nes jeweiligen Geltungsbereichs zu enthal-

ten. Im Chancengleichheitsplan ist darzu-

stellen, in welchen Bereichen die Frauen 

unterrepräsentiert sind. Hierfür sind alle 

sechs Jahre folgende Daten jeweils ge-

trennt nach Geschlecht zu erheben und 

auszuwerten: 

 

1. die Zahl der Beschäftigten, gegliedert 

nach Voll- und Teilzeittätigkeit, Besol-

dungs-, Entgeltgruppen, Laufbahnen und 

Berufsgruppen, 

 

2. die Zahl der Beurlaubten, 

 

3. die Zahl der Beschäftigten in Positionen 

mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, 

 

4. die Zahl der Auszubildenden, gegliedert 

nach Laufbahnen und Ausbildungsberufen, 

sowie 

 

5. die Gremienbesetzung nach § 13. 

 

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjahres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 regelt wie bisher den Inhalt des Chan-

cengleichheitsplans. Nach Absatz 1 hat der 

Chancengleichheitsplan als Instrument der 

Personalplanung und -entwicklung eine Be-

standsaufnahme und beschreibende Aus-

wertung der Beschäftigtenstruktur seines 

jeweiligen Geltungsbereichs zu enthalten. 

Insbesondere sind im Chancengleichheits-

plan die Bereiche, in denen Frauen unterre-

präsentiert sind, darzustellen. 

 

Absatz 1 benennt die als Grundlage für den 

Chancengleichheitsplan unverzichtbaren 

statistischen Angaben, die Auskunft geben 

über die Beschäftigtenstruktur in den vom 

Geltungsbereich des Chancengleichheits-

plans erfassten Dienststellen. Im Chancen-

gleichheitsplan ist der Anteil der Frauen und 

Männern in den Entgelt- und Besoldungs-

gruppen sowie in den Positionen mit Vorge-

setzten- und Leitungsaufgaben, gegliedert 

nach Voll- und Teilzeit, darzustellen und 

festzustellen, in welchen Bereichen die 

Frauen unterrepräsentiert sind. Wie sich 

Unterschiede im Vergleich zu den Anteilen 

von Frauen und Männern erklären lassen, 

ist Inhalt der Auswertung. 

 

Die Gliederung der Beurlaubten nach Beur-

laubungsgrund ist weiterhin kein zwingen-

der Bestandteil des Chancengleichheits-

plans. Die in Absatz 1 enthaltenen und für 

die Personalbestandsanalyse unverzichtba-

ren Daten sind künftig alle sechs Jahre vor 

Erstellung des Chancengleichheitsplans mit 
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(2) Der Chancengleichheitsplan hat die 

Zielvorgabe zu enthalten, mindestens die 

Hälfte der durch Einstellung zu besetzen-

den Stellen in Bereichen, in denen Frauen 

unterrepräsentiert sind, zur Besetzung 

durch Frauen vorzusehen. Sind in Berei-

chen der Unterrepräsentanz von Frauen 

voraussichtlich nicht genügend Frauen mit 

der notwendigen Qualifikation zu gewinnen, 

können entsprechend weniger Stellen zur 

Besetzung mit Frauen vorgesehen werden. 

Dies ist im Chancengleichheitsplan darzu-

legen. Bei Beförderung und bei Übertra-

gung höherwertiger Tätigkeiten ist der Anteil 

der Frauen in Bereichen, in denen sie in 

geringerer Zahl beschäftigt sind als Männer, 

deutlich zu erhöhen. Der Vorrang von Eig-

nung, Befähigung und fachlicher Leistung 

nach Artikel 33 Absatz 2 GG ist zu beach-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand vom 30. Juni zu erheben. Die statisti-

sche Datenerhebung alle sechs Jahre führt 

zu einer nachhaltigen Verringerung des 

Verwaltungsaufwands und damit der Kos-

ten, ohne das Ziel der Beseitigung der Un-

terrepräsentanz von Frauen zu beeinträch-

tigen. 

 

Nach Absatz 2 soll in Zukunft weiterhin im 

Chancengleichheitsplan die verbindliche 

Zielvorgabe aufgenommen werden, mindes-

tens die Hälfte der durch Einstellung zu be-

setzenden Personalstellen in einem Be-

reich, in dem Frauen unterrepräsentiert 

sind, zur Besetzung durch Frauen vorzuse-

hen. Bei Beförderungen und der Übertra-

gung höherwertiger Tätigkeiten soll der An-

teil der Frauen in Bereichen, in denen sie 

unterrepräsentiert sind, deutlich erhöht wer-

den. 

 

Sind nicht genügend Frauen mit der not-

wendigen Qualifikation zu gewinnen, sind 

Abweichungen von der Zielvorgabe nach 

Absatz 2 Satz 2 zulässig. Auf diese Weise 

werden die in den Dienststellen vorhande-

nen Unterschiede und Besonderheiten be-

rücksichtigt. 

 

Mit Blick auf eine längerfristige gezielte 

Förderung von Frauen soll auf die Perso-

nalplanung und -entwicklung dergestalt ein-

gewirkt werden, dass eine Steigerung des 

Anteils der Frauen dort, wo diese unterre-

präsentiert sind, unter Beachtung des 

Grundsatzes der Bestenauslese (Artikel 33 

Absatz 2 GG, § 9 Beamtenstatusgesetz, 

§ 11 Landesbeamtengesetz) erreicht wird. 
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(3) Im Chancengleichheitsplan ist festzule-

gen, mit welchen personellen, organisatori-

schen, fortbildenden und qualifizierenden 

Maßnahmen die Frauenanteile auf allen 

Ebenen sowie allen Positionen mit Vorge-

setzten- und Leitungsaufgaben in unterre-

präsentierten Bereichen erhöht werden, bis 

eine Beseitigung der Unterrepräsentanz 

erreicht ist. Zur Erreichung dessen kann 

sich die Zielvorgabe an dem Geschlechter-

anteil der vorangegangenen Entgelt- oder 

Besoldungsgruppe einer Laufbahn orientie-

ren. 

Der Vorrang von Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung wird in § 6 Absatz 2 und 

§ 11 Absatz 1 ausdrücklich hervorgehoben. 

 

Die in Absatz 2 vorgesehene verbindliche 

Zielvorgabe einer Stellenbesetzung von 

mindestens 50 Prozent ist mit nationalem 

Verfassungsrecht und mit europäischem 

Gemeinschaftsrecht vereinbar (EuGH, Urteil 

vom 17.10.1995-Rs. C-450/93 Eckhard Ka-

lanke/Bremen; EuGH, Urteil vom 

11.11.1997-Rs. C-409/95 Helmut Marschall/ 

NRW; EuGH, Urteil vom 28.3.2000-Rs. C-

158/1997 Georg Badeck u. a./Hessen). 

 

Zweck der Regelungen ist es, die nach wie 

vor bestehende Unterrepräsentanz der 

Frauen insbesondere im höheren Dienst, in 

höherwertigen Tätigkeiten und in Positionen 

mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zu 

beseitigen. Daher ist die beabsichtigte Re-

gelung auch zeitlich begrenzt. Sie ist nur 

solange anwendbar, wie Frauen in einem 

bestimmten Bereich unterrepräsentiert sind. 

 

Absatz 3 enthält die Verpflichtung, im 

Chancengleichheitsplan festzulegen und 

darzustellen, mit welchen personellen, or-

ganisatorischen und fortbildenden Maß-

nahmen die gezielte berufliche Förderung 

von Frauen in Erfüllung der nach Absatz 2 

festgelegten Zielvorgaben konkret erreicht 

und die Unterrepräsentanz von Frauen ab-

gebaut werden soll. Voraussetzung für eine 

effektive Frauenförderung ist zunächst die 

Erhöhung des Frauenanteils in Positionen, 

die Grundlage für eine (spätere) Beförde-

rung bilden können. Des Weiteren ist darauf 
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 hinzuwirken, dass den gleich qualifizierten 

weiblichen Beschäftigten durch Fortbildung, 

Abordnung und Übertragung höherwertiger 

Tätigkeiten entsprechende Chancen zur 

beruflichen Qualifikation eröffnet werden, 

mit dem Ziel, den Frauenanteil insbesonde-

re in Positionen mit Vorgesetzten- und Lei-

tungsaufgaben – in denen Frauen noch 

immer stark unterrepräsentiert sind – zu 

erhöhen. 

 

Zum Erreichen der Zielvorgaben sind alle 

verfassungsrechtlich zulässigen Mittel ein-

zusetzen. Hierzu gehören unter anderem 

eine entsprechende Auswahl der Bewerbe-

rinnen und Bewerber, Personalentwick-

lungsmaßnahmen oder auch die Bevorzu-

gung von Frauen bei gleicher Eignung, Be-

fähigung und fachlicher Leistung. 

 

Absatz 3 Satz 2 implementiert erstmals, wie 

langfristig die Zielvorgabe des Beseitigens 

von Unterrepräsentanzen erreicht werden 

kann. In Anlehnung an § 4 Absatz 5 Satz 3 

des Landeshochschulgesetzes wird die 

Möglichkeit des Kaskadenmodells als effek-

tives Instrument zur Erfüllung des Geset-

zesziels gesetzlich geregelt. Bezugsgröße 

für einen Zielwert ist jeweils der Frauenan-

teil der vorangegangenen Entgelt- oder Be-

soldungsgruppe einer Laufbahn. Das Kas-

kadenmodell stellt ein Modell zur Festle-

gung von flexiblen Steigerungszielen dar, 

das in Anbetracht der unterschiedlichen 

Ausgangssituationen bzw. Strukturen in den 

verschiedenen Bereichen individuell ange-

passt werden kann. Die unterschiedlichen 

Personalstrukturen oder auch die zur Ver-
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fügung stehenden Stellen im Haushalt über 

einen bestimmten Zeitraum hinweg müssen 

bei der tatsächlichen Umsetzung berück-

sichtigt und Zielwerte entsprechend ausge-

staltet werden. Inwiefern die einzelnen 

Dienststellen von Absatz 3 Satz 2 Gebrauch 

machen, liegt in deren Ermessen. 

 

§ 7 

Bekanntmachung, Veröffentlichung 

 

(1) Der Chancengleichheitsplan ist inner-

halb eines Monats nach Ausfertigung durch 

die Dienststellenleitung in den vom Gel-

tungsbereich des Chancengleichheitsplans 

erfassten Dienststellen an geeigneter Stelle 

zur Einsicht auszulegen, auszuhängen oder 

in sonstiger geeigneter Weise bekannt zu 

machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absatz 1 verpflichtet – wie bisher § 5 Ab-

satz 6 – zur Veröffentlichung des Chancen-

gleichheitsplans in allen vom Geltungsplan 

erfassten Dienststellen. Der Chancen-

gleichheitsplan ist an geeigneter Stelle zur 

Einsicht auszulegen, auszuhängen oder in 

sonstiger geeigneter Weise bekannt zu ma-

chen. Die Beschäftigten und insbesondere 

die Personalvertretung müssen die Mög-

lichkeit haben, sich über den Inhalt des 

Chancengleichheitsplans zu informieren. 

Mit dem Übergang zum papierlosen Büro 

muss die Zurverfügungstellung nicht mehr 

notwendigerweise in gedruckter Form erfol-

gen. Vielmehr kann der Chancengleich-

heitsplan auch elektronisch in das behör-

deneigene Netz eingestellt und somit allen 

Beschäftigten zugänglich gemacht werden. 

Neu ist die Verpflichtung zur Veröffentli-

chung des Chancengleichheitsplans inner-

halb eines Monats nach Ausfertigung des 

Chancengleichheitsplans durch die Dienst-

stellenleitung. Dies soll insbesondere die 

Transparenz fördern und den Beschäftigten 

die Möglichkeit geben, sich frühzeitig über 

den Inhalt des Chancengleichheitsplans zu 

informieren. 
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(2) Die Chancengleichheitspläne und die 

Zwischenberichte nach § 8 Absatz 1 sind 

jeweils im Internet zu veröffentlichen. Die 

Chancengleichheitspläne und Zwischenbe-

richte der Ministerien sind darüber hinaus 

auf der Webseite der Landesregierung im 

Internet zu veröffentlichen. Daten, die auf 

einer Datenbasis von weniger als sechs 

Personen beruhen, sind nicht zu veröffentli-

chen. 

 

Die Regelung des Absatzes 2 wird erstmals 

gesetzlich festgeschrieben. Die Chancen-

gleichheitspläne sind nunmehr nicht nur den 

Beschäftigten zur Verfügung zu stellen, 

sondern sollen zugleich der breiten Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht werden. Auch 

die Zwischenberichte sind durch Einstellen 

auf den jeweiligen Internetseiten zu veröf-

fentlichen. Durch die Einführung der Ver-

pflichtung zur Veröffentlichung der Chan-

cengleichheitspläne der Obersten Landes-

behörden auf der Webseite der Landesre-

gierung (www.baden-wuerttemberg.de) wird 

eine wesentlich größere Transparenz ge-

währleistet. Zudem haben auch alle ande-

ren Dienststellen ihren Chancengleichheits-

plan und Zwischenbericht im Internet zu 

veröffentlichen.  

 

Durch die Veröffentlichung der Chancen-

gleichheitspläne und Zwischenberichte ent-

fällt in Zukunft die Pflicht zur Erstellung ei-

nes Bilanzberichts zur Entwicklung des 

Frauenanteils und zur Besetzung der Stel-

len mit Vorgesetzen- und Leitungsaufgaben 

im öffentlichen Dienst in Baden-

Württemberg gemäß § 25 a. F. Chancen-

gleichheitsgesetz. Die Öffentlichkeit soll 

sich nun in kürzeren Zeitabständen ein bes-

seres Bild über die erreichten Fortschritte 

im Hinblick auf die Chancengleichheit ma-

chen können. 

 

Bei der Veröffentlichung sind zum Schutz 

der Anonymität Daten auf einer Datenbasis 

von weniger als sechs Personen nicht an-

zugeben. 
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§ 8 

Erfüllung des Chancengleichheitsplans 

 

(1) Nach drei Jahren (Zwischenbericht) und 

im nächsten Chancengleichheitsplan stellt 

jede Dienststelle, die den Chancengleich-

heitsplan erstellt, den Stand der Erfüllung 

der im Chancengleichheitsplan festgelegten 

Zielvorgaben fest. Die jeweils zuständige 

Beauftragte für Chancengleichheit ist früh-

zeitig zu beteiligen. Werden die Zielvorga-

ben nicht erreicht, ist darzulegen, weshalb 

von den Zielvorgaben des Chancengleich-

heitsplans abgewichen wird und welche 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Hier-

für sind folgende Daten jeweils getrennt 

nach Geschlecht zu erheben und auszuwer-

ten: 

 

1. die Zahl der Beschäftigten, gegliedert 

nach Voll- und Teilzeittätigkeit, Besol-

dungs-, Entgeltgruppen, Laufbahnen und 

Berufsgruppen, 

 

2. die Zahl der Stellenausschreibungen, 

Bewerbungen, Einstellungen, Beförderun-

gen und Höhergruppierungen, 

 

3. die Anzahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer an Fortbildungen in Bereichen, 

in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 

und 

 

4. die Gremienbesetzung nach § 13. 

 

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjahres. 

 

 

 

 

 

Absatz 1 verpflichtet diejenigen Dienststel-

len, die den Chancengleichheitsplan erstellt 

haben, nach drei Jahren einen Sachstands-

bericht über den Stand der Erfüllung, der im 

Chancengleichheitsplan nach § 6 Absatz 2 

festgelegten Zielvorgaben, zu erstellen. Es 

ist anzugeben, ob die im Chancengleich-

heitsplan festgelegten Zielvorgaben nach 

drei Jahren seit Erstellung des Chancen-

gleichheitsplans erreicht werden konnten. 

 

Die Anforderungen an den Zwischenbericht 

werden im Zuge der Novellierung erhöht. 

Der Zwischenbericht dient der den Chan-

cengleichheitsplan erstellenden Dienststelle 

dazu, die bisherige Personalentwicklung zu 

überprüfen und den gegenwärtigen Gege-

benheiten gegebenenfalls neu anzupassen. 

Diese Anpassung kann letztlich jedoch nur 

dann erfolgen, wenn der Dienststelle um-

fassende Daten im Sinne des Absatzes 1 

zur Verfügung stehen. Durch die Neurege-

lung des § 13, der die zwingende paritäti-

sche Gremienbesetzung vorsieht, sieht der 

Zwischenbericht zudem vor, die Daten der 

Gremienbesetzung zu erheben und auszu-

werten. 

 

Der Bericht beschränkt sich wie bisher auf 

die statistische Darstellung der Personal-

entwicklung. Eine beschreibende Auswer-

tung braucht nicht zu erfolgen.  

 

Nach Absatz 1 ist im Zwischenbericht je-

doch nunmehr schriftlich darzulegen, in-
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wieweit von den Zielvorgaben abgewichen 

wird und welche Gegenmaßnahmen ergrif-

fen werden, um bis zum Ende der Gel-

tungsdauer des Chancengleichheitsplan die 

Zielvorgaben doch noch zu erreichen. 

 

Der Zwischenbericht ist während der Gel-

tungsdauer des Chancengleichheitsplans 

nur einmal, und zwar nach drei Jahren seit 

Erstellung des Chancengleichheitsplans, zu 

erstellen. Die Erhebung der Daten bezieht 

sich auf die letzten drei Jahre nach dem 

Erhebungsstichtag 30. Juni. Der Zwischen-

bericht dient der Selbstkontrolle der jeweili-

gen Dienststelle und verdeutlicht, in wel-

chen Bereichen weiterhin Handlungsbedarf 

besteht. Darüber hinaus gibt der Bericht der 

Beauftragten für Chancengleichheit einen 

Überblick über den Stand der Umsetzung 

des Chancengleichheitsplans. Aufgabe der 

Beauftragten für Chancengleichheit ist es, 

den Stand der Umsetzung der Zielvorgaben 

festzustellen, um gegebenenfalls vorhande-

ne Unzulänglichkeiten aufzuzeigen. 

 

Nach sechs Jahren ist der nächste Chan-

cengleichheitsplan aufzustellen. In diesem 

ist anzugeben, ob die Zielvorgaben des 

Chancengleichheitsplans innerhalb der Gel-

tungsdauer von sechs Jahren umgesetzt 

worden sind, welche Abweichungen bei der 

Umsetzung bestehen und welche Gründe 

hierfür ausschlaggebend waren. Werden 

die Zielvorgaben des Chancengleichheits-

plans nicht erreicht, sind die Gründe im 

Zwischenbericht und im nächsten Chan-

cengleichheitsplan darzulegen und Konzep-

te sowie Maßnahmen mit dem Ziel einer 
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(2) Der Zwischenbericht ist der Dienstauf-

sichtsbehörde, die ihre Beauftragte für 

Chancengleichheit informiert, vorzulegen. 

Bei den der alleinigen Aufsicht des Landes 

unterstehenden Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts be-

richtet die Dienststelle der Rechtsaufsichts-

behörde, die ihre Beauftragte für Chancen-

gleichheit informiert. 

 

(3) Auf die Erfüllung des Chancengleich-

heitsplans achtet die nach Absatz 2 auf-

sichtführende Behörde, die ihre Beauftragte 

für Chancengleichheit beteiligt. Soweit Ver-

stöße festgestellt werden und sie nicht im 

Rahmen der im Gesetz gegebenen Mög-

lichkeiten behoben werden können, sind die 

Gründe hierfür bei der Aufstellung des 

nächsten Chancengleichheitsplans darzule-

gen. 

 

(4) Bei erheblichen Abweichungen von den 

Zielvorgaben des Chancengleichheitsplans 

kann sich die Dienstaufsichtsbehörde unter 

frühzeitiger Beteiligung ihrer Beauftragten 

für Chancengleichheit in begründeten Fäl-

len die Zustimmung bei jeder weiteren Ein-

stellung oder Beförderung vorbehalten. 

 

wirksamen Umsetzung der Zielvorgaben in 

gemeinsamer Zusammenarbeit von Dienst-

stellenleitung und Beauftragter für Chan-

cengleichheit aufzunehmen. 

 

Wie bisher ist der Zwischenbericht der je-

weils aufsichtführenden Behörde, die ihre 

Beauftragte für Chancengleichheit infor-

miert, vorzulegen. 

 

 

 

 

 

 

Die Dienstaufsichtsbehörden haben auf die 

Erfüllung des Chancengleichheitsplans zu 

achten. Festgestellte Verstöße, die nicht im 

Rahmen der im Gesetz gegebenen Mög-

lichkeiten behoben werden können, sind 

nunmehr bei der Aufstellung des nächsten 

Chancengleichheitsplans darzulegen und in 

der Dienststelle bekannt zu geben. 

 

 

 

Nach Absatz 4 kann sich die Dienstauf-

sichtsbehörde – wie bisher (§ 7 Absatz 4) – 

bei erheblichen Abweichungen von den 

Zielvorgaben des Chancengleichheitsplans 

unter frühzeitiger Beteiligung der Beauftrag-

ten für Chancengleichheit die Zustimmung 

bei jeder weiteren Einstellung oder Beförde-

rung in begründeten Einzelfällen vorbehal-

ten. 

 

Die Beauftragte für Chancengleichheit hat 

die Aufgabe, im Zusammenhang mit Stel-
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lenbesetzungen in Bereichen der Unterre-

präsentanz von Frauen auf die Einhaltung 

bzw. Umsetzung des Chancengleichheits-

plans zu achten (§ 11 Absatz 4). Sie ist da-

her auch an der Erstellung des Zwischenbe-

richts frühzeitig zu beteiligen (§ 8 Absatz 1). 

 

§ 9 

Ausschreibung von Stellen 

 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterre-

präsentiert sind, sind alle Stellen grundsätz-

lich in der Dienststelle sowie öffentlich aus-

zuschreiben. Ausschreibungen müssen ge-

schlechtsneutral erfolgen, es sei denn, ein 

bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare 

Voraussetzung für die Tätigkeit. Die Aus-

schreibung ist so abzufassen, dass Frauen 

ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Absatz 1 sollen Stellen mit dem Ziel 

der Erhöhung des Anteils von Frauen in 

Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert 

sind, grundsätzlich in der Dienststelle sowie 

öffentlich ausgeschrieben werden. Ist eine 

Planstelle nicht bindend bestimmten Funkti-

onen zugeordnet, steht die Ausschreibung 

von Dienstposten der Stellenausschreibung 

gleich. Mit der Ausschreibungspflicht wird 

ein größerer Kreis von Bewerberinnen und 

Bewerbern erreicht und damit die Auswahl 

der für die Besetzung der Stelle oder des zu 

vergebenden Amts qualifizierten Bewerbe-

rinnen erhöht. Zudem trägt Absatz 1 zur 

Erhöhung der Transparenz über die zur Be-

setzung anstehenden Stellen bei. 

 

Die Dienststelle kann selbst entscheiden, 

wie und an welcher Stelle die Ausschrei-

bung erfolgt. In Bundesländern mit einer 

vergleichbaren gesetzlichen Regelung hat 

es sich bewährt, hausintern oder im Ge-

schäftsbereich sowie parallel zugleich öf-

fentlich auszuschreiben. Dieses parallele 

Vorgehen vermeidet, dass sich qualifizierte 

haus- oder geschäftsbereichsinterne männ-

liche Bewerber zurückgesetzt fühlen und 

letztlich doch das Ergebnis einer zusätzli-
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(2) Soweit zwingende dienstliche Belange 

nicht entgegenstehen, ist in der Ausschrei-

bung darauf hinzuweisen, dass Vollzeitstel-

len grundsätzlich teilbar sind. Dies gilt auch 

für Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungs-

aufgaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chen öffentlichen Ausschreibung abgewar-

tet werden muss. Die Stellenausschreibung 

ist grundsätzlich so vorzunehmen, dass ein 

weiter Kreis von Personen die Möglichkeit 

hat, sich zu bewerben. 

 

Nach Absatz 2 ist in allen Ausschreibungen 

auf die grundsätzliche Teilbarkeit von Voll-

zeitstellen hinzuweisen, soweit zwingende 

dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Absatz 2 Satz 2 hebt ausdrücklich die 

grundsätzliche Teilbarkeit von Stellen mit 

Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben her-

vor. Diese Hinweispflicht korrespondiert mit 

§ 11 Absatz 3 Satz 2, wonach sich Teilzeit-

beschäftigung nicht negativ auf die Aus-

wahlentscheidung auswirken darf und mit 

§ 29 Absatz 3 Satz 2, wonach Teilzeitbe-

schäftigten die gleichen beruflichen Auf-

stiegsmöglichkeiten einzuräumen sind wie 

Vollzeitbeschäftigten. Die Besetzung des 

ausgeschriebenen Arbeitsplatzes in Teilzeit 

umfasst sowohl die Aufteilung der ausge-

schriebenen Stelle auf zwei Teilzeitkräfte 

als auch die Besetzung der Stelle mit einer 

Person in verringerter Arbeitszeit. Eine Be-

schäftigung in vollzeitnaher Teilzeit kann die 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und beruf-

lichem Fortkommen für Frauen und Männer 

erleichtern und einen wichtigen Beitrag da-

zu leisten, dass mehr Frauen in Positionen 

mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen 

gelangen. Vielfach wird unterstellt, dass 

sich verantwortungsvolle Aufgaben nur be-

wältigen ließen, wenn der oder die Beschäf-

tigte während der gesamten Dienstzeit oder 

gar darüber hinaus anwesend und an-

sprechbar sei. Bei genauerer Betrachtung 
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(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

soll bei allen Ausschreibungen frühzeitig 

beteiligt werden. Bei Ausnahmen von den 

Grundsätzen nach Absatz 1 Satz 1 und Ab-

satz 2 ist die Beauftragte für Chancen-

gleichheit frühzeitig zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stellt sich aber heraus, dass auch Positio-

nen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufga-

ben von Teilzeitkräften bewältigt werden 

können – sei es unter Inanspruchnahme 

moderner Kommunikationsmittel, der Unter-

stützung von anderen Beschäftigten oder 

der Teilung von Aufgaben. 

 

In Abweichung zu der bisherigen gesetzli-

chen Regelung sollen die Beauftragten für 

Chancengleichheit grundsätzlich an allen 

Stellenausschreibungen frühzeitig beteiligt 

werden. Bei den Ausschreibungen werden 

wichtige Weichen für den Abbau der Unter-

repräsentanz gestellt, die die Beteiligung 

der Beauftragten für Chancengleichheit be-

gründen. Es steht jeder Dienststelle frei, im 

Einvernehmen mit der Beauftragten für 

Chancengleichheit bereits im Vorfeld anste-

hender Ausschreibungen ein grundsätzli-

ches Verfahren festzulegen. Von einer Be-

teiligung bei jeder einzelnen Ausschreibung 

kann dann unter Umständen abgesehen 

werden, wenn beispielsweise bei Verwen-

dung eines Ausschreibungsmusters, das im 

Einvernehmen mit der Beauftragten für 

Chancengleichheit erstellt wurde, die Beauf-

tragte für Chancengleichheit auf ihr Beteili-

gungsrecht in jedem Einzelfall verzichtet. 

Die Beauftragte für Chancengleichheit kann 

ihr Einvernehmen jederzeit widerrufen. 

 

Beabsichtigt die Dienststelle von dem Aus-

schreibungsverfahren nach Absatz 1 Satz 1 

und/oder von einem Hinweis auf die grund-

sätzliche Teilbarkeit von Vollzeitstellen nach 

Absatz 2 abzusehen, ist die Beauftragte für 

Chancengleichheit nach Absatz 3 frühzeitig 
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(4) § 11 Absätze 2 und 3 des Landesbeam-

tengesetzes gilt entsprechend. 

 

zu beteiligen. 

 

Absatz 4 enthält den klarstellenden Hin-

weis, dass die Sonderregelungen zur Aus-

schreibung im Landesbeamtengesetz (LBG) 

entsprechend gelten. Kann von einer Aus-

schreibung allgemein oder im Einzelfall in 

Fällen von § 11 Absatz 2 Satz 3 LBG abge-

sehen werden oder besteht nach § 11 Ab-

satz 3 LBG keine Ausschreibungspflicht, ist 

eine Beteiligung der Beauftragten für Chan-

cengleichheit nicht geboten. 

 

§ 10 

Bewerbungs- und Personalauswahlge-

spräche 

 

(1) Soweit möglich sind in Bereichen, in de-

nen Frauen unterrepräsentiert sind, mindes-

tens ebenso viele Frauen wie Männer oder 

alle Bewerberinnen zum Bewerbungsge-

spräch zu laden, soweit sie das in der Aus-

schreibung vorgegebene Anforderungs- und 

Qualifikationsprofil aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 dient der Verbesserung der Chancen 

von Frauen im Bewerbungsverfahren. In 

Bereichen, in denen Frauen unterrepräsen-

tiert sind, sollen die entscheidenden Perso-

nen in die Lage versetzt werden, aus meh-

reren qualifizierten Frauen und Männern die 

Auswahlentscheidung zu treffen. Daher sol-

len nach Möglichkeit, d. h. sofern Bewer-

bungen von Frauen in ausreichender Zahl 

vorliegen, ebenso viele Frauen wie Männer 

zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen 

werden. Ist dies nicht der Fall, sind alle Be-

werberinnen zum Vorstellungsgespräch 

einzuladen. Die in Absatz 1 enthaltene Re-

gelung steht unter dem Vorbehalt, dass die 

Bewerberinnen die für die Besetzung der 

Stelle vorgesehenen Voraussetzungen er-

füllen. Der Begriff des „Bewerbungsge-

sprächs“ ist weit auszulegen und erfasst 

auch weitere Formen von Auswahlinstru-

menten, wie zum Beispiel Assessment-
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(2) Insbesondere Fragen nach dem Fami-

lienstand, nach einer bestehenden oder 

geplanten Schwangerschaft oder geplanten 

Elternzeit sowie danach, wie bestehende 

oder geplante Familien- oder Pflegeaufga-

ben neben dem Beruf gewährleistet werden 

können, sind unzulässig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Bei der Stellenbesetzung kann die Be-

auftragte für Chancengleichheit an den Be-

werbungs- und Personalauswahlgesprä-

chen teilnehmen. 

Center. 

 

Absatz 2 gewährleistet durch die vorgese-

hene Beschränkung des Fragerechts, dass 

Frauen und Männer gleiche Chancen im 

Bewerbungsverfahren haben. Das Frage-

verbot hinsichtlich der Familienplanung und 

Sicherstellung der Betreuung von Kindern 

und pflegebedürftigen Personen soll latente 

Einstellungshindernisse für Frauen aus-

schließen. 

 

Wegen einer möglichen positiven Berück-

sichtigung von durch die Betreuung von 

Kindern oder Pflegebedürftigen im häusli-

chen Bereich erworbenen überfachlichen 

Kompetenzen bei der Beurteilung der Quali-

fikation, sollten die Bewerberinnen und Be-

werber darauf hingewiesen werden, dass 

sie freiwillig und von sich aus hierzu Anga-

ben machen können, sofern sie sich für ei-

ne Tätigkeit bewerben, bei der diese Kom-

petenzen von Bedeutung sind. 

 

Absatz 2 beinhaltet keine abschließende 

Aufzählung aller verbotenen Fragen. Dar-

über hinaus können im Einzelfall auf Grund-

lage des Diskriminierungsverbots nach § 1 

Absatz 2 auch Fragen nach sonstigen per-

sönlichen Gegebenheiten, welche die Ziel-

setzung des Gesetzes betreffen, verboten 

sein, wie zum Beispiel die Aufgabenvertei-

lung innerhalb einer Partnerschaft. 

 

Absatz 3 regelt das Teilnahmerecht der Be-

auftragten für Chancengleichheit an Bewer-

bungs- und sonstigen Personalauswahlge-

sprächen. Nach Absatz 3 kann die Beauf-
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 tragte für Chancengleichheit an den Bewer-

bungs- und sonstigen Personalauswahlge-

sprächen (Einzelgespräche und sonstige 

Auswahlverfahren) teilnehmen, die zur be-

vorstehenden Besetzung von Stellen ge-

führt werden. Die bisherigen Beschränkun-

gen, dass eine Teilnahme lediglich dann 

möglich war, soweit die Bewerbung von 

mindestens einer Frau oder einem Mann 

vorliegt, die beide die für die Stellenbeset-

zung oder das zu vergebende Amt vorge-

sehenen Voraussetzungen erfüllen (Konkur-

renzsituation) sowie die Voraussetzung der 

Unterrepräsentanz von Frauen in dem Be-

reich, wird aufgegeben. 

 

Die Teilnahme der Beauftragten für Chan-

cengleichheit zielt darauf zu achten, dass 

allen Bewerberinnen und Bewerbern die 

gleichen Möglichkeiten zur Darstellung ihrer 

Person eröffnet, keine unzulässigen Fragen 

gestellt und die aus den Familien- und/oder 

Pflegeaufgaben erworbenen überfachlichen 

Kompetenzen in das Bewerbungsgespräch 

eingebracht werden können. Das allgemei-

ne Diskriminierungsverbot bezieht sich auf 

sämtliche Bewerbungsverfahren. Es obliegt 

der Beauftragten für Chancengleichheit, auf 

die Einhaltung von zulässigen und unzuläs-

sigen Fragen zu achten. Diese Pflicht endet 

jedoch nicht, sobald in einem Bereich die 

paritätische Besetzung erreicht ist. Der Be-

auftragten für Chancengleichheit muss da-

mit das Recht eingeräumt werden, an allen 

Bewerbungsverfahren teilzunehmen. 

 

Die Beurteilung von fachlicher Eignung, 

Leistung und Befähigung obliegt aus-
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schließlich den Personalverantwortlichen 

der Dienststelle. Gleiches gilt für Personal-

auswahlgespräche.  

 

Die Teilnahme der Beauftragten für Chan-

cengleichheit an den Bewerbungs- und 

sonstigen Personalauswahlgesprächen wird 

in ihr pflichtgemäßes Ermessen gestellt.  

 

Die Besetzung freier Stellen oder Dienst-

posten im Wege der Umsetzung oder Ver-

setzung ist nicht von der Regelung erfasst. 

 

§ 11 

Einstellung, beruflicher Aufstieg und 

Vergabe von Ausbildungsplätzen 

 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterre-

präsentiert sind, hat die Dienststelle unter 

Wahrung des Vorrangs von Eignung, Befä-

higung und fachlicher Leistung nach Artikel 

33 Absatz 2 GG sowie nach Maßgabe der 

Zielvorgaben des Chancengleichheitsplans 

und entsprechender Personalplanung Frau-

en bei der Besetzung von Stellen, insbe-

sondere mit Vorgesetzten- und Leitungs-

aufgaben, sowie von Stellen für die Berufs-

ausbildung und bei der Beförderung vorran-

gig zu berücksichtigen, soweit nicht in der 

Person des Mitbewerbers liegende Gründe 

überwiegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verpflichtung der Dienststelle, bei der 

Einstellung und dem beruflichen Aufstieg 

den Frauenanteil unter Wahrung des Vor-

rangs von Eignung, Befähigung und fachli-

cher Leistung (Artikel 33 Absatz 2 GG) zu 

erhöhen, soweit Frauen in einzelnen Berei-

chen unterrepräsentiert sind, folgt bereits 

grundsätzlich aus der Gesetzeszielbestim-

mung nach § 1. Die Dienststelle hat in Be-

reichen, in denen Frauen unterrepräsentiert 

sind, nach Maßgabe der Zielvorgaben des 

Chancengleichheitsplans und entsprechen-

der Personalplanung deren Anteil deutlich 

zu erhöhen. Dies gilt für die Besetzung von 

Beamten- und Arbeitnehmerstellen, für die 

Besetzung von Richterstellen, von Stellen 

für die Berufsausbildung sowie für die Be-

förderung. Dies gilt auch und insbesondere 

für die Besetzung von Stellen mit Vorge-

setzten- und Leitungsaufgaben. 
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Grundlage für die Maßnahmen zur Steige-

rung des Anteils der Frauen in den einzel-

nen Bereichen ihrer Unterrepräsentanz sind 

die im Chancengleichheitsplan enthaltenen 

Zielvorgaben in Verbindung mit der Perso-

nalplanung. Die Bezugsgröße für die Fest-

stellung der Repräsentanz von Frauen bei 

der Beförderung ist das Beförderungsamt, 

bei der Höhergruppierung die höhere Ver-

gütungs- bzw. Lohngruppe etc. Die Frage 

einer möglichen Benachteiligung stellt sich 

im Vergleich zum Anteil der Frauen in dem 

jeweiligen Laufbahnamt bzw. in der Vergü-

tungs- oder Lohngruppe oder auch Funkti-

onsgruppe, aus der heraus der konkrete 

berufliche Aufstieg erfolgt. Am deutlichsten 

ist die Unterrepräsentanz von Frauen in 

Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungs-

aufgaben. Anzustreben ist auch hier ein 

gleich hoher Anteil von Frauen und Män-

nern. 

 

Um den gleichen Zugang von Frauen zum 

öffentlichen Dienst und insbesondere auch 

den qualifizierten Aufstieg tatsächlich zu 

gewährleisten, sind zeitlich begrenzt – so-

lange, wie Frauen in einem bestimmten Be-

reich unterrepräsentiert sind – Frauen zu 

bevorzugen. Die Förderung von Frauen 

steht, wie ausdrücklich im Gesetzestext 

ausgeführt, unter dem grundgesetzlichen 

Vorbehalt des Vorrangs von Eignung, Befä-

higung und fachlicher Leistung. Den Frauen 

ist nicht absolut und unbedingt Vorrang vor 

den Männern zu gewähren. Zur Wahrung 

der verfassungsrechtlich gebotenen indivi-

duellen Chancengleichheit und Einfallge-

rechtigkeit hat die Auswahlentscheidung auf 
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(2) Bei der Beurteilung der Eignung sind die 

in den Familien- und Pflegeaufgaben und in 

ehrenamtlicher Tätigkeit erworbenen über-

fachlichen Kompetenzen einzubeziehen, 

soweit sie für die vorgesehene Tätigkeit von 

Bedeutung sind und in das Bewerbungsver-

fahren eingebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grund sorgfältiger Prüfung des Einzelfalls 

zu erfolgen. Neben dem Ziel der Frauenför-

derung – das zugunsten der Bewerberinnen 

streitet – hat die Dienststelle die in der Per-

son der Bewerber liegenden Umstände zu 

berücksichtigen und gegeneinander abzu-

wägen. 

 

Absatz 2 berücksichtigt, dass neben der 

fachspezifischen Qualifikation zunehmend 

überfachliche Kompetenzen wie Organisati-

on, Planung, Koordinierung, Kontrolle, 

Zeitmanagement, komplexes Problemlö-

sungsverhalten, Belastbarkeit, Integrations- 

und Konfliktfähigkeit sowie Kommunikati-

ons- und Kontaktfähigkeit von Bedeutung 

sind. Diese sogenannten Schlüsselqualifika-

tionen können durch die Betreuung von 

Kindern oder Pflegebedürftigen im häusli-

chen Bereich (Familien- oder Pflegeaufga-

ben) und durch ehrenamtliches Engage-

ment trainiert und erworben werden. 

 

§ 11 Absatz 2 rechtfertigt jedoch keine Aus-

forschung der persönlichen familiären Situa-

tion einer Bewerberin oder eines Bewer-

bers. Eine Berücksichtigung kann nur erfol-

gen, wenn die Bewerberin und der Bewer-

ber ihre durch Familien- oder Pflegeaufga-

ben erworbenen besonderen Qualifikatio-

nen selbst darstellen und hierüber Auskunft 

geben. Die Dienststelle soll die Betroffenen 

über die Möglichkeit, ihre überfachlichen 

Kompetenzen in das Bewerbungsverfahren 

einbringen zu können, informieren. Als Me-

thode zur Abschätzung der tatsächlich er-

worbenen Schlüsselqualifikationen im Ein-

zelinterview eignet sich das sogenannte 
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(3) Bei gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung können Frauenförde-

rung und Behinderteneigenschaft als zu-

sätzliche Hilfskriterien berücksichtigt wer-

den. Bei Vorliegen gleicher Eignung, Befä-

higung und fachlicher Leistung von Frauen 

und Männern dürfen geringere aktive 

Dienst- oder Beschäftigungszeiten, Inan-

spruchnahme von Elternzeit, Familienpfle-

gezeit, Pflegezeit, Telearbeit und flexiblen 

Arbeitszeitmodellen sowie Reduzierungen 

der Arbeitszeit, Beurlaubungen oder Verzö-

gerungen beim Abschluss einzelner Ausbil-

dungsgänge auf Grund der Betreuung von 

Kindern oder pflegebedürftigen Personen 

nicht berücksichtigt werden. Ferner sind 

Familienstand oder Einkommen der Partne-

rin oder des Partners nicht zu berücksichti-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Potenzialinterview“ mit einem strukturierten 

Fragenkatalog. Entscheidend ist, dass die 

Tätigkeiten einen Bezug zu den dienstlichen 

Anforderungen haben oder die Kompeten-

zen hierdurch erweitert werden. Die Erfah-

rungen müssen für den wahrzunehmenden 

Aufgabenbereich im Sinne von Schlüssel-

qualifikationen förderlich sein. 

 

Nach Absatz 3 können die genannten Krite-

rien Frauenförderung und Behindertenei-

genschaft als zusätzliche Hilfskriterien be-

rücksichtigt werden. Voraussetzung für die 

Berücksichtigung ist ein sich nach der 

sachgerechten Beurteilung der Eignung, 

Befähigung und fachlichen Leistung erge-

bender Leistungsgleichstand der Bewerbe-

rinnen und Bewerber. Absatz 3 verbietet 

ferner die nachteilige Berücksichtigung der 

genannten Umstände, die typischerweise 

im Zusammenhang mit der Wahrnehmung 

von Familien- und Pflegeaufgaben stehen 

und mittelbar zur Diskriminierung von Frau-

en führen. Nicht zu berücksichtigen sind 

daher geringere aktive Dienst- oder Be-

schäftigungszeiten, Inanspruchnahme von 

Elternzeit, Familienpflegezeit, Pflegezeit, 

Telearbeit und flexiblen Arbeitszeitmodellen 

sowie Reduzierungen der Arbeitszeit, Beur-

laubungen oder Verzögerungen beim Ab-

schluss einzelner Ausbildungsgänge auf 

Grund der Wahrnehmung von Familien- 

oder Pflegeaufgaben. Diese Tatbestände 

dürfen bei gleicher Eignung, Befähigung 

und fachlicher Leistung nicht mehr als (leis-

tungsfremde) Hilfskriterien bei der Perso-

nalentscheidung entgegen dem Leistungs-

prinzip herangezogen werden (EuGH, Urteil 
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vom 6. Juli 2000-Rs. C.-407/98 Abraham-

son). In dieser Entscheidung hat der EuGH 

nochmals klargestellt, welche sogenannten 

Hilfskriterien bei objektiver Beurteilung der 

Qualifikation der Bewerber als mittelbar dis-

kriminierend ausgeschlossen werden kön-

nen (Dienstalter, Lebensalter, Zeitpunkt der 

letzten Beförderung, Familienstand). Das 

Urteil stellt auch klar, dass Teilzeitbeschäf-

tigung, Beurlaubung und Verzögerung beim 

Abschluss der Ausbildung auf Grund der 

Betreuung von Kindern oder pflegebedürfti-

gen Personen sich nicht nachteilig auswir-

ken dürfen. 

 

Faktisch erweist sich die Wahrnehmung von 

Familien- oder Pflegeaufgaben – oft in Ver-

bindung mit Teilzeitbeschäftigung – oftmals 

als Karrierehindernis. Dies ist einer der 

maßgebenden Gründe, warum Frauen bis 

heute in den Positionen mit Vorgesetzten- 

und Leitungsaufgaben unterrepräsentiert 

sind. Nur wenn die genannten Umstände 

bei Beurteilungen und Auswahl konsequent 

ausgeblendet werden, wird sich hieran et-

was ändern. Gleichzeitig werden auch mehr 

Männer ermutigt, Maßnahmen zur besseren 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

in Anspruch zu nehmen, wenn sie deswe-

gen nicht um ihr berufliches Fortkommen 

fürchten müssen. 

 

Darüber hinaus dienen die unter § 11 auf-

geführten Regelungen der Verwirklichung 

echter Wahlfreiheit. Eltern sollen die Wahl-

freiheit, ob sie Beruf und Familie bzw. Pfle-

ge verbinden oder sich ganz der Familien- 

oder Pflegearbeiten widmen wollen, im Le-
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(4) Die Dienststelle hat die Beauftragte für 

Chancengleichheit an der Entscheidung 

über jede Einstellung und Beförderung früh-

zeitig zu beteiligen. Ihr sind die entschei-

dungsrelevanten Daten mitzuteilen und die 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen früh-

zeitig zur Einsicht vorzulegen. Hiervon er-

fasst sind auch die Bewerbungsunterlagen 

männlicher Mitbewerber, die die vorgese-

henen Voraussetzungen für die Besetzung 

der Personalstelle oder des zu vergeben-

den Amtes erfüllen. Andere Personalakten-

daten darf die Beauftragte für Chancen-

gleichheit nur mit Zustimmung der Betroffe-

nen einsehen. 

 

bensalltag ohne finanzielle und berufliche 

Nachteile umsetzen können. 

 

Absatz 4 sieht eine frühzeitige Beteiligung 

der Beauftragten für Chancengleichheit an 

der Entscheidung über jede Einstellung und 

Beförderung vor. Die Dienststelle hat der 

Beauftragten für Chancengleichheit alle 

entscheidungsrelevanten Daten mitzuteilen 

und die Bewerbungsunterlagen frühzeitig 

zur Einsicht vorzulegen. Korrespondierend 

hierzu besteht ein Anspruch der Beauftrag-

ten für Chancengleichheit auf frühzeitige 

Unterrichtung und Einsicht. Diese Regelung 

soll sicherstellen, dass die Beauftragte für 

Chancengleichheit alle notwendigen Infor-

mationen erhält, die sie für die sachgerech-

te Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt. 

Zu den entscheidungsrelevanten Daten ge-

hört z. B. auch die Punktzahl der dienstli-

chen Beurteilungen der Bewerberinnen und 

Bewerber. Diese sind ihr mitzuteilen, um so 

die Beurteilung der Dienststellen hinsichtlich 

Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-

tung der Bewerber nachvollziehen zu kön-

nen. Die Mitteilung dieser Daten unterliegt 

nicht dem Zustimmungsvorbehalt der Be-

troffenen, soweit diese Daten von der 

Dienststelle in einer Liste oder vergleichen-

den Übersicht enthalten sind. Die Einsicht-

nahme in die anderen Personalaktendaten 

dagegen ist nur mit Zustimmung der Be-

troffenen möglich. 

 

Der Beauftragten für Chancengleichheit 

sind alle Bewerbungsunterlagen der Be-

werberinnen einschließlich der Bewer-

bungsunterlagen männlicher Mitbewerber 
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vorzulegen. 

 

Die Beauftragte für Chancengleichheit hat 

in den Bereichen der Unterrepräsentanz 

von Frauen in Umsetzung der Zielvorgaben 

und entsprechender Personalplanung auf 

eine Erhöhung des Frauenanteils unter 

Wahrung des Vorrangs von Eignung, Befä-

higung und fachlicher Leistung hinzuwirken. 

Sie hat darauf zu achten, dass bei der Beur-

teilung der Eignung von Bewerberinnen Fä-

higkeiten und Erfahrungen, die durch die 

Betreuung von Kindern oder Pflegebedürfti-

gen im häuslichen Bereich (Familien- oder 

Pflegeaufgaben) sowie im Ehrenamt erwor-

ben wurden, bei der Auswahlentscheidung 

der Dienststelle Berücksichtigung finden, 

wenn sie für die vorgesehene Tätigkeit von 

Bedeutung und von den Betroffenen in das 

Bewerbungsverfahren eingebracht worden 

sind. 

 

§ 12 

Fort- und Weiterbildung 

 

(1) Die berufliche Fort- und Weiterbildung 

weiblicher Beschäftigter wird gefördert. Ins-

besondere sollen dazu Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen angeboten werden, die 

eine Weiterqualifikation ermöglichen oder 

auf die Übernahme von Tätigkeiten in Be-

reichen der Unterrepräsentanz von Frauen 

vorbereiten. Bei der Planung und Gestal-

tung der Fort- und Weiterbildungsmaßnah-

men ist der Beauftragten für Chancen-

gleichheit Gelegenheit zur Beteiligung zu 

geben. 

 

 

 

 

§ 12 sieht vor, dass die Teilnahmemöglich-

keiten von Frauen an Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen durch die Schaffung 

entsprechender Rahmenbedingungen ver-

bessert und die Inhalte von Fort- und Wei-

terbildungsmaßnahmen um Themen der 

Chancengleichheit erweitert werden. 

 

Nach Absatz 1 sind den weiblichen Be-

schäftigten insbesondere Fort- und Weiter-

bildungsmaßnahmen anzubieten, die eine 

Qualifizierung ermöglichen oder auf die 

Übernahme von Tätigkeiten in Bereichen 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Bei innerbehördlichen Dienstbespre-

chungen und bei geeigneten Veranstaltun-

gen der beruflichen Fort- und Weiterbildung, 

insbesondere auch bei Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen für Führungskräfte, sind 

Themen zur Chancengleichheit von Frauen 

und Männern vorzusehen. 

 

 

 

 

 

(3) Bei allen beruflichen Fort- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen sollen Frauen entspre-

chend ihrem Anteil an der Zielgruppe der 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahme be-

rücksichtigt werden. Frauen sollen verstärkt 

als Leiterinnen und Referentinnen für Fort- 

und Weiterbildungsveranstaltungen einge-

setzt werden. Die Beauftragte für Chancen-

gleichheit ist bei der Auswahl der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer an Fort- und Wei-

terbildungsmaßnahmen, die eine Weiter-

qualifikation ermöglichen oder auf die Über-

nahme von Tätigkeiten in Bereichen der 

Unterrepräsentanz von Frauen vorbereiten, 

der Unterrepräsentanz von Frauen vorberei-

ten. Obliegen Planung und Gestaltung der 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der 

Dienststelle, ist der Beauftragten für Chan-

cengleichheit die Gelegenheit zur Beteili-

gung zu geben. Für die Durchführung der 

Veranstaltungen sind die Dienststellen zu-

ständig. Die Dienststellenleitung kann aber 

der Beauftragten für Chancengleichheit bei-

spielsweise die Organisation von Veranstal-

tungen übertragen. 

 

Nach Absatz 2 sind bei innerbehördlichen 

Dienstbesprechungen, bei geeigneten Ver-

anstaltungen der beruflichen Fort- und Wei-

terbildung, insbesondere bei Fort- und Wei-

terbildungsmaßnahmen für Führungskräfte, 

Themen zur Chancengleichheit von Frauen 

und Männern vorzusehen, wie z. B. The-

men zu Gleichstellungsfragen, zum Allge-

meinen Gleichbehandlungsgesetz, zur Stra-

tegie Gender Mainstreaming oder zur Ver-

einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. 

 

Absatz 3 gewährleistet, dass Frauen ent-

sprechend ihrem Anteil an der Zielgruppe 

der Fort- und Weiterbildungsveranstaltung 

an dieser teilnehmen können, es sei denn, 

dass nicht genügend Interessentinnen für 

die jeweilige Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahme vorhanden sind. Außerdem wird die 

Vorbildfunktion von Frauen als Leiterinnen 

und Referentinnen unterstrichen. 

 

Nach Absatz 3 hat die Dienststelle ihre Be-

auftragte für Chancengleichheit bei der 

Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer für Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
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zu beteiligen. 

 

 

 

 

(4) Bei der Ausgestaltung und Durchführung 

von beruflichen Fort- und Weiterbildungs-

veranstaltungen soll auch darauf geachtet 

werden, dass den Beschäftigten mit zu be-

treuenden Kindern oder pflegebedürftigen 

nahen angehörigen Personen eine Teil-

nahme möglich ist. Möglichkeiten der Be-

treuung sollen im Bedarfsfall angeboten 

werden. 

 

men, die eine Weiterqualifikation ermögli-

chen oder auf die Übernahme von Tätigkei-

ten in Bereichen, in denen Frauen unterre-

präsentiert sind, vorbereiten, zu beteiligen. 

 

Nach Absatz 4 hat die Dienststelle nicht nur 

bei der Durchführung, sondern bereits bei 

der Ausgestaltung von beruflichen Fort- und 

Weiterbildungsveranstaltungen die räumli-

chen und zeitlichen Bedürfnisse von Be-

schäftigten mit Familien- und Pflegeaufga-

ben zu berücksichtigen. Für die Beschäftig-

ten mit familiären Verpflichtungen besteht 

eher die Möglichkeit einer Teilnahme an 

Fort- und Weiterbildungen in der Dienststel-

le selbst oder in räumlicher Nähe zum 

Dienstort. Damit berücksichtigt Absatz 4 die 

Schwierigkeiten, die weibliche und männli-

che Beschäftigte mit Familien- und Pflege-

aufgaben haben, um an einer dienstlichen 

Fort- oder Weiterbildung teilzunehmen. Für 

Beschäftigte, insbesondere mit Kleinkin-

dern, ist es hilfreich, wenn Betreuung ange-

boten wird. Der Bedarf hierzu muss erho-

ben werden. 

 

§ 13 

Gremien 

 

(1) In Gremien, für die dem Land ein Beru-

fungs-, Entsende- oder Vorschlagsrecht 

zusteht, müssen ab 1. Januar 2017 mindes-

tens 40 Prozent der durch das Land zu be-

stimmenden Mitglieder Frauen sein, soweit 

nicht eine Ausnahme aus besonderen 

Gründen nach Absatz 5 vorliegt. Der Min-

destanteil ist bei erforderlich werdenden 

Berufungen, Entsendungen oder Vorschlä-

 

 

 

Nach Artikel 3 Absatz 2 GG in Verbindung 

mit dem Demokratieprinzip haben Frauen 

und Männer das Recht auf gleichberechtig-

te Teilhabe an allen Lebensbereichen. § 13 

konkretisiert diesen Verfassungsgrundsatz 

im Hinblick auf die Mitwirkung von Frauen 

und Männern in Gremien. Absatz 1 hat 

langfristig betrachtet eine gleichberechtigte 

Teilhabe von Frauen in Gremien zum Ziel, 
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gen zur Besetzung einzelner oder mehrerer 

Sitze zu beachten und im Wege einer suk-

zessiven Steigerung zu erreichen. Beste-

hende Mandate können bis zu ihrem vorge-

sehenen Ende wahrgenommen werden. 

Stehen dem Land insgesamt höchstens 

zwei Gremiensitze zu, sind die Sätze 1 bis 3 

nicht anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auf deren Besetzung das Land, d. h. die 

Landesregierung und jede zur unmittelba-

ren Landesverwaltung gehörende Dienst-

stelle, Einfluss hat. 

 

Absatz 1 regelt, dass in einem Gremium, für 

welches dem Land ein Berufungs-, Entsen-

de- oder Vorschlagsrecht zusteht, ab dem 

1. Januar 2017 mindestens 40 Prozent der 

durch das Land zu bestimmenden Mitglie-

der Frauen sein müssen. Die Vorschrift legt 

eine fixe Mindestquote für den Anteil von 

Frauen in Höhe von 40 Prozent für die oben 

genannten Gremien fest. Die Mindestquote 

von 40 Prozent sichert eine Teilhabe des 

unterrepräsentierten Geschlechts, die ge-

eignet ist, maßgeblich auf die Arbeit und 

Entscheidungen der Gremien Einfluss zu 

nehmen. Die 40 Prozent-Quote ist nicht auf 

das gesamte Gremium bezogen, sondern 

bezieht sich nur auf die Mitglieder, die das 

Land bestimmen kann. Ausnahmen sind nur 

im Rahmen des Absatzes 5 zulässig. 

 

Die Sätze 2 und 3 regeln, dass ab dem 1. 

Januar 2017 frei werdende Gremiensitze so 

nachbesetzt werden müssen, dass die Min-

destquote von 40 Prozent für Frauen er-

reicht wird. 

 

Satz 4 regelt, dass die Sätze 1 bis 3 nicht 

anzuwenden sind, wenn das Land für ein 

Gremium nur insgesamt höchstens zwei 

Mitglieder bestimmen kann. Denn bei nur 

einem Sitz kann nicht beiden Geschlechtern 

entsprochen werden. Bei zwei Sitzen be-

deutet die Berücksichtigung beider Ge-

schlechter eine Quote von 50 Prozent, die 
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(2) Wird ein Gremium gebildet oder wieder-

besetzt von einer Stelle, die nicht zur unmit-

telbaren Landesverwaltung gehört, ist auf 

eine Besetzung des Gremiums mit mindes-

tens 40 Prozent Frauen hinzuwirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Es ist das Ziel, ab dem 1. Januar 2019 

die in Absatz 1 genannten Anteile auf 50 

Prozent zu erhöhen. Steht dem Land insge-

samt eine ungerade Anzahl an Gremiensit-

über die Mindestanteile des Satzes 1 hin-

ausginge, solange eine Quote von 40 Pro-

zent erklärtes Ziel des Gesetzes ist. Soweit 

die Erreichung des Ziels gemäß Absatz 3 

wirksam wird, kann auch bei Entsendungen, 

Berufungen oder Vorschlägen von höchs-

tens zwei zu besetzenden Gremiensitzen 

der Quote entsprochen werden. 

 

Beruft das Land Personen in ein Gremium 

auf Benennung oder Vorschlag einer be-

nennungs- bzw. entsendeberechtigten Insti-

tution oder Organisation, die nicht zur un-

mittelbaren Landesverwaltung gehört, hat 

das Land nach Absatz 2 auf eine Besetzung 

des Gremiums mit mindestens 40 Prozent 

Frauen hinzuwirken. Absatz 2 berücksich-

tigt, dass für eine Vielzahl von Gremien an-

dere Stellen, die nicht der unmittelbaren 

Landesverwaltung angehören, vorschlags-

berechtigt sind. Das Land ist verpflichtet, 

auf das langfristige Ziel einer gleichberech-

tigten Teilhabe von Frauen und Männern in 

Gremien hinzuwirken. Die Hinwirkungs-

pflicht für das Land gestaltet sich in Form 

einer Hinweispflicht. Die benennungs- bzw. 

entsendeberechtigten Institutionen oder 

Organisationen sind von den zuständigen 

Stellen des Landes in geeigneter Weise, 

jedenfalls ausdrücklich auf das Gesetzes-

ziel hinzuweisen und sollen um eine gleich-

berechtigte Benennung oder Doppelbenen-

nung gebeten werden. 

 

Absatz 3 Satz 1 legt das Ziel fest, den Anteil 

von Frauen und Männern ab dem 1. Januar 

2019 auf 50 Prozent zu erhöhen. 
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zen zu, darf das Ungleichgewicht zwischen 

Frauen und Männern nur einen Sitz betra-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Gremien im Sinne von Absatz 1 sind 

solche, die auf gesetzlicher Grundlage be-

ruhen, insbesondere Beiräte, Kommissio-

nen, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie 

sonstige Kollegialorgane und vergleichbare 

Mitwirkungsgremien, unabhängig von ihrer 

Bezeichnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann das Land eine ungerade Anzahl von 

Mitgliedern bestimmen, darf nach Satz 2 ein 

Geschlecht nur mit einer Person mehrheit-

lich vertreten sein. Die Regelung trägt der 

Tatsache Rechnung, dass bei einer unge-

raden Anzahl von Mitgliedern des Landes 

der prozentuale Anteil stets niedriger als 50 

Prozent ist, da eine Geschlechterquote von 

50 Prozent unmöglich ist. In diesem Fall 

genügt es, wenn mit Ausnahme eines Gre-

miensitzes weibliche und männliche Lan-

desvertreter paritätisch vertreten sind. Mit 

welchem Geschlecht der Gremiensitz be-

setzt wird, der zu einer ungeraden Anzahl 

an Vertreterinnen und Vertretern führt, 

bleibt der jeweiligen Institution des Landes 

überlassen. 

 

Grundsätzlich gilt die vorgeschriebene Be-

setzung für alle Gremien des Landes, die 

eine gesetzliche Grundlage haben. Absatz 

4 zählt beispielhaft verschiedene Gremien 

auf. Demnach sind Gremien im Sinne die-

ser Vorschrift insbesondere Beiräte, Kom-

missionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräte 

sowie sonstige Kollegialorgane und ver-

gleichbare Mitwirkungsgremien. Die Aufzäh-

lung in Absatz 4 ist nicht abschließend. 

Auch Projekt- und Arbeitsgruppen von ge-

wisser Dauer können beispielsweise Gre-

mien sein, wenn sie als Kollegialorgan Auf-

gaben wahrnehmen, die über die jeweilige 

Linienfunktion ihrer Mitglieder hinausgehen 

(z. B. Lenkungsausschüsse). Entscheidend 

ist, dass die betroffene Dienststelle ein Ent-

sendungs-, Bestellungs- oder Vorschlags-

recht hat. Die Vorschrift findet keine An-

wendung, soweit durch Gesetz oder Sat-
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(5) Ausnahmen sind nur aus besonderen 

Gründen zulässig, die aktenkundig zu ma-

chen sind. Besondere Gründe sind insbe-

sondere dann gegeben, wenn die Aus-

übung des Mandats in einem Gremium an 

einen bestimmten Dienstposten geknüpft 

ist, der einen fachlichen Bezug zum auszu-

übenden Mandat hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zung ein Wahlverfahren vorgeschrieben ist 

oder andere besondere gesetzliche Vorga-

ben gelten. Absatz 7 stellt dies ausdrücklich 

klar. 

 

Bei § 13 handelt es sich um eine Muss-

Vorschrift. Ein Abweichen von der vorge-

schriebenen Gremienbesetzung ist aller-

dings ausnahmsweise möglich, wenn be-

sondere Gründe vorliegen. Im Absatz 5 wird 

ausdrücklich ein Grund genannt, der die 

Ausnahme vom Grundsatz des Absatzes 1 

ermöglichen soll. 

 

Die Ausnahmeregelung trägt dem Umstand 

Rechnung, dass Fachabteilungen bzw. 

Fachreferate oder etwa die Beteiligungs-

verwaltung des Ministeriums für Finanzen 

und Wirtschaft in einzelnen Gremien vertre-

ten sind. Damit ist gewährleistet, dass die 

fachlichen Gesichtspunkte der Landesver-

waltung in den Beratungen der Gremien 

zum Tragen kommen. 

 

Daneben können im Einzelfall auch noch 

andere besondere Gründe vorliegen, die 

eine Ausnahme vom Grundsatz des Absat-

zes 1 rechtfertigen, wenn zum Beispiel eine 

Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer 

eines landesbeteiligten Unternehmens auf 

Grund ihrer bzw. seiner besonderen Fach-

kenntnisse ein Mandat in einem Überwa-

chungsorgan eines anderen landesbeteilig-

ten Unternehmens übernehmen soll oder 

Externe in ein Gremium berufen werden 

sollen oder in politisch bedeutsamen Gre-

mien – insbesondere in Überwachungsor-

ganen landesbeteiligter Unternehmen – 
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(6) Bei der Gremienbesetzung ist die Beauf-

tragte für Chancengleichheit in den einzel-

nen Dienststellen frühzeitig zu beteiligen. 

 

(7) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Mitglied-

schaft in Gremien durch eine auf einer 

Rechtsnorm oder Satzung beruhenden 

Wahl begründet wird. 

 

Mitglieder der Landesregierung, Staatssek-

retäre und Ministerialdirektoren sowie Ab-

geordnete des Landtags von Baden-

Württemberg vertreten sein sollten. 

 

Wie bisher ist die Beauftragte für Chancen-

gleichheit frühzeitig durch ihre Dienststelle 

zu beteiligen. 

 

Absatz 7 dient wie bisher § 12 Abs. 2 a. F. 

der Klarstellung. 

§ 14 

Beseitigung der Unterrepräsentanz 

 

(1) Soweit das Gesetzesziel der weitgehen-

den Beseitigung der Unterrepräsentanz in 

allen Entgelt- oder Besoldungsgruppen ei-

ner Laufbahn und in den Funktionen mit 

Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben ein-

schließlich der Stellen und Planstellen Vor-

sitzender Richterinnen und Vorsitzender 

Richter erreicht ist, ist die jeweilige Dienst-

stelle von folgenden Vorschriften entbun-

den: 

 

1. Erstellung eines Chancengleichheits-

plans nach § 5, 

 

2. Erstellung eines Zwischenberichts nach 

§ 8 und 

 

3. Aufforderung zur Bewerbung von Frauen 

nach § 9 Absatz 1 Satz 3. 

 

 

 

 

 

Durch die Novellierung des Chancengleich-

heitsgesetzes soll den Vorschriften größere 

Verbindlichkeit verliehen werden. Die Erfah-

rungen zeigen, dass nicht alle Dienststellen 

den Vorgaben gerecht werden. Um das Ziel 

der Beseitigung von Unterrepräsentanzen 

zu fördern und zu erreichen, wird erstmals 

ein Ausnahmekatalog im Absatz 1 aufge-

nommen, der die Dienststellen beim Errei-

chen des Gesetzesziels von den genannten 

Vorschriften befreit. Durch Einführung des 

§ 14 wird der Anreiz gesetzt, die Chancen-

gleichheit zu fördern. 

 

Eine weitgehende Beseitigung der Unterre-

präsentanz bedeutet nicht, dass stets min-

destens ebenso viele Frauen wie Männer 

beschäftigt sein müssen. Auch minimale 

Abweichungen von bis zu fünf Prozent lie-

gen noch im Toleranzbereich. 
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(2) Die Dienststelle hat unter frühzeitiger 

Beteiligung ihrer Beauftragten für Chancen-

gleichheit im Abstand von zwei Jahren zu 

prüfen, ob das Gesetzesziel nach Absatz 1 

weiterhin gewahrt ist und sie von den Vor-

schriften des Absatzes 1 entbunden bleibt. 

Die Beauftragte für Chancengleichheit kann 

die Entscheidung der Dienststelle nach § 21 

beanstanden. 

 

Nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 werden die 

Dienststellen von der Erstellung des Chan-

cengleichheitsplans sowie des Zwischenbe-

richts befreit. Zudem wird nach Absatz 1 

Nummer 3 das Vorgehen bei Stellenaus-

schreibungen erleichtert. Frauen müssen 

zur Bewerbung nicht mehr ausdrücklich 

aufgefordert werden. Der Absatz 1 Nummer 

3 hat hierbei lediglich deklaratorische Be-

deutung. § 9 Absatz 1 Satz 1 geht dieser 

Regelung vor. 

 

Nach Absatz 2 hat die Dienststelle im Ab-

stand von zwei Jahren zu überprüfen, ob 

das Gesetzesziel nach Absatz 1 weiterhin 

gewahrt ist. Nur dann kann von der Einhal-

tung der in Absatz 1 genannten Vorschriften 

abgesehen werden. Die Dienststelle hat 

dabei ihre Beauftragte für Chancengleich-

heit frühzeitig zu beteiligen. Gegen Ent-

scheidungen der Dienststelle steht der Be-

auftragten für Chancengleichheit das Recht 

der Beanstandung nach § 21 dieses Geset-

zes zu. Um vorübergehende Abweichun-

gen, beispielsweise durch Schwanger-

schaft, Elternzeit oder Beurlaubung zur 

Wahrnehmung von Familien- oder Pflege-

aufgaben, angemessen zu berücksichtigen, 

ist eine Frist von zwei Jahren zur Überprü-

fung angemessen. 

 

§ 15 

Bestellung 

 

(1) In jeder Dienststelle mit 50 und mehr 

Beschäftigten und in jeder personalverwal-

tenden Dienststelle, deren Personalverwal-

tungsbefugnis 50 und mehr Beschäftigte 

 

 

 

Absatz 1 enthält die Regelung, dass in jeder 

Dienststelle mit 50 und mehr Beschäftigten 

und in jeder personalverwaltenden Dienst-

stelle, deren Personalverwaltungsbefugnis 
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umfasst, ist eine Beauftragte für Chancen-

gleichheit und ihre Stellvertreterin nach vor-

heriger Wahl zu bestellen. Bei den Hoch-

schulen gelten die Angehörigen des wis-

senschaftlichen und künstlerischen Perso-

nals nach § 44 LHG nicht als Beschäftigte 

im Sinne dieser Bestimmung. Die regelmä-

ßige Amtszeit beträgt fünf Jahre. In allen 

anderen Dienststellen ist eine Ansprech-

partnerin für die weiblichen Beschäftigten 

und die zuständige Beauftragte für Chan-

cengleichheit zu bestellen. Eine Ansprech-

partnerin kann auch für einen Teil der 

Dienststelle bestellt werden, der räumlich 

von dem Hauptsitz der Dienststelle entfernt 

seinen Sitz hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 und mehr Beschäftigte umfasst, zwin-

gend eine Beauftragte für Chancengleich-

heit zu bestellen ist. In Dienststellen mit 

weniger als 50 Beschäftigten und in Dienst-

stellen mit einer Personalvertretungsbefug-

nis von weniger als 50 ist – wie bisher – 

eine Ansprechpartnerin für die weiblichen 

Beschäftigten und die zuständige Beauf-

tragte für Chancengleichheit zu bestellen. 

 

Die Angehörigen des wissenschaftlichen 

und künstlerischen Personals nach § 44 

LHG gelten nicht als Beschäftigte im Sinne 

dieser Bestimmung, da insofern die Rege-

lungen des LHG zur Wahl der Gleichstel-

lungsbeauftragten, die für diesen Perso-

nenkreis zuständig ist, vorgehen. Dasselbe 

gilt für die hauptamtlichen Rektoratsmitglie-

der an den Hochschulen.  

 

Im Zuge der Novellierung und mit Blick auf 

die Verlängerung der Geltungsdauer des 

Chancengleichheitsplans wurde auch die 

Amtsperiode für die Beauftragte für Chan-

cengleichheit sowie der Stellvertreterin an-

gepasst und auf nunmehr fünf Jahre ver-

längert.  

 

Um eine sachgerechte Vertretung der Be-

lange der weiblichen Beschäftigten zu ge-

währleisten, stellt Absatz 1 Satz 5 aus-

drücklich klar, dass eine Ansprechpartnerin 

auch für einen Teil der Dienststelle bestellt 

werden kann, der räumlich von dem Haupt-

sitz der Dienststelle entfernt seinen Sitz hat. 

Die Ansprechpartnerinnen sind für die Ver-

mittlung von Informationen zwischen den 

weiblichen Beschäftigten und der zuständi-
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(2) Zuständig für eine Dienststelle nach Ab-

satz 1 Satz 4 ist die Beauftragte für Chan-

cengleichheit der nächsthöheren Dienststel-

le. 

 

(3) In jedem Staatlichen Schulamt ist für 

den Bereich der Lehrkräfte an Grund-, 

Werkreal-, Haupt-, Real-, Gemeinschafts-

schulen und Sonderpädagogischen Bil-

dungs- und Beratungszentren aus deren 

Kreis nach vorheriger Ausschreibung eine 

Beauftragte für Chancengleichheit zu be-

stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen Beauftragten für Chancengleichheit 

zuständig. Sie haben keine eigenen Rechte 

und über die Informationsvermittlung keine 

weiteren Aufgaben. Das Verfahren zur Be-

stellung der Ansprechpartnerinnen wird im 

Gesetz nicht vorgeschrieben. Die Bestel-

lung erfolgt unter frühzeitiger Beteiligung 

der Beauftragten für Chancengleichheit 

durch die jeweilige Dienststellenleitung. 

 

Absatz 1 schließt nicht aus, dass im Einver-

nehmen mit der Dienstaufsichtsbehörde an 

Stelle der Ansprechpartnerin eine Beauf-

tragte für Chancengleichheit nach Maßgabe 

dieses Gesetzes bestellt werden kann. 

 

Absatz 2 bestimmt, dass für die Dienststel-

len mit weniger als 50 Beschäftigten die 

Beauftragte für Chancengleichheit der 

nächsthöheren Dienststelle zuständig ist. 

 

Absatz 3 trägt den Besonderheiten der 

Schule Rechnung. Die meisten der Grund-, 

Werkreal-, Haupt-, Real-, Gemeinschafts-

schulen und Sonderpädagogischen Bil-

dungs- und Beratungszentren haben keine 

Beauftragte für Chancengleichheit, sondern 

eine Ansprechpartnerin. Zur Betreuung der 

großen Anzahl von Ansprechpartnerinnen 

sind an den bestehenden Staatlichen 

Schulämtern Beauftragte für Chancen-

gleichheit zu bestellen. Mit dieser Regelung 

soll eine den Zielen des Gesetzes entspre-

chende berufliche Förderung der weiblichen 

Beschäftigten sichergestellt werden. 

 

Absatz 3 bestimmt, dass in jedem Staatli-

chen Schulamt eine Beauftragte für Chan-



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) In jedem Regierungspräsidium ist zu-

sätzlich zur Beauftragten für Chancen-

gleichheit eine fachliche Beraterin aus dem 

Bereich Schule zu bestellen. Absatz 1 Satz 

3 gilt entsprechend. Die fachliche Beraterin 

nimmt in Abstimmung mit der Beauftragten 

für Chancengleichheit deren Aufgaben und 

Rechte wahr, soweit Maßnahmen der 

Dienststelle ausschließlich die Schulen be-

treffen. 

 

cengleichheit aus dem Kreis der Lehrkräfte 

zu bestellen ist. Deren sachliche Zuständig-

keit ist auf Maßnahmen des Staatlichen 

Schulamtes, die den Bereich der Lehrkräfte 

betreffen, beschränkt. Die Beauftragte für 

Chancengleichheit wird nach vorheriger 

Ausschreibung durch das Staatliche Schul-

amt von der Dienststellenleitung bestellt. 

Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre. Das Kul-

tusministerium gewährt der Beauftragten für 

Chancengleichheit wie bisher im erforderli-

chen Umfang eine Entlastung von ihren an-

derweitigen dienstlichen Verpflichtungen. 

 

Die Aufgaben der Beauftragten für Chan-

cengleichheit in den Regierungspräsidien 

sind weitumfassend, sodass eine Unterstüt-

zung der Beauftragten für Chancengleich-

heit durch weitere Personen zur Aufgaben-

wahrnehmung sachgerecht ist. 

 

Zu diesem Zweck bestimmt Absatz 4, dass 

in jedem Regierungspräsidium zur Unter-

stützung der Beauftragten für Chancen-

gleichheit eine fachliche Beraterin für den 

nachgeordneten Bereich der Schule zu be-

stellen ist. Die fachliche Beraterin – wie die 

Bezeichnung bereits zum Ausdruck bringt – 

muss in dem Bereich der Schule tätig sein. 

Dieser umfasst dabei die Lehrkräfte sowie 

das schulpsychologische und schulpädago-

gische Personal des jeweiligen Regie-

rungspräsidiums. Das Verfahren zur Aus-

wahl und Bestellung regelt das Regierungs-

präsidium. 

 

Nach Absatz 4 nimmt die fachliche Berate-

rin in Abstimmung mit der Beauftragten für 
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Chancengleichheit deren Aufgaben und 

Rechte wahr, soweit Maßnahmen der 

Dienststelle ausschließlich den nachgeord-

neten Schulbereich betreffen. Die fachliche 

Beraterin nimmt damit ihre Funktion in ab-

geleiteter Form und zur Entlastung der Be-

auftragten für Chancengleichheit für einen 

abgegrenzten Aufgabenbereich wahr. Die 

Beauftragte für Chancengleichheit und die 

fachliche Beraterin arbeiten vertrauensvoll 

zusammen. 

 

§ 16 

Verfahren zur Bestellung 

 

(1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen Be-

schäftigten der Dienststelle, es sei denn, 

dass sie am Wahltag seit mehr als zwölf 

Monaten ohne Dienstbezüge oder Arbeits-

entgelt beurlaubt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beauftragte für Chancengleichheit und 

ihre Stellvertreterin sind aus dem Kreis der 

weiblichen Beschäftigten durch die weibli-

chen Beschäftigten nach vorheriger Wahl 

zu bestellen. § 16 bestimmt die Wahl und 

damit ihre demokratische Legitimation zum 

Regelfall. 

 

Absatz 1 regelt das aktive Wahlrecht. 

Wahlberechtigt sind alle weiblichen Be-

schäftigten bei der Dienststelle, der sie an-

gehören. Für die Wahlberechtigung ist die 

Dauer der Zugehörigkeit zur Dienststelle, 

die Befristung des Arbeitsverhältnisses, ei-

ne Tätigkeit lediglich zur Vertretung oder 

Aushilfe, eine Beschäftigung lediglich ne-

benberuflich oder auf Probe, ebenso wie die 

Zeit des Mutterschutzes unerheblich. Nicht 

wahlberechtigt sind die am Wahltag unter 

Wegfall der Bezüge beurlaubten Bedienste-

ten. Hierunter fällt auch der Erziehungsur-

laub bzw. die Elternzeit, nicht aber die Ab-

wesenheit während der Mutterschutzfrist. 
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(2) Wählbar für das Amt der Beauftragten 

für Chancengleichheit und der Stellvertrete-

rin sind die weiblichen Beschäftigten der 

Dienststelle. Wer zu einer anderen Dienst-

stelle abgeordnet ist, ist für das Amt der 

Beauftragten für Chancengleichheit und der 

Stellvertreterin nicht wählbar. Satz 2 gilt 

nicht bei Abordnungen zur Teilnahme an 

Lehrgängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

und ihre Stellvertreterin werden in einem 

Wahlverfahren in getrennten Wahlgängen 

nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 

gewählt. Die Wahl hat den Grundsätzen der 

allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen 

und geheimen Wahl zu entsprechen. Das 

Verfahren für die Durchführung der Wahl 

wird durch Rechtsverordnung der Landes-

regierung geregelt. 

Dagegen berühren Erholungsurlaub und 

Urlaub aus anderem Anlass unter voller 

oder teilweiser Fortzahlung der Bezüge die 

Wahlberechtigung nicht. 

 

Anders als bisher behalten abgeordnete 

Bedienstete ihr Wahlrecht in der bisherigen 

Dienststelle. Dies gilt auch für Teilabord-

nungen. 

 

Absatz 2 regelt das passive Wahlrecht. 

Wählbar für das Amt der Beauftragten für 

Chancengleichheit und der Stellvertreterin 

sind alle weiblichen Beschäftigten. Auf 

Grund der nach wie vor bestehenden Rol-

lenbilder von Frau und Mann liegen die Be-

nachteiligungen, die es abzubauen gilt, auf-

seiten der Frauen. Für die Wahrnehmung 

der Aufgaben der Beauftragten für Chan-

cengleichheit ist es wichtig, die Verhältnisse 

aus der Sicht der Frauen beurteilen und 

sich in die Lage der weiblichen Beschäftig-

ten hineinversetzen sowie die Bedürfnisse 

und Anliegen der weiblichen Beschäftigten 

verstehen und vertreten zu können. Die Ab-

ordnung zu einer anderen Dienststelle zieht 

den Verlust der Wählbarkeit nach sich. 

 

Absatz 3 bestimmt, dass die Beauftragte für 

Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin 

in einem Wahlverfahren in getrennten 

Wahlgängen nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl von den wahlberechtigten 

weiblichen Beschäftigten zu wählen sind. 

Wahl in getrennten Wahlgängen bedeutet, 

dass die Beauftragte für Chancengleichheit 

und deren Stellvertreterin jeweils getrennt 

zu wählen sind. Dies trägt dem Umstand 
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(4) Findet sich nur eine zur Ausübung des 

Amtes bereite Beschäftigte, kann die 

Dienststelle von der weiteren Durchführung 

des Wahlverfahrens absehen und diese zur 

Beauftragten für Chancengleichheit bestel-

len. Findet sich aus dem Kreis der weibli-

chen Beschäftigten keine zur Ausübung des 

Amtes bereite Person, kann die Dienststelle 

auch einen zur Ausübung bereiten männli-

chen Beschäftigten zum Beauftragten für 

Chancengleichheit bestellen. Anderenfalls 

hat die Dienststelle das Wahlverfahren nach 

sechs Monaten zu wiederholen. Gleiches 

gilt für die Stellvertretung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechnung, dass sich die weiblichen Be-

schäftigten bereits vor der Wahl festlegen, 

für welches Amt sie kandidieren. 

 

Nach Absatz 4 kann die Dienststelle aus-

nahmsweise von der weiteren Durchführung 

der Wahl absehen, wenn sich nur eine 

weibliche Beschäftigte bereit erklärt hat, die 

Aufgaben einer Beauftragten für Chancen-

gleichheit bzw. deren Stellvertretung zu 

übernehmen. In diesem Fall kann die 

Dienststelle diese Person ohne vorausge-

hende Wahl zur Beauftragten für Chancen-

gleichheit bzw. Stellvertreterin bestellen. 

 

Findet sich aus dem Kreis der weiblichen 

Beschäftigten keine zur Übernahme der 

Funktion und Aufgaben einer Beauftragten 

für Chancengleichheit bereite Person, kann 

die Dienststelle auch einen männlichen Be-

schäftigten ohne förmliches Wahlverfahren 

zum Beauftragten für Chancengleichheit 

bestellen. Die Regelung soll das Vorhan-

densein einer Beauftragten für Chancen-

gleichheit auch bei mangelndem Engage-

ment der weiblichen Beschäftigten sicher-

stellen und damit die der Beauftragten für 

Chancengleichheit vom Gesetzgeber bei-

gemessene Bedeutung für die Durchset-

zung der Gleichstellung im Bereich des 

Landes unterstreichen. Anderenfalls ist die 

Dienststellenleitung verpflichtet, das Wahl-

verfahren nach sechs Monaten zu wieder-

holen. Gleiches gilt für die Funktion der 

Stellvertretung. Die Bestellung setzt das 

Einverständnis der in das Amt zu bestellen-

den Beschäftigten voraus. 
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(5) Die Wahl der Beauftragten für Chancen-

gleichheit und ihrer Stellvertreterin kann 

beim Verwaltungsgericht angefochten wer-

den, wenn gegen wesentliche Vorschriften 

über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder 

das Wahlverfahren verstoßen worden und 

eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei 

denn, dass durch den Verstoß das Wahler-

gebnis nicht geändert oder beeinflusst wer-

den konnte. Zur Anfechtung berechtigt sind 

mindestens drei Wahlberechtigte, alle Be-

werberinnen oder die Dienststellenleitung. 

Die Anfechtung ist nur binnen einer Frist 

von zwei Wochen, von dem Tag der Be-

kanntgabe des Wahlergebnisses an ge-

rechnet, zulässig. 

 

Absatz 5 regelt die Anfechtung der Wahl 

der Beauftragten für Chancengleichheit und 

der Stellvertretung. 

§ 17 

Erlöschen der Bestellung, Widerruf, 

Neubestellung 

 

(1) Die Bestellung zur Beauftragten für 

Chancengleichheit erlischt mit Ablauf der 

Amtszeit, der Niederlegung des Amtes, ih-

rem Ausscheiden aus der Dienststelle oder 

ihrer nicht nur vorübergehenden Verhinde-

rung von mehr als sechs Monaten.  

 

 

 

 

 

(2) Die Dienststellenleitung darf die Bestel-

lung zur Beauftragten für Chancengleichheit 

nur auf deren Verlangen oder wegen grober 

Verletzung ihrer gesetzlichen Verpflichtun-

gen widerrufen. 

 

 

 

 

 

Absatz 1 stellt klar, dass die Bestellung zur 

Beauftragten für Chancengleichheit mit Ab-

lauf der Amtszeit, der Niederlegung ihrer 

Funktion, ihrem Ausscheiden aus der 

Dienststelle oder ihrer nicht nur vorüberge-

henden Verhinderung von mehr als sechs 

Monaten endet. Das Ausscheiden aus der 

Dienststelle umfasst den Verlust der Wähl-

barkeit gemäß § 15 Absatz 1 sowie die Ab-

ordnung zu einer anderen Dienststelle. 

 

Absatz 2 stellt sicher, dass der Widerruf nur 

auf Verlangen der Beauftragten für Chan-

cengleichheit oder wegen grober Verletzung 

ihrer gesetzlichen Verpflichtungen erfolgen 

darf. Gleiches gilt für die Stellvertreterin. 

Eine grobe Vernachlässigung kann z. B. 
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(3) Ist die Bestellung erloschen oder wider-

rufen worden, ist die Stellvertreterin mit ih-

rem Einverständnis bis zum Ende der lau-

fenden Amtszeit zur Beauftragten für Chan-

cengleichheit zu bestellen. Anderenfalls hat 

die Dienststellenleitung aus der Liste der für 

das Amt der Beauftragten für Chancen-

gleichheit nicht gewählten Beschäftigten die 

Person mit der nächsthöheren Stimmenzahl 

bis zum Ende der laufenden Amtszeit zur 

Beauftragten für Chancengleichheit zu be-

stellen. Ist eine solche nicht vorhanden, hat 

die Dienststelle aus dem Kreis der weibli-

chen Beschäftigten die Beauftragte für 

Chancengleichheit bis zum Ende der lau-

fenden Amtszeit zu bestellen. § 16 Absatz 4 

Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

Die Bestellung ist nur mit Einverständnis 

der zu bestellenden Beschäftigten vorzu-

nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darin liegen, dass die Beauftragte für Chan-

cengleichheit die ihr nach § 18 Absatz 6 

obliegende Schweigepflicht verletzt. Durch 

die Regelung des Absatzes 2 wird die fach-

liche Unabhängigkeit der Beauftragten für 

Chancengleichheit gewährleistet. 

 

Absatz 3 enthält eine Nachrückregelung für 

den Fall, dass die Beauftragte für Chancen-

gleichheit oder ihre Stellvertreterin vorzeitig 

aus dieser Funktion ausscheiden. Bei vor-

zeitigem Ausscheiden der Beauftragten für 

Chancengleichheit aus dieser Funktion hat 

die Dienststelle die Stellvertreterin mit ihrem 

Einverständnis zur Beauftragten für Chan-

cengleichheit zu bestellen. Die Stellvertrete-

rin verfügt bereits über entsprechende 

Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der 

gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse der 

Beauftragten für Chancengleichheit. Ist die 

Stellvertreterin zur Übernahme des Amtes 

der Beauftragten für Chancengleichheit 

nicht bereit, ist aus der Liste der für dieses 

Amt nicht gewählten Beschäftigten die Per-

son mit der nächsthöheren Stimmenzahl bis 

zum Ende der laufenden Amtszeit zur Be-

auftragten für Chancengleichheit zu bestel-

len. Für den Fall, dass keine Person zur 

Übernahme des Amtes im Wege des Nach-

rückverfahrens zur Verfügung steht, ist die 

Beauftragte für Chancengleichheit aus dem 

Kreis der wählbaren Beschäftigten von 

Amts wegen zu bestellen. Findet sich aus 

dem Kreis der weiblichen Beschäftigten 

keine Person, kann die Dienststelle einen 

geeigneten und zur Ausübung dieses Am-

tes bereiten männlichen Beschäftigten zum 

Beauftragten für Chancengleichheit bestel-
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(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Stell-

vertreterin entsprechend. Ist die Bestellung 

zur Stellvertreterin erloschen oder widerru-

fen worden, findet Absatz 3 Sätze 2 bis 5 

entsprechende Anwendung. Gleiches gilt 

bei Nachrücken der Stellvertreterin in das 

Amt der Beauftragten für Chancengleichheit 

nach Absatz 3 Satz 1. 

 

len. Absatz 3 verweist insoweit auf § 16 Ab-

satz 4 Satz 2. 

 

Bei vorzeitigem Ausscheiden der Stellver-

treterin ist diese Funktion nach Maßgabe 

der im Absatz 3 Satz 2 bis 5 enthaltenen 

Vorschriften neu zu besetzen. Gleiches gilt 

für den Fall, dass die Stellvertreterin nach 

Absatz 3 Satz 1 in das Amt der Beauftrag-

ten für Chancengleichheit nachrückt. 

§ 18 

Rechtsstellung 

 

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

ist der Dienststellenleitung unmittelbar zu-

geordnet und hat ein unmittelbares Vor-

tragsrecht. Sie ist in der Ausübung ihrer 

Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bisher bestimmt Absatz 1 die Zuord-

nung der Beauftragten für Chancengleich-

heit unmittelbar zur Dienststellenleitung. Die 

Beauftragte für Chancengleichheit hat ein 

unmittelbares Vortragsrecht. Sie ist in der 

Ausübung ihrer Tätigkeit nach diesem Ge-

setz von fachlichen Weisungen frei. 

 

Die Freistellung von Weisungen soll deren 

sachliche Unabhängigkeit als fachkompe-

tente Instanz gewährleisten und korrespon-

diert insofern mit ihrer Aufgabenstellung, die 

auf kritische Reflexion angelegt ist. Die 

fachliche Weisungsfreiheit garantiert, dass 

frauenspezifische Belange ohne vorherige 

„Filterung“ in die Willensbildung der Dienst-

stellenleitung einfließen können. Sie be-

wirkt, dass die Beauftragte für Chancen-

gleichheit insoweit vom Wohlwollen anderer 

Verwaltungsstellen unabhängig ist und dass 

die von ihr eingebrachten Gesichtspunkte 

nicht übergangen werden können. Dies än-

dert jedoch nichts an dem zwischen der 
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Dienststellenleitung und der Beauftragten 

für Chancengleichheit bestehenden Koope-

rationsverhältnis, in dessen Rahmen und 

entsprechend dem Gesetzeszweck beide 

gemeinsam auf die tatsächliche Durchset-

zung der Gleichberechtigung zu achten ha-

ben. Durch die Einräumung eines direkten 

Vortragsrechts kann die Beauftragte für 

Chancengleichheit sich direkt an die 

Dienststellenleitung wenden, soweit sie Klä-

rungsbedarf in Fragen der Gleichberechti-

gung sieht. Der übliche Dienstweg muss 

nicht eingehalten werden. Die Beauftragte 

für Chancengleichheit gehört zur Verwal-

tung und unterstützt als Teil der Verwaltung 

– soweit erforderlich – die Dienststelle bei 

der Umsetzung des Gesetzes. Aus der di-

rekten Zuordnung zur Dienststellenleitung 

und ihrer Unterstützungspflicht im gesetz-

lich vorgesehenen Rahmen ergibt sich eine 

andere Rechtsstellung der Beauftragten für 

Chancengleichheit in Abgrenzung zum Per-

sonalrat. Diese besondere Rechtsstellung 

prägt die Wahrnehmung der Aufgaben und 

Rechte der Beauftragten für Chancen-

gleichheit. Den Dienststellen und juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts 

obliegt die Umsetzung des Gesetzes. Auf-

gabe der Beauftragten für Chancengleich-

heit ist es, im Rahmen der ihr vom Gesetz 

zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse 

als Teil der Verwaltung die Dienststellenlei-

tung bei der Umsetzung der gesetzlichen 

Vorgaben zu unterstützen. Als Teil der Ver-

waltung steht ihr kein Klagerecht zu (VGH 

Baden-Württemberg, Urteil vom 9. März 

2004 Az.: 4 S 675/02). 
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(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendigen räumlichen, personellen und 

sachlichen Mitteln auszustatten. Ihr und 

ihrer Stellvertreterin ist die Teilnahme an 

spezifischen Fortbildungsveranstaltungen 

zu ermöglichen, soweit diese für ihre Tätig-

keit erforderlich sind. 

 

(3) Die Dienststellenleitung hat die Beauf-

tragte für Chancengleichheit im erforderli-

chen Umfang von ihren anderweitigen 

dienstlichen Verpflichtungen zu entlasten. 

Unter Berücksichtigung der Struktur der 

jeweiligen Dienststelle und sofern keine an-

derweitige Vereinbarung zwischen Dienst-

stelle und Beauftragter für Chancengleich-

heit getroffen wird, beträgt die Entlastung in 

der Regel in personalverwaltenden Dienst-

stellen mit mehr als 300 Beschäftigten min-

destens 50 Prozent der vollen regelmäßi-

gen Arbeitszeit. Bei einer Beschäftigtenzahl 

von mehr als 600 Beschäftigten wird die 

Beauftragte für Chancengleichheit in der 

Regel im Umfang der Regelarbeitszeit einer 

Vollzeitkraft entlastet. § 15 Absatz 1 Satz 2 

gilt entsprechend. Soweit die Beauftragte 

für Chancengleichheit eine Teilzeitbeschäf-

tigung ausübt, wird auf die Möglichkeit der 

Aufgabendelegation nach § 22 Absatz 2 

verwiesen. 

 

Sie nimmt ihre Aufgaben innerhalb der 

Dienststelle wahr; Öffentlichkeitsarbeit oder 

die Herausgabe von Publikationen sind nur 

in Absprache mit der Dienststellenleitung 

möglich. 

 

Nach Absatz 2 ist die Beauftragte für Chan-

cengleichheit mit den zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben notwendigen räumlichen, perso-

nellen und sachlichen Mitteln auszustatten. 

Ihr und ihrer Stellvertreterin ist die Teilnah-

me an spezifischen Fortbildungsveranstal-

tungen zu ermöglichen, soweit diese für ihre 

Tätigkeit erforderlich sind. 

 

Nach Absatz 3 ist die Beauftragte für Chan-

cengleichheit von der Dienststellenleitung 

im erforderlichen Umfang von ihren ander-

weitigen dienstlichen Verpflichtungen zu 

entlasten. Für die Bemessung des Entlas-

tungsumfangs legt Absatz 3 erstmals 

Richtwerte fest. Durch die Neuregelung wird 

die Entlastung praktikabel und einfach ge-

staltet. 

 

Der neue Satz 2 sieht eine Staffelung für 

die Entlastung, gekoppelt an die Beschäftig-

tenzahlen der Dienststelle, vor. Der Richt-

wert für die Entlastung beträgt bei Dienst-

stellen mit mehr als 300 Beschäftigten jetzt 

mindestens die Hälfte der vollen regelmäßi-

gen Arbeitszeit. In Dienststellen mit mehr 

als 600 Beschäftigten beträgt der Richtwert 

für die Entlastung die volle regelmäßige 

Arbeitszeit. Diese Regelung bezieht sich 

nur auf Dienststellen, welche personalver-

waltende Aufgaben haben. Die Präzisierung 

orientiert sich an praktischen Erfahrungen 
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und sichert jeder Beauftragten für Chan-

cengleichheit ein Mindestmaß an zeitlicher 

Entlastung, das sie zur ordnungsgemäßen 

Durchführung ihrer vielfältigen und schwie-

rigen Aufgaben benötigt. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass die Wahrnehmung der 

Aufgaben der Beauftragten für Chancen-

gleichheit Zeitfenster erfordert und gleich-

zeitig ein ordnungsgemäßer Bürobetrieb 

ermöglicht werden muss.  

 

Im Einzelfall kann gemäß Satz 1 ein höhe-

rer Entlastungsumfang erforderlich sein. 

Hinsichtlich kleinerer Dienststellen mit we-

niger als 300 Beschäftigten definiert das 

Gesetz keine konkreten Richtwerte. Auch 

hier ist gemäß Satz 1 eine Entlastung im 

erforderlichen Umfang vorzunehmen. 

 

Der Umfang der Entlastung bestimmt sich 

demnach nach den in ihrer Dienststelle re-

gelmäßig anfallenden und von ihr tatsäch-

lich wahrgenommenen gesetzlichen Aufga-

ben sowie nach dem auf die Ausübung der 

ihr nach diesem Gesetz zugewiesenen Auf-

gaben und Rechte entfallenden Zeitauf-

wand (Einzelfallbetrachtung). Zur Bestim-

mung des erforderlichen Umfangs der Ent-

lastung bietet sich als Grundlage ein von 

der Beauftragten für Chancengleichheit er-

stellter Tätigkeitsbericht bzw. eine Auflis-

tung der regelmäßig tatsächlich anfallenden 

gesetzlichen Aufgaben an. 

 

Die Angehörigen des wissenschaftlichen 

und künstlerischen Personals nach § 44 

LHG gelten nicht als Beschäftigte im Sinne 

dieser Bestimmung, da insofern die Rege-
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(4) Bei Uneinigkeit über den Umfang der 

Entlastung kann die Dienststelle oder die 

Beauftragte für Chancengleichheit eine 

Schlichtungsstelle anrufen. Die Schlich-

tungsstelle besteht aus einer Vertreterin 

oder einem Vertreter des für Frauenfragen 

zuständigen Ministeriums als Vorsitzende 

oder Vorsitzender, einer Vertreterin oder 

einem Vertreter des betroffenen Fachminis-

teriums und einer dritten Person mit Befähi-

gung zum Richteramt, die der baden-

württembergischen Arbeits- oder Verwal-

tungsgerichtsbarkeit angehört und von dem 

für Frauenfragen zuständigen Landtags-

ausschuss zu benennen ist. Das Nähere 

wird durch Rechtsverordnung des für Frau-

enfragen zuständigen Ministeriums gere-

gelt. 

lungen des LHG zur Entlastung der Gleich-

stellungsbeauftragten, die für diesen Perso-

nenkreis zuständig ist, vorgehen. Dasselbe 

gilt für die hauptamtlichen Rektoratsmitglie-

der an den Hochschulen.  

 

Soweit die Beauftragte für Chancengleich-

heit teilzeitbeschäftigt ist, wird auf die Rege-

lung des § 22 Absatz 2 dieses Gesetzes 

verwiesen. Diese Vorschrift trägt dem Um-

stand Rechnung, dass eine Entlastung der 

Beauftragten für Chancengleichheit bei Ori-

entierung an den Richtwerten möglicher-

weise über die regelmäßige Arbeitszeit hin-

ausgeht. In diesen Fällen kann es hilfreich 

sein, Aufgaben zu delegieren und die Stell-

vertreterin anstelle der Beauftragten für 

Chancengleichheit entsprechend zu entlas-

ten. 

 

Absatz 4 regelt weiterhin die Möglichkeit der 

Dienststelle oder der Beauftragten für 

Chancengleichheit bei Uneinigkeit über den 

Umfang der Entlastung die Schlichtungs-

stelle anzurufen. 
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(5) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

darf wegen ihrer Tätigkeit weder allgemein 

noch in ihrer beruflichen Entwicklung be-

nachteiligt werden. Sie darf gegen ihren 

Willen nur umgesetzt, versetzt oder abge-

ordnet werden, wenn dies aus dringenden 

dienstlichen Gründen, auch unter Berück-

sichtigung ihrer Funktion als Beauftragte für 

Chancengleichheit, unvermeidbar ist. In 

diesem Fall ist die Zustimmung der vorge-

setzten Dienststelle, die ihre Beauftragte für 

Chancengleichheit beteiligt, notwendig. § 15 

Absätze 2 und 4 des Kündigungsschutzge-

setzes gilt entsprechend. 

 

(6) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

und ihre Stellvertreterin sind verpflichtet, 

über die persönlichen Verhältnisse von Be-

schäftigten und andere vertrauliche Angele-

genheiten in der Dienststelle auch über die 

Zeit ihrer Bestellung hinaus Stillschweigen 

zu bewahren. Die Verschwiegenheitspflicht 

gilt auch für die Ansprechpartnerinnen und 

für die fachlichen Beraterinnen. 

 

Absatz 5 schützt die Beauftragte für Chan-

cengleichheit vor Benachteiligungen bei und 

wegen ihrer Aufgabenerfüllung. Der Schutz 

der Beauftragten für Chancengleichheit vor 

Kündigung, Umsetzung, Versetzung und 

Abordnung ist notwendige Voraussetzung 

zur Unabhängigkeit der Beauftragten für 

Chancengleichheit bei der Ausübung ihrer 

Funktion. 

 

 

 

 

 

 

Absatz 6 regelt die Verschwiegenheitspflicht 

der Beauftragten für Chancengleichheit und 

ihrer Stellvertreterin. Die Verschwiegen-

heitspflicht gilt auch für die Ansprechpartne-

rinnen und für die fachlichen Beraterinnen. 

§ 19 

Grundsätze für die Zusammenarbeit 

 

(1) Die Dienststellenleitung legt zu Beginn 

der Amtszeit der Beauftragten für Chancen-

gleichheit im Einvernehmen mit ihr die nä-

heren Einzelheiten der Zusammenarbeit 

fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Absatz 1 ist die Dienststellenleitung 

verpflichtet, im Einvernehmen mit der Be-

auftragten für Chancengleichheit die 

Grundsätze und das Verfahren der Zusam-

menarbeit zu Beginn der Amtsperiode der 

Beauftragten für Chancengleichheit festzu-

legen. Die zielorientierte und vertrauensvol-

le Zusammenarbeit zwischen der Dienst-

stellenleitung und der Beauftragten für 

Chancengleichheit muss zu einem durch-
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(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

ist in dem für die sachgerechte Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben und Beteiligungsrech-

te erforderlichen Umfang frühzeitig und um-

fassend zu unterrichten. Ihr sind die hierfür 

erforderlichen Unterlagen frühzeitig vorzu-

legen und alle erforderlichen Informationen 

und Auskünfte zu erteilen. 

 

 

 

 

gängigen Leitprinzip werden. Hierzu gehört 

auch, dass die Dienststellenleitung für die 

Achtung der Beauftragten für Chancen-

gleichheit in deren Rolle und Aufgabenstel-

lung Sorge trägt und diese als Beraterin zur 

Umsetzung dieses Gesetzes anerkennt. 

 

Gegenstand einer näheren Ausgestaltung 

der Zusammenarbeit können insbesondere 

die Konkretisierung der von der Beauftrag-

ten für Chancengleichheit wahrzunehmen-

den regelmäßig anfallenden Aufgaben sein 

sowie das Verfahren ihrer Unterrichtung 

und der frühzeitigen Einbindung in Ent-

scheidungsprozesse ihrer Dienststelle, an 

denen sie nach diesem Gesetz zu beteili-

gen ist. Des Weiteren ist unter Umständen 

gemeinsam der Umfang der Entlastung der 

Beauftragten für Chancengleichheit festzu-

legen und zu konkretisieren, an welcher 

regelmäßig stattfindenden Leitungsrunde im 

Sinne des Absatzes 3 die Beauftragte für 

Chancengleichheit teilnehmen kann (Kon-

kretisierung der „Besprechung der Leitung 

ihrer Dienststelle“). 

 

Absatz 2 hat die rechtzeitige und umfas-

sende Unterrichtung der Beauftragten für 

Chancengleichheit zum Ziel. Diese Rege-

lung soll sicherstellen, dass die Beauftragte 

für Chancengleichheit alle notwendigen In-

formationen erhält. Die Dienststelle hat die 

Beauftragte für Chancengleichheit so voll-

ständig zu unterrichten, dass diese in der 

Lage ist, ihre Aufgaben und Beteiligungs-

rechte ordnungsgemäß wahrzunehmen. Die 

Dienststelle muss dies aber auch zu einem 

so frühen Zeitpunkt tun, dass der Beauftrag-
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(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

kann an der regelmäßig stattfindenden Be-

sprechung der Dienststellenleitung mit den 

anderen Führungskräften der Dienststelle 

teilnehmen. Dies gilt nicht, soweit die 

Dienststelle einen Bezug zu den der Beauf-

tragten für Chancengleichheit nach diesem 

Gesetz zugewiesenen Aufgaben aus-

schließt. 

 

ten für Chancengleichheit genügend Zeit 

verbleibt, um sich detailliert mit den mögli-

chen Auswirkungen einer Maßnahme aus-

einanderzusetzen und sachgerecht zu rea-

gieren. Die beabsichtigte Maßnahme muss 

noch veränderbar sein. Nach Absatz 2 Satz 

2 hat die Dienststelle der Beauftragten für 

Chancengleichheit die erforderlichen Unter-

lagen frühzeitig vorzulegen und alle erfor-

derlichen Informationen und Auskünfte zu 

erteilen. 

 

Nach Absatz 3 ist die Beauftragte für Chan-

cengleichheit berechtigt, an regelmäßig 

stattfindenden Besprechungen der Dienst-

stellenleitung mit den anderen Führungs-

kräften der Dienststelle teilzunehmen, die in 

erster Linie Bezug zu innerbehördlichen 

Fragestellungen haben. Es ist nicht Aufga-

be der Beauftragten für Chancengleichheit, 

die Dienststellenleitung von ihrer Berechti-

gung zur Teilnahme zu überzeugen, d. h. 

einen möglichen Bezug zu ihren gesetzli-

chen Aufgaben darzulegen und zu begrün-

den. 

 

Der Beauftragten für Chancengleichheit soll 

durch die Teilnahme an solchen Bespre-

chungen der Dienststellenleitung mit Füh-

rungskräften der einzelnen Organisations-

einheiten die Gelegenheit gegeben werden, 

sich über die Vorgänge in der Dienststelle 

zu informieren und insbesondere erste In-

formationen über Planungen und anstehen-

de innerbehördliche personelle, soziale o-

der organisatorische Maßnahmen, die Aus-

wirkungen auf die berufliche Situation der 

weiblichen Beschäftigten in der Dienststelle 
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haben könnten, zu erhalten sowie Vor-

schläge und Anregungen zur Verwirklichung 

der Gleichberechtigung innerhalb der 

Dienststelle in dieser Leitungsrunde voran-

zubringen. Die Möglichkeit ihrer Teilnahme 

an diesen Besprechungen folgt aus ihrer 

besonderen Rechtsstellung. Die Beauftrag-

te für Chancengleichheit ist der Dienststel-

lenleitung unmittelbar zugeordnet und 

nimmt eine einer Stabsfunktion vergleichba-

re Stellung ein. 

 

Die Dienststellenleitung darf der Beauftrag-

ten für Chancengleichheit im Einzelfall die 

Teilnahme versagen, soweit die einzelnen 

Themen keinen Bezug zu ihren gesetzli-

chen Aufgaben haben. Die Darlegungs-

pflicht hierfür obliegt der jeweiligen Dienst-

stellenleitung. 

 

§ 20 

Sonstige Aufgaben und Rechte 

 

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

achtet auf die Durchführung und Einhaltung 

dieses Gesetzes und unterstützt die Dienst-

stellenleitung bei dessen Umsetzung. Sie ist 

an sonstigen allgemeinen personellen so-

wie sozialen und organisatorischen Maß-

nahmen ihrer Dienststelle, soweit diese 

Auswirkungen auf die berufliche Situation 

weiblicher Beschäftigter haben können, 

frühzeitig zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20 regelt die bisher in § 21 enthaltenen 

weiteren Aufgaben und Rechte der Beauf-

tragten für Chancengleichheit. Der Dienst-

stelle und ihrer Leitung obliegt die Umset-

zung des Gesetzes. Hierbei hat die Beauf-

tragte für Chancengleichheit nach Absatz 1 

Satz 2 in Zusammenarbeit mit der Dienst-

stellenleitung diese zu unterstützen.  

 

Absatz 1 Satz 2 enthält eine Konkretisie-

rung der „Belange der weiblichen Beschäf-

tigten“. Die Beauftragte für Chancengleich-

heit ist an allgemeinen personellen sowie 

sozialen und organisatorischen Maßnah-

men ihrer Dienststelle, soweit diese Auswir-
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(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

hat ein Initiativrecht für Maßnahmen zur 

gezielten beruflichen Förderung von Frau-

en. Sie kann sich innerhalb ihrer Dienststel-

le zu fachlichen Fragen der Gleichberechti-

gung von Frauen und Männern, der berufli-

chen Förderung von Frauen und der Ver-

einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

äußern. Sie kann während der Arbeitszeit 

Sprechstunden durchführen und einmal im 

Jahr eine Versammlung der weiblichen Be-

schäftigten der Dienststelle einberufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Weibliche Beschäftigte können sich in 

ihren Angelegenheiten ohne Einhaltung des 

Dienstwegs an die Beauftragte für Chan-

cengleichheit ihrer Dienststelle wenden. 

 

 

kungen auf die berufliche Situation der 

weiblichen Beschäftigten haben können, 

frühzeitig zu beteiligen. Dies betrifft insbe-

sondere allgemeine Festlegungen zur 

Vergabe von Leistungsprämien oder 

-zulagen, die Abfassung von Anforderungs-

profilen und Dienstvereinbarungen zur Ar-

beitszeitgestaltung und zur Teilzeitarbeit, 

die Einrichtung und Änderung von Telear-

beitsplätzen sowie Organisationsuntersu-

chungen. 

 

Nach Absatz 2 kann die Beauftragte für 

Chancengleichheit von sich aus aktiv Maß-

nahmen zur gezielten beruflichen Förde-

rung der weiblichen Beschäftigten ihrer 

Dienststelle, insbesondere in Bereichen mit 

Unterrepräsentanz von Frauen, bei der 

Dienststellenleitung anregen (Initiativrecht). 

Das Initiativrecht steht im Zusammenhang 

mit ihrer Unterstützungspflicht nach Absatz 

1 Satz 1. Sie hat das Recht, sich zu fachli-

chen Fragen der Dienststelle zur Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern, der 

beruflichen Förderung von Frauen und der 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

zu äußern. Die Beauftragte für Chancen-

gleichheit kann während ihrer Arbeitszeit 

Sprechstunden durchführen und einmal im 

Jahr eine Versammlung der weiblichen Be-

schäftigten der Dienststelle einberufen. 

 

Absatz 3 gibt den weiblichen Beschäftigten 

das Recht, sich ohne Einhaltung des 

Dienstwegs an die Beauftragte für Chan-

cengleichheit ihrer Dienststelle zu wenden. 
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(4) Den Beauftragten für Chancengleichheit 

ist Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch 

untereinander zu geben. 

 

 

(5) Die Rechte der Personalvertretungen 

und Schwerbehindertenvertretungen 

bleiben unberührt. 

Nach Absatz 4 ist den Beauftragten für 

Chancengleichheit die Gelegenheit zum 

Erfahrungsaustausch untereinander zu ge-

ben. 

 

Absatz 5 stellt klar, dass die Bestellung der 

Beauftragten für Chancengleichheit keinen 

Einfluss auf den Umfang der Aufgaben, 

Rechte und Pflichten der Personalvertre-

tung und der Schwerbehindertenvertretung 

hat. 

 

§ 21 

Beanstandungsrecht 

 

(1) Hält die Beauftragte für Chancengleich-

heit eine Maßnahme für unvereinbar mit 

diesem Gesetz oder mit anderen Vorschrif-

ten über die Gleichbehandlung von Frauen 

und Männern, hat sie das Recht, diese 

Maßnahme innerhalb von einer Woche 

nach ihrer Unterrichtung schriftlich zu bean-

standen. Bei unaufschiebbaren Maßnah-

men kann die Dienststelle die Frist auf zwei 

Arbeitstage verkürzen. Im Fall der fristge-

rechten Beanstandung hat die Dienststel-

lenleitung unter Beachtung der Einwände 

neu zu entscheiden. Die Ablehnung der Be-

anstandung ist gegenüber der Beauftragten 

für Chancengleichheit schriftlich zu begrün-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21 (bisher § 22) regelt das Beanstan-

dungsrecht der Beauftragten für Chancen-

gleichheit. Die Beauftragte für Chancen-

gleichheit ist berechtigt, eine Maßnahme 

der Dienststelle, die sie für unvereinbar mit 

diesem Gesetz oder mit anderen Vorschrif-

ten über die Gleichbehandlung von Frauen 

und Männern hält, zu beanstanden. Maß-

nahmen im Sinne des Gesetzes sind bei-

spielsweise die Erstellung und Anpassung 

des Chancengleichheitsplans, Stellenaus-

schreibungen, Einstellungen und Beförde-

rungen, die Berufung oder Benennung von 

Personen in Gremien, sonstige allgemeine 

personelle sowie soziale und organisatori-

sche Maßnahmen ihrer Dienststelle, die 

Auswirkungen auf die berufliche Situation 

weiblicher Beschäftigter haben können, so-

wie die Ablehnung von Anträgen auf Teil-

zeitarbeit, Telearbeit oder Beurlaubung aus 

familiären oder pflegebedingten Gründen. 

Adressat der Beanstandung ist nach Absatz 

1 die Dienststellenleitung oder die für sie 
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handelnde Stelle. 

 

Die Beanstandung sowie die ablehnende 

Entscheidung der Dienststellenleitung müs-

sen schriftlich erfolgen. Dieses Schriftfor-

merfordernis macht deutlich, dass es sich 

bei den Beanstandungen nach § 21 nicht 

um einfach gelagerte Sachverhalte handelt, 

die durch Rückfrage oder in einem Ge-

spräch ohne Weiteres zu klären sind. Die 

Beauftragte für Chancengleichheit hat zu 

prüfen, ob eine Beanstandung im Einzelfall 

zweckmäßig und zielführend ist. Das Form-

erfordernis verfolgt den Zweck, dass sich 

die Beauftragte für Chancengleichheit über 

die zu beanstandende Maßnahme und über 

Art und Umfang der von ihr für möglich ge-

haltenen gesetzlichen Unvereinbarkeit hin-

reichend Klarheit verschafft, bevor sie eine 

Maßnahme beanstandet und die Rechtsfol-

ge nach Absatz 2 herbeiführt. Auf der ande-

ren Seite hat die Dienststellenleitung die 

schriftliche Beanstandung ernsthaft zu prü-

fen und sich mit den Argumenten und Vor-

schlägen der Beauftragten für Chancen-

gleichheit auseinanderzusetzen. Hält sie 

Beanstandungen für unbegründet, hat die 

Dienststellenleitung die Gründe hierfür der 

Beauftragten für Chancengleichheit schrift-

lich mitzuteilen. Die Beanstandung sowie 

die Verbescheidung durch die Dienststellen-

leitung können auch in elektronischer Form 

erfolgen. 

 

Nach Absatz 1 hat die Beanstandung inner-

halb einer Frist von einer Woche zu erfol-

gen. Bei unaufschiebbaren Maßnahmen 

kann die Dienststelle die Frist zur Bean-
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(2) Die beanstandete Maßnahme soll vor 

Ablauf der Frist und vor der Entscheidung 

der Dienststellenleitung nach Absatz 1 Satz 

3 nicht vollzogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Wird die Beauftragte für Chancengleich-

heit nicht oder nicht rechtzeitig nach Maß-

gabe dieses Gesetzes beteiligt, soll der 

Vollzug bis zum Ablauf von einer Woche 

nach Unterrichtung der Beauftragten für 

Chancengleichheit ausgesetzt werden. Bei 

standung auf zwei Arbeitstage verkürzen. 

Die Frist beginnt erst mit der vollständigen 

Unterrichtung der Beauftragten für Chan-

cengleichheit durch die Dienststellenleitung, 

die Personalverwaltung oder eine andere 

für die in Frage stehende Maßnahme zu-

ständige Stelle zu laufen. Eine zufällige 

Kenntnisnahme genügt nicht. 

 

Bei Beanstandung einer personellen, orga-

nisatorischen oder sozialen Maßnahme, die 

sie mit diesem Gesetz oder mit anderen 

Vorschriften über die Gleichbehandlung von 

Frauen und Männern für nicht vereinbar 

hält, soll die Maßnahme nach Absatz 2 bis 

zur Entscheidung der Dienststellenleitung 

über die Beanstandung nicht vollzogen 

werden. Ausnahmen sind nur bei dringen-

den, nicht aufschiebbaren Maßnahmen zu-

lässig.  

 

Wird die Beanstandung für begründet er-

achtet, muss die beabsichtigte Maßnahme 

unterbleiben bzw. Maßnahmen oder ihre 

Folgen – soweit dies noch möglich ist – be-

richtigt werden. In Fällen, in denen aus-

nahmsweise eine Entscheidung rechtlich 

nicht rückgängig zu machen oder der bean-

standete Vorgang bereits abgeschlossen 

ist, müssen die Ergebnisse der Beanstan-

dung künftig berücksichtigt werden. 

 

Wird die Beauftragte für Chancengleichheit 

nicht oder nicht rechtzeitig nach Maßgabe 

dieses Gesetzes beteiligt, soll die Dienst-

stelle diese Maßnahme bis zum Ablauf von 

einer Woche nach ordnungsgemäßer Unter-

richtung der Beauftragten für Chancen-
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unaufschiebbaren Maßnahmen kann die 

Dienststelle die Frist auf zwei Arbeitstage 

verkürzen. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Die Beauftragte für Chancengleichheit 

kann sich unter Einhaltung des Dienstwegs 

über die jeweils nächsthöhere Behörde an 

die oberste Dienstbehörde wenden und ins-

besondere Beanstandungen, denen auch 

die nächsthöhere Behörde nicht abhilft, bin-

nen einer Woche nach Unterrichtung zur 

Klärung vorlegen. 

 

 

(5) Bei Fragen von allgemeiner frauenpoliti-

scher Bedeutung kann sich die Beauftragte 

für Chancengleichheit an das für Frauenfra-

gen zuständige Ministerium wenden. 

 

gleichheit nicht umsetzen. Bei unaufschieb-

baren Maßnahmen kann die Dienststelle die 

Frist auf zwei Arbeitstage verkürzen. Die 

Aussetzung des Vollzugs einer Maßnahme 

soll gewährleisten, dass die Beteiligungs-

rechte der Beauftragten für Chancengleich-

heit nach Maßgabe dieses Gesetzes einge-

halten und das Beanstandungsrecht nicht 

von vornherein vereitelt wird. 

 

Absatz 4 räumt den Beauftragten für Chan-

cengleichheit weiterhin ausdrücklich und 

uneingeschränkt das Recht ein, sich unter 

Einhaltung des Dienstwegs an die oberste 

Dienstbehörde zu wenden. Beanstandun-

gen, denen die Dienststelle und auch die 

nächsthöhere Behörde nicht abhelfen, kön-

nen der obersten Dienststelle zur Klärung 

vorgelegt werden. 

 

Nach Absatz 5 kann sich wie bisher (§ 22 

Absatz 5) jede Beauftragte für Chancen-

gleichheit bei Fragen von allgemeiner frau-

enpolitischer Bedeutung an das für Frauen-

fragen zuständige Ministerium wenden. 

 

§ 22 

Aufgaben der Stellvertreterin 

 

(1) Die Stellvertreterin wird grundsätzlich im 

Vertretungsfall tätig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Zuge der Novellierung wurde der § 22 

neu eingefügt. Die Regelung bezweckt, die 

Position der Stellvertreterin zu stärken und 

somit die Beauftragte für Chancengleichheit 

zu unterstützen und zu entlasten. 

 

Absatz 1 regelt, dass die Stellvertreterin 

grundsätzlich nur im Vertretungsfall tätig 

wird. Im Vertretungsfall stehen der Stellver-
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(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Be-

auftragte für Chancengleichheit der Stellver-

treterin mit deren Einverständnis Aufgaben 

zur eigenständigen Erledigung übertragen. 

Eine Änderung oder Aufhebung der Delega-

tionsentscheidung nach Satz 1 kann die 

Beauftragte für Chancengleichheit jederzeit 

ohne Zustimmung der Stellvertreterin vor-

nehmen. § 18 Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-

chend. Eine Aufgabendelegation ist gegen-

über der Dienststelle und der Personalver-

tretung anzuzeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treterin die gleichen Rechte und Pflichten, 

die die Beauftragte für Chancengleichheit 

hat, zu. Sie muss dann alle Aufgaben wahr-

nehmen, die der Beauftragten für Chancen-

gleichheit obliegen, und von der Dienststelle 

in gleicher Weise beteiligt werden wie die 

Beauftragte für Chancengleichheit selbst. 

 

Absatz 2 ermächtigt die Beauftragte für 

Chancengleichheit, von der Grundsatzregel 

in Absatz 1 abzuweichen. Gemäß Satz 1 

kann die Beauftragte für Chancengleichheit 

der Stellvertreterin mit ihrem Einverständnis 

einen Teil der Aufgaben zur eigenständigen 

Erledigung übertragen, unabhängig von der 

Grundsatzregel in Absatz 1. Es handelt sich 

hierbei um eine Ermessensentscheidung 

der Beauftragten für Chancengleichheit. Die 

Ergänzung bezweckt, die Beauftragte für 

Chancengleichheit bei der ordnungsgemä-

ßen Aufgabenerfüllung auf pragmatische 

Weise zu unterstützen und zu entlasten, 

zum Beispiel bei einer hohen Zahl weibli-

cher Beschäftigter, einem großen Ge-

schäftsbereich oder nachgeordneten Be-

reich sowie bei der Zuständigkeit für mehre-

re Dienst- und Außenstellen, Dienstorte  

oder bei aufgabenbezogenen besonderen 

Problemen. Darüber hinaus kommt eine 

Aufgabenteilung auch bei einer Teilzeitbe-

schäftigung der Beauftragten für Chancen-

gleichheit zu ihrer Entlastung in Betracht 

oder zur Erhaltung ihrer fachlichen Kompe-

tenz im bisherigen Aufgabengebiet. Um 

diese Zielsetzung zu erreichen, muss zwi-

schen der Beauftragten für Chancengleich-

heit und ihrer Stellvertreterin Einvernehmen 

über die Aufgabenverteilung und die ent-



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Stellvertreterin hat die von der Be-

auftragten für Chancengleichheit vorgege-

benen Leitlinien der Chancengleichheitsar-

beit zu beachten. Die Gesamtverantwortung 

für die Aufgabenerledigung verbleibt bei der 

Beauftragten für Chancengleichheit. 

 

 

 

(4) Wird die Stellvertreterin nach Absatz 1 

tätig, ist sie anstelle der Beauftragten für 

Chancengleichheit mit Beginn der Vertre-

tungstätigkeit in dem Ausmaß ihrer Tätigkeit 

als Stellvertreterin von anderweitigen Tätig-

keiten nach § 18 Absatz 3 zu entlasten. Im 

Falle des Absatzes 2 Satz 1 wird die Stell-

vertreterin anstelle der Beauftragten für 

Chancengleichheit entsprechend der Auf-

gabendelegation entlastet. 

 

sprechende Entlastung bestehen. Eine 

Übertragung gegen den Willen der Stellver-

treterin ist nicht möglich. Die Dienststellen-

leitung und die Personalvertretung sind 

über die Aufgabendelegation zu informie-

ren. 

 

Die Beauftragte für Chancengleichheit kann 

eine Änderung oder Aufhebung der Delega-

tionsentscheidung jederzeit ohne Zustim-

mung der Stellvertreterin vornehmen. 

 

Die Stellvertreterin hat gemäß Absatz 3 bei 

der Erledigung ihrer Aufgaben die von der 

Beauftragten für Chancengleichheit vorge-

gebenen Leitlinien zu beachten. Die Ge-

samtverantwortung für die Ausführung des 

Amtes verbleibt auch bei einer Aufgaben-

übertragung an die Stellvertreterin bei der 

Beauftragten für Chancengleichheit. 

 

Absatz 4 regelt die Entlastung der Stellver-

treterin in Ergänzung des § 18 Absatz 3. 

Satz 1 beinhaltet die Grundsatzregelung, 

wonach die Stellvertreterin nur im Vertre-

tungsfall zu entlasten ist. Mit der Formulie-

rung „mit Beginn der Vertretungstätigkeit in 

dem Ausmaß ihrer Tätigkeit als“ wird klar-

gestellt, dass die Entlastung der Stellvertre-

terin sich zum einen nach dem Ausmaß 

ihrer Aufgabenwahrnehmung richtet und 

zum anderen mit Beginn der Vertretungstä-

tigkeit an zu erfolgen hat. Die Stellvertrete-

rin wird anstelle der Beauftragten für Chan-

cengleichheit entlastet, da sie eine reine 

Abwesenheitsvertretung wahrnimmt. 

 

Absatz 4 Satz 2 regelt den Umfang der Ent-
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lastung für den Fall, dass die Stellvertreterin 

einzelne Aufgaben der Beauftragten für 

Chancengleichheit zur eigenständigen Erle-

digung übertragen bekommen hat. In die-

sem Fall ist die Stellvertreterin anstelle der 

Beauftragten für Chancengleichheit ent-

sprechend der Aufgabenübertragung zu 

entlasten. Die Vorschrift stellt die Höhe der 

Entlastung zwar in das Ermessen der 

Dienststelle, schreibt jedoch zugleich vor, 

dass eine Entlastung in jedem Fall zu erfol-

gen hat. Über den genauen Umfang der 

Entlastung haben die Beauftragte für Chan-

cengleichheit und deren Stellvertreterin ein-

vernehmlich zu entscheiden. 

 

§ 23 

Arbeitskreis der Beauftragten für Chan-

cengleichheit der Ministerien und des 

Rechnungshofs 

 

(1) Die Beauftragten für Chancengleichheit 

der Ministerien und des Rechnungshofs 

bilden den Arbeitskreis Chancengleichheit 

(AKC). Dieser tritt regelmäßig zusammen. 

Der AKC gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In § 23 wird die Tätigkeit des im Oktober 

1997 eingerichteten „Arbeitskreises der Be-

auftragten für Chancengleichheit der Mini-

sterien und des Rechnungshofs“ (AKC) 

erstmals gesetzlich verankert. Nach Absatz 

1 bilden die Beauftragten für Chancen-

gleichheit der Ministerien und des Rech-

nungshofs zusammen den AKC. Dieser tritt 

regelmäßig zusammen und gibt sich selbst 

eine Geschäftsordnung. Die gesetzliche 

Verankerung des AKC spiegelt die Bedeu-

tung des AKC als wichtiger Ansprechpart-

ner der Landesregierung und der Obersten 

Landesbehörden wider. Er koordiniert aller-

dings nicht die Arbeit der Beauftragten für 

Chancengleichheit im gesamten Landes-

dienst. 
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(2) An den Sitzungen des AKC können 

nach Maßgabe der Geschäftsordnung teil-

nehmen: 

 

1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des für 

Frauenfragen zuständigen Ministeriums, 

 

2. die Beauftragten für Chancengleichheit 

der Regierungspräsidien und 

 

3. weitere Personen. 

 

(3) Der AKC kann grundsätzliche Angele-

genheiten, die für die weiblichen Beschäftig-

ten von allgemeiner Bedeutung sind, bera-

ten sowie Vorschläge unterbreiten und Stel-

lungnahmen hierzu abgeben. 

 

 

(4) Die Möglichkeit, weitere Arbeitskreise 

zur Koordinierung der Arbeit der Beauftrag-

ten für Chancengleichheit einzurichten, 

bleibt unberührt. 

 

 

 

 

(5) Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

Absatz 2 bestimmt die weiteren Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer der gemäß Absatz 1 

Satz 2 stattfindenden Sitzungen. Demnach 

können zudem eine Vertreterin oder ein 

Vertreter des für Frauenfragen zuständigen 

Ministeriums, die Beauftragten für Chan-

cengleichheit der Regierungspräsidien so-

wie weitere Personen, deren Teilnahme in 

der Geschäftsordnung vorgesehen ist, teil-

nehmen. 

 

 

Der Arbeitskreis kann nach Absatz 3 grund-

sätzliche Angelegenheiten, die für die weib-

lichen Beschäftigten von allgemeiner Be-

deutung sind, beraten sowie Vorschläge 

unterbreiten und Stellungnahmen hierzu 

abgeben. 

 

Die Vernetzungsarbeit anderer Beauftragter 

für Chancengleichheit bleibt von § 23 unbe-

rührt. Absprachen und Empfehlungen des 

AKC gelten ausschließlich für die Mitglieder 

des AKC, nicht für andere Beauftragte für 

Chancengleichheit. Dies wird durch Absatz 

4 klargestellt. 

 

Nach Absatz 1 Satz 3 gibt sich der AKC 

selbst eine Geschäftsordnung. Absatz 5 

verweist insofern auf diese. Dem AKC steht 

es frei, eigene Bestimmungen, insbesonde-

re im Hinblick auf die Wahl einer Sprecherin 

und deren Stellvertreterin, die Dauer der 

Amtsperiode, Ort und Zeit der stattfinden-

den Sitzungen, das Abfassen eines Sit-

zungsprotokolls oder auch Rechte und 

Pflichten der Mitglieder, festzulegen. 
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§ 24 

Kommunale Gleichstellungspolitik 

 

Die Verwirklichung des Verfassungsgebots 

der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern ist auch eine kommunale Aufgabe. 

Die Gemeinden sowie Stadt- und Landkrei-

se wirken auf die Chancengleichheit und 

Gleichstellung von Frauen in allen kommu-

nalen Bereichen, insbesondere in Beruf, 

öffentlichem Leben, Bildung und Ausbil-

dung, Familie, sowie in den Bereichen der 

sozialen Sicherheit hin. Sie stellen durch 

geeignete Maßnahmen sicher, dass Frauen 

gefördert und gestärkt werden und Chan-

cengleichheit als durchgängiges Leitprinzip 

in allen kommunalen Aufgabenbereichen 

berücksichtigt sowie inhaltlich und fachlich 

begleitet wird. 

 

 

 

§ 24 verdeutlicht, dass es auch zu den Auf-

gaben der Kommunen gehört, den Verfas-

sungsauftrag der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern nach Artikel 3 Absatz 

2 GG durchzusetzen und entsprechende 

Strukturen zu schaffen, die zur Erreichung 

der Chancengleichheit wirksam sind. 

 

Die Gemeinden sowie Stadt- und Landkrei-

se haben durch geeignete Maßnahmen si-

cherzustellen, dass Aufgaben der Chan-

cengleichheit wahrgenommen und als 

durchgängiges Leitprinzip in allen kommu-

nalen Aufgabenbereichen berücksichtigt 

sowie inhaltlich und fachlich begleitet wer-

den. 

 

§ 24 berücksichtigt die Selbstverwaltungs-

hoheit der Kommunen. Die Frage, wie diese 

Aufgabe im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltungshoheit wahrgenommen 

wird und welche Strukturen sinnvoll und 

notwendig sind, liegt im Entscheidungs- und 

Verantwortungsbereich der Kommunen. 

 

§ 25 

Beauftragte 

 

(1) In jedem Stadt- und Landkreis sowie in 

Gemeinden mit einer Einwohnerzahl ab 

50 000 ist eine hauptamtliche Gleichstel-

lungsbeauftragte zu bestellen, die die Frau-

enförderung und gesellschaftliche Gleich-

stellung von Frauen und Männern wahr-

nimmt. Sie ist in der Ausübung ihrer behör-

 

 

 

Nach Absatz 1 werden die Stadt- und Land-

kreise sowie Gemeinden mit einer Einwoh-

nerzahl ab 50 000 erstmals zur Bestellung 

von hauptamtlichen Gleichstellungsbeauf-

tragten verpflichtet. Die bisherigen Rege-

lungen im Hinblick auf die freiwillige Beset-

zung des Amtes sind nicht ausreichend, um 
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deninternen Aufgaben nicht an Weisungen 

gebunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den zunehmenden Aufgabenkreis bewälti-

gen zu können. Nur durch die Bestellung 

einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauf-

tragten mit einem Stellenumfang von min-

destens 50 Prozent in den Stadt- und Land-

kreisen sowie Gemeinden mit einer Ein-

wohnerzahl ab 50 000 kann sichergestellt 

werden, dass die Aufgabe der Verwirkli-

chung des Verfassungsgebots der Gleich-

berechtigung von Frauen und Männern 

wahrgenommen wird. Für die Bestellung 

einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauf-

tragten nach Absatz 1 übernimmt das Land 

anteilig die Kosten in Höhe von 50 Prozent. 

Näheres hierzu regelt eine Verwaltungsvor-

schrift. 

 

Ein Eingriff in die Personal- und Organisati-

onseinheit ist durch die Pflicht zur Benen-

nung einer hauptamtlichen Gleichstellungs-

beauftragten nicht gegeben. Durch die Ver-

pflichtung zur Benennung einer Gleichstel-

lungsbeauftragten ist der Kernbereich der 

kommunalen Selbstverwaltung gewährleis-

tet, da den Kommunen die eigenständige 

organisatorische Gestaltungsfreiheit ver-

bleibt. Es ist auch gerechtfertigt, dass ledig-

lich Frauen das Amt der Gleichstellungsbe-

auftragten übernehmen dürfen, denn dies 

begrenzt die Auswahlentscheidung der 

Kommunen nicht über Gebühr, sondern 

grenzt den Kreis der Bewerber nur auf sehr 

allgemeiner Stufe ein (vgl. BVerfG vom 26. 

Oktober 1994, Az. 2 BVR 445/91). Die Wei-

sungsungebundenheit beschränkt sich le-

diglich auf die behördeninternen Aufgaben. 

Extern obliegt die Vertretung der Kommune 

selbstverständlich der Bürgermeisterin oder 
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(2) Gemeinden mit einer Einwohnerzahl 

unter 50 000 benennen jeweils eine Person 

oder eine Organisationseinheit, die die Auf-

gaben der Frauenförderung und der Chan-

cengleichheit in der Gemeinde wahrnimmt. 

dem Bürgermeister. 

 

Absatz 2 verpflichtet darüber hinaus die 

Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 

50 000, eine zuständige Person oder eine 

Organisationseinheit zu benennen, die die 

Aufgabenwahrnehmung behördenintern 

inhaltlich und fachlich begleitet. Im Rahmen 

der Selbstverwaltungshoheit der Kommu-

nen legen die Gemeinden eigenverantwort-

lich fest, wie und von welcher Stelle diese 

fachliche und inhaltliche Begleitung wahr-

genommen wird. Dabei bietet es sich an, 

eine entsprechende Anwendung einzelner 

Vorschriften dieses Gesetzes zu prüfen und 

gegebenenfalls zur Wahrnehmung durch 

die Person oder Organisationseinheit zu 

übernehmen. 

 

§ 26 

Aufgaben und Rechte 

 

(1) Die Beauftragten nach § 25 Absätze 1 

und 2 wirken behördenintern auf die 

Gleichberechtigung von Frauen und Män-

nern in Familie, Beruf und Verwaltung hin. 

Neben diesen behördeninternen Aufgaben 

obliegt es darüber hinaus den Beauftragten 

nach § 25 Absatz 1 auch, die gesellschaftli-

che Position der Frauen zu stärken und zu 

fördern. Die Gemeinden, Stadt- und Land-

kreise werden von ihrer Beauftragten nach 

§ 25 Absätze 1 und 2 in Fragen der Gleich-

stellungspolitik beraten. Die Beauftragten 

arbeiten mit der Verwaltung zusammen. 

Zudem nehmen die Gleichstellungsbeauf-

tragten der Landkreise neben ihren eigenen 

Aufgaben die Koordination der mit den 

 

 

 

Absatz 1 bestimmt den Aufgabenkreis der 

Beauftragten in den Kommunen. Bei der 

Aufgabenerfüllung geht es für die Beauf-

tragte nach § 25 Absatz 1 sowohl um Maß-

nahmen der internen als auch der externen 

Gleichstellung, ebenso wie um strukturelle 

Maßnahmen zur Herstellung gleicher Chan-

cen für Frauen und Männer.  Die Beauftrag-

te nach § 25 Absatz 2 wird behördenintern 

tätig. 

 

Behördenintern richten sich die Aufgaben 

auf Maßnahmen zur Gleichstellung der Frau 

innerhalb der Kommunalverwaltung und 

umfassen u. a. die Beteiligung bei Stellen-

besetzungen, Personalentwicklung oder 
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Gleichstellungsfragen befassten Personen 

oder Organisationseinheiten bei den kreis-

angehörigen Gemeinden wahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildungen. Zielrichtung ist dabei die 

Förderung von Frauen in der Dienststelle. 

 

Zielsetzung der externen Gleichstellung ist 

die allgemeine Förderung von Frauen au-

ßerhalb der Dienststelle. Umfasst sind auch 

Vernetzungs- und Projektarbeit. Die Beauf-

tragte verschafft sich in Absprache mit an-

deren Einrichtungen laufend einen Über-

blick über die frauenpolitischen Belange 

und den Bedarf an Hilfsmaßnahmen in der 

Gemeinde bzw. im Landkreis. Bedarf kann 

dabei an unterschiedlichster Stelle beste-

hen, z. B. bei den Themen Gewalt gegen 

Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund 

oder Frauen als Existenzgründerinnen. 

Ebenso erfasst sind Maßnahmen zur struk-

turellen Beseitigung der Unterrepräsentanz 

von Frauen in der Kommunalpolitik. 

 

Im Rahmen der internen und externen 

Gleichstellungsarbeit ist es Aufgabe der 

Beauftragten, den Gemeinden sowie Stadt- 

und Landkreisen in Fragen der Gleichstel-

lungspolitik beratend zur Seite zu stehen. 

Dafür ist es unerlässlich, eng mit der jewei-

ligen Verwaltung zusammenzuarbeiten. Die 

Beauftragten gemäß § 25 Absatz 2 stehen 

den Gemeinden lediglich behördenintern 

unterstützend zur Seite. Darüber hinaus ist 

es Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten 

der Landkreise, die Koordination der mit 

den Gleichstellungsfragen befassten Per-

sonen oder Organisationseinheiten bei den 

kreisangehörigen Gemeinden wahrzuneh-

men. Koordination bedeutet hierbei die Un-

terstützung der kleineren Gemeinden zur 

besseren Vernetzung und dem Austausch 



107 
 

 

 

(2) Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise 

beteiligen ihre Beauftragte nach § 25 Ab-

sätze 1 und 2 bei allen Vorhaben, soweit 

die spezifischen Belange von Frauen betrof-

fen sind, frühzeitig. Über die jeweilige Stel-

lungnahme informiert die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister den Gemeinderat 

sowie die Landrätin oder der Landrat den 

Kreistag. 

 

 

 

 

 

 

(3) Den Beauftragten nach § 25 Absätze 1 

und 2 stehen zur Wahrnehmung der behör-

deninternen Frauenförderung insbesondere 

folgende Rechte zu: 

 

1. In Angelegenheiten der behördeninternen 

Frauenförderung haben sie ein unmittelba-

res Vortragsrecht bei der Behördenleitung, 

 

2. bei Stellenbesetzungen können sie an 

Vorstellungs- und Auswahlgesprächen teil-

nehmen, 

 

3. bei der Planung und Gestaltung von Fort- 

und Weiterbildungsmaßnahmen ist ihnen 

Gelegenheit zur Beteiligung zu geben und 

 

4. sie besitzen ein Initiativrecht für Maß-

nahmen zur gezielten beruflichen Förde-

rung von Frauen. 

 

mit anderen Gemeinden und Landkreisen. 

 

Nach Absatz 2 sind die Beauftragten bei 

allen Vorhaben der Gemeinden, Stadt- und 

Landkreise, die die spezifischen Belange 

von Frauen betreffen, frühzeitig zu beteili-

gen. Zu solchen Vorhaben zählen insbe-

sondere die Erstellung des Chancengleich-

heitsplans, Stellenbesetzungen oder die 

Planung und Gestaltung von Fort- und Wei-

terbildungsmaßnahmen.  

 

Der Gemeinderat oder der Kreistag sind zur 

maßgeblichen Willensbildung über die Stel-

lungnahme der Beauftragten entsprechend 

zu unterrichten. 

 

Absatz 3 regelt wie bisher § 23 Absatz 2 die 

den Beauftragten zustehenden Rechte zur 

Wahrnehmung der behördeninternen Frau-

enförderung. Darüber hinausgehende 

Rechte sind durch die Gemeinden, Stadt- 

und Landkreise unter Berücksichtigung der 

kommunalen Selbstverwaltung eigenständig 

festzulegen. 
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§ 27 

Chancengleichheitspläne 

 

(1) Die Gemeinden mit mehr als 8 000 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern sowie Stadt- 

und Landkreise sollen Chancengleichheits-

pläne erstellen. 

 

(2) Der Kommunalverband für Jugend und 

Soziales Baden-Württemberg soll einen 

Chancengleichheitsplan erstellen. 

 

(3) Für die Zweckverbände, den Kommuna-

len Versorgungsverband Baden-

Württemberg, die Gemeindeprüfungsanstalt 

Baden-Württemberg, die Datenzentrale Ba-

den-Württemberg, die Nachbarschaftsver-

bände, die Regionalverbände und den Ver-

band Region Stuttgart gilt, soweit sie 50 und 

mehr Personen beschäftigen, Absatz 1 ent-

sprechend. 

 

(4) Die vorstehend bezeichneten Stellen 

regeln in eigener Verantwortung die Erstel-

lung der Chancengleichheitspläne und das 

Verfahren. 

 

 

 

Der bisherige § 24 bleibt ohne inhaltliche 

Änderung und wird § 27. Demnach sollen 

die Gemeinden mit mehr als 8 000 Einwoh-

nerinnen und Einwohnern sowie Stadt- und 

Landkreise, der Kommunalverband für Ju-

gend und Soziales Baden-Württemberg so-

wie die kommunal getragenen sonstigen 

Körperschaften und Anstalten, soweit sie 50 

und mehr Personen beschäftigen, einen 

Chancengleichheitsplan erstellen. 

 

Im Hinblick auf die Organisations- und Per-

sonalhoheit im Bereich der kommunalen 

Selbstverwaltung und die Verantwortung 

der Organe dieser Körperschaften und An-

stalten wird das Verfahren nicht im Einzel-

nen festgelegt. Die Regelung des Verfah-

rens der Erstellung bleibt der kommunalen 

Selbstverwaltung überlassen. Eine Orientie-

rung an den §§ 5 bis 8 steht den Kommu-

nen, dem Kommunalverband für Jugend 

und Soziales sowie den kommunal getra-

genen sonstigen Körperschaften und An-

stalten, soweit sie 50 und mehr Personen 

beschäftigten, selbstverständlich offen. 

 

§ 28 

Verpflichtete 

 

Die Dienststelle ist verpflichtet, die Verein-

barkeit von Familie, Pflege und Beruf für 

Frauen und Männer zu fördern und geeig-

nete Maßnahmen zur Verbesserung der 

Rahmenbedingungen vorzunehmen. Die 

Personalvertretung hat im Rahmen ihrer 

 

 

 

Der neu eingefügte § 28 nimmt die Dienst-

stellen stärker in die Pflicht, die Rahmenbe-

dingungen für die bessere Vereinbarkeit 

von Familie, Pflege und Beruf für Frauen 

und Männer auszubauen. Die Thematik be-

trifft nicht mehr nur Frauen, sondern auch 
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allgemeinen Aufgaben nach § 70 des Lan-

despersonalvertretungsgesetzes auf die 

bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege 

und Beruf hinzuwirken. 

Männer, die Familien- oder Pflegeaufgaben 

vermehrt wahrnehmen. Es muss allen Be-

schäftigten die Möglichkeit gegeben wer-

den, Familien- oder Pflegeaufgaben besser 

mit dem Beruf zu vereinbaren. 

 

Darüber hinaus weist Satz 2 auf die sich 

aus § 70 Landespersonalvertretungsgesetz 

ergebenden Aufgaben der Personalvertre-

tung hin. Auch die Personalvertretung muss 

die Einhaltung des Gesetzes überwachen 

und die Förderung der besseren Vereinbar-

keit von Familie, Pflege und Beruf voran-

treiben. 

 

§ 29 

Familien- und pflegegerechte Arbeitszeit 

 

Die Dienststellen können auf Antrag über 

die gleitende Arbeitszeit hinaus eine fami-

lien- oder pflegegerechte Gestaltung der 

täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit ein-

räumen, wenn dies nachweislich zur Be-

treuung von mindestens einem Kind unter 

18 Jahren oder einer nach § 14 Absatz 1 

SGB XI pflegebedürftigen nahen angehöri-

gen Person nach § 7 Absatz 3 PflegeZG 

erforderlich ist und dienstliche Belange nicht 

entgegenstehen. Ist beabsichtigt, dem An-

trag einer oder eines Beschäftigten nicht zu 

entsprechen, ist die Beauftragte für Chan-

cengleichheit zu beteiligen. Die Ablehnung 

des Antrags ist von der Dienststelle schrift-

lich zu begründen. 

 

 

 

Wie bisher (§ 13) bestimmt § 29, dass die 

Dienststellen auf Antrag Beschäftigten mit 

Familien- oder Pflegeaufgaben über die 

gleitende Arbeitszeit hinaus eine familien- 

oder pflegegerechte Gestaltung ihrer Ar-

beitszeit einräumen können, wobei die Ab-

lehnung eines entsprechenden Antrags nur 

bei entgegenstehenden dienstlichen Belan-

gen zulässig ist. Die Verpflichtung der 

Dienststelle zur schriftlichen Begründung 

der Ablehnung eines Antrags dient der 

Überprüfungsmöglichkeit durch die Be-

schäftigten. Es ist von erheblichem frauen-

politischem Interesse, dass auch männliche 

Beschäftigte die Möglichkeiten einer fami-

lien- und pflegegerechten Gestaltung der 

Arbeitszeit nutzen. Daher ist die Beauftragte 

für Chancengleichheit zu beteiligen, wenn 

die Dienststelle beabsichtigt, dem Antrag 

einer oder eines Beschäftigten nicht zu ent-
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sprechen. Die Antragstellung sowie die 

Verbescheidung durch die Dienststellenlei-

tung können auch in elektronischer Form 

erfolgen. 

 

§ 30 

Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und 

Beurlaubung zur Wahrnehmung von 

Familien- oder Pflegeaufgaben 

 

(1) Die Dienststelle hat unter Einbeziehung 

der Beauftragten für Chancengleichheit für 

die Beschäftigten in allen Bereichen, auch 

bei Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungs-

aufgaben, ein ausreichendes Angebot an 

Teilzeitarbeitsplätzen zu schaffen, soweit 

zwingende dienstliche Belange nicht entge-

genstehen. Die Wahrnehmung von Vorge-

setzten- und Leitungsaufgaben steht der 

Reduzierung der Arbeitszeit grundsätzlich 

nicht entgegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absatz 1 verpflichtet die Dienststellen, in 

allen Bereichen ein ausreichendes Angebot 

an Teilzeitarbeitsplätzen, auch bei Stellen 

mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zu 

schaffen, soweit zwingende dienstliche Be-

lange nicht entgegenstehen. Um die Mög-

lichkeit für Frauen und Männer mit familiä-

ren oder pflegerischen Aufgaben zu erwei-

tern und Führungsverantwortung zu über-

nehmen, dürfen Stellen mit Vorgesetzten- 

und Leitungsaufgaben von der Schaffung 

organisatorischer Voraussetzungen für die 

Teilbarkeit nicht ausgeschlossen werden, 

soweit zwingende dienstliche Belange dem 

nicht entgegenstehen. Die Wahrnehmung 

von gehobenen Positionen und solchen mit 

Leitungsaufgaben steht grundsätzlich einer 

Reduzierung der Arbeitszeit nicht entgegen. 

 

Teilzeitbeschäftigung im Sinne dieses Ge-

setzes üben Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer aus, deren vertraglich vereinbarte 

Wochenarbeitszeit die regelmäßige tarifli-

che Wochenarbeitszeit unterschreitet, sowie 

Beamtinnen und Beamte, deren Arbeitszeit 

nach §§ 69 und 70 Landesbeamtengesetz, 

sowie Richterinnen und Richter, deren Ar-

beitszeit nach §§ 7 und 7 b des Landesrich-
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(2) Im Rahmen der dienstlichen Möglichkei-

ten sollen die Dienststellen den Beschäftig-

ten auch Telearbeitsplätze anbieten. Diese 

sollen bevorzugt durch Beschäftigte mit 

Familien- oder Pflegeaufgaben besetzt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und 

Beurlaubung zur Wahrnehmung von Fami-

lien- oder Pflegeaufgaben dürfen sich nicht 

nachteilig auf den beruflichen Werdegang, 

insbesondere auf die dienstliche Beurtei-

lung, auswirken. Teilzeitbeschäftigten sind 

die gleichen beruflichen Aufstiegsmöglich-

keiten und Fortbildungschancen einzuräu-

men wie Vollzeitbeschäftigten. Entspre-

chendes gilt für Beschäftigte an Telear-

beitsplätzen. Teilzeit, Telearbeit und Beur-

laubung zur Wahrnehmung von Familien- 

oder Pflegearbeiten dürfen nicht dazu füh-

ren, dass den Beschäftigten geringerwertige 

Aufgaben übertragen werden. 

 

 

 

 

 

 

ter- und Staatsanwaltsgesetzes  

ermäßigt wurde. 

 

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Familie, Pflege und Beruf sollen den Be-

schäftigten im Rahmen der dienstlichen 

Möglichkeiten Telearbeitsplätze angeboten 

werden. Diese Regelung gewährt keinen 

individuellen Anspruch. Es steht vielmehr im 

pflichtgemäßen Ermessen der Dienststelle, 

ob und in welchem Umfang Telearbeitsplät-

ze geschaffen werden. Telearbeit kann 

auch als eine Arbeitsgestaltung eingerichtet 

werden, bei der andere Zielsetzungen (z. B. 

personalwirtschaftliche, organisatorische 

oder umweltpolitische) maßgebend sind. 

 

Absatz 3 enthält ein Benachteiligungsverbot 

bei Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und 

Beurlaubung zur Wahrnehmung von Fami-

lien- oder Pflegeaufgaben. Den Teilzeitbe-

schäftigten sind die gleichen beruflichen 

Aufstiegsmöglichkeiten und Fortbildungs-

chancen wie den Vollzeitbeschäftigten ein-

zuräumen. Entsprechendes gilt für Beschäf-

tigte an Telearbeitsplätzen. Darüber hinaus 

stellt Satz 1 klar, dass Teilzeitbeschäfti-

gung, Telearbeit und familien- oder pflege-

bedingte Beurlaubung sich nicht nachteilig 

auf den beruflichen Werdegang, insbeson-

dere nicht nachteilig auf die dienstliche Be-

urteilung auswirken dürfen. Dies setzt vo-

raus, dass Reduzierungen der Arbeitszeit, 

Telearbeit und Beurlaubung zur Wahrneh-

mung von Familien- und Pflegeaufgaben 

nicht dazu führen, dass den Beschäftigten 

geringerwertige Aufgaben übertragen wer-

den. 
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(4) Die Dienststellen sind verpflichtet, Be-

schäftigte, die einen Antrag auf Teilzeitbe-

schäftigung oder Beurlaubung zur Wahr-

nehmung von Familien- oder Pflegeaufga-

ben stellen, ausdrücklich auf die allgemei-

nen beamten- und versorgungsrechtlichen, 

sozialversicherungs-, arbeits- und tarifrecht-

lichen Folgen hinzuweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Beabsichtigt die Dienststelle, dem An-

trag einer oder eines Beschäftigten mit Fa-

milien- oder Pflegeaufgaben auf Teilzeitbe-

schäftigung, Teilnahme an der Telearbeit 

oder Beurlaubung nicht zu entsprechen, ist 

die Beauftragte für Chancengleichheit zu 

beteiligen. Die Ablehnung des Antrags ist 

von der Dienststelle schriftlich zu begrün-

den. 

 

Ein Stufenaufstieg innerhalb einer tariflichen 

Entgeltgruppe gehört nicht zu den berufli-

chen Aufstiegsmöglichkeiten und zum be-

ruflichen Werdegang im Sinne dieser Vor-

schrift. 

 

Absatz 4 verpflichtet die Dienststelle, die 

Beschäftigten, die eine Reduzierung der 

Arbeitszeit oder familien- oder pflegebe-

dingte Beurlaubung beantragen, über deren 

Folgen, insbesondere die beamten- und 

versorgungsrechtlichen, sozialversiche-

rungs-, arbeits- und tarifrechtlichen, hinzu-

weisen. Die Bestimmung begründet eine 

umfassende Informationspflicht der Dienst-

stelle zum Schutz der Interessierten und 

ihrer individuellen Entscheidungsfindung. 

Die Dienststelle soll für die Inanspruchnah-

me familien- oder pflegegerechter Arbeits-

zeiten und Rahmenbedingungen werben; 

keinesfalls darf sie daher nach Form und 

Inhalt der Informationen Interessierte von 

der Beantragung einer Teilzeittätigkeit oder 

Beurlaubung abhalten. 

 

Absatz 5 sieht eine Beteiligung der Beauf-

tragten für Chancengleichheit vor. Beab-

sichtigt die Dienststelle, dem Antrag einer 

oder eines Beschäftigten mit familiären oder 

pflegerischen Aufgaben auf Reduzierung 

der Arbeitszeit, Zuweisung eines Telear-

beitsplatzes oder Beurlaubung nicht zu ent-

sprechen, ist die Beauftragte für Chancen-

gleichheit zu beteiligen. Die Dienststelle hat 

die Ablehnung der Anträge auf Reduzierung 

der Arbeitszeit, Teilnahme an der Telearbeit 

oder Beurlaubung im Einzelnen schriftlich 



113 
 

zu begründen. Die Antragstellung sowie die 

Verbescheidung durch die Dienststellenlei-

tung können auch in elektronischer Form 

erfolgen. 

 

§ 31 

Wechsel zur Vollzeitbeschäftigung, be-

ruflicher Wiedereinstieg 

 

(1) Bei Vorliegen der gleichen Eignung, Be-

fähigung und fachlicher Leistung müssen im 

Rahmen der Besetzung von Vollzeitstellen 

vorrangig berücksichtigt werden: 

 

1. Teilzeitbeschäftigte mit Familien- oder 

Pflegeaufgaben, die eine Vollzeitbeschäfti-

gung oder eine Erhöhung ihrer wöchentli-

chen Arbeitszeit beantragen, sowie 

 

2. beurlaubte Beschäftigte, die während der 

Beurlaubung Familien- oder Pflegeaufga-

ben wahrgenommen haben und eine vorzei-

tige Rückkehr aus der Beurlaubung bean-

tragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Dienststelle hat insbesondere den 

aus familien- oder pflegebedingten Gründen 

Beurlaubten durch geeignete Maßnahmen 

 

 

 

 

Die Sicherstellung und Erleichterung des 

Wechsels zur Vollzeitbeschäftigung und des 

beruflichen Wiedereinstiegs sind wichtige 

Voraussetzungen für die Akzeptanz fami-

liengerechter Arbeitszeiten und Arbeitsbe-

dingungen. 

 

Absatz 1 gewährleistet Teilzeitbeschäftigten 

mit Familien- oder Pflegeaufgaben, die eine 

Vollzeitbeschäftigung anstreben, die vor-

rangige Berücksichtigung bei der Besetzung 

von Vollzeitstellen unter der Voraussetzung 

ihrer gleichen Eignung, Befähigung und 

fachlichen Leistung mit konkurrierenden 

Bewerberinnen und Bewerbern. Die Rück-

kehr auf einen konkreten Arbeitsplatz ist 

damit nicht garantiert. 

 

Ferner sind unter der Voraussetzung der 

gleichen Qualifikation beurlaubte Beschäf-

tigte, die während der Beurlaubung Fami-

lien- oder Pflegeaufgaben wahrgenommen 

haben und eine vorzeitige Rückkehr aus der 

Beurlaubung beantragen, vorrangig zu be-

rücksichtigen. 

 

Nach Absatz 2 hat die Dienststelle den Be-

schäftigten die Verbindung zum Beruf zu 

erhalten und den beruflichen Wiedereinstieg 
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die Verbindung zum Beruf und den berufli-

chen Wiedereinstieg zu erleichtern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Beurlaubten soll in geeigneten Fällen 

Gelegenheit gegeben werden, Urlaubs-  

oder Krankheitsvertretungen wahrzuneh-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Beurlaubte sind auf Verlangen über 

Fortbildungsmaßnahmen zu unterrichten. 

Eine Teilnahme an Fortbildungsveranstal-

tungen soll ihnen im Rahmen der zur Verfü-

gung stehenden Plätze und der allgemeinen 

Grundsätze über die Auswahl der dafür in 

Frage kommenden Beschäftigten ermög-

licht werden. Ihnen sind auf Verlangen 

Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die 

den beruflichen Wiedereinstieg erleichtern. 

§ 12 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 findet 

entsprechende Anwendung. 

durch geeignete Maßnahmen zu erleich-

tern. Dazu gehören das Angebot von Ur-

laubs- und Krankheitsvertretungen, die 

rechtzeitige Unterrichtung über Fortbil-

dungsangebote und das Angebot zur Teil-

nahme an Fortbildungen während oder 

nach der Beurlaubung, soweit die Beschäf-

tigten ihr Interesse gegenüber ihrer Dienst-

stelle äußern. Dies liegt nicht nur im Inte-

resse der Beurlaubten an einem Wiederein-

stieg in den Beruf, sondern kommt auch der 

Dienststelle zugute, da die Einarbeitungs-

zeiten durch entsprechende Fortbildungs-

maßnahmen verringert werden können. 

 

Die Wahrnehmung von Urlaubs- oder 

Krankheitsvertretungen ist eine freiwillige 

Entscheidung der Beurlaubten. Die rechtli-

chen Voraussetzungen für eine eventuelle 

Unterbrechung der Beurlaubung zur Wahr-

nehmung einer Urlaubs- oder Krankheits-

vertretung und die damit verbundenen 

Rechtsfolgen ergeben sich aus den jeweili-

gen Spezialnormen. Sie bleiben von dieser 

Regelung unberührt. 

 

Absatz 4 enthält die wie bisher in § 15 Ab-

satz 3 getroffenen Regelungen und dient 

der Schaffung von Rahmenbedingungen. 

Die Dienststelle hat die Beurlaubten über 

Fortbildungsmaßnahmen zu informieren, 

wenn diese ein entsprechendes Interesse 

äußern. Den Beurlaubten soll darüber hin-

aus im Rahmen der zur Verfügung stehen-

den Plätze und der allgemeinen Grundsätze 

über die Auswahl der dafür in Frage kom-

menden Beschäftigten die Teilnahme an 

Fortbildungsveranstaltungen ermöglicht 
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(5) Mit den Beurlaubten sind auf Antrag Be-

ratungsgespräche zu führen, in denen sie 

über Einsatzmöglichkeiten während und 

nach der Beurlaubung informiert werden. 

werden. § 12 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 

gilt entsprechend. Bei der Planung und Ge-

staltung der Fortbildungen zum beruflichen 

Wiedereinstieg nach der Familien- oder 

Pflegephase sollen die räumlichen und zeit-

lichen Bedürfnisse von Beschäftigten mit 

Familien- oder Pflegeaufgaben berücksich-

tigt werden. Danach soll die Dienststelle bei 

der Ausgestaltung und Durchführung von 

Fortbildungsveranstaltungen darauf achten, 

dass den Beschäftigten mit Familien- oder 

Pflegeaufgaben eine Teilnahme möglich ist. 

Möglichkeiten der Kinderbetreuung sollen 

im Bedarfsfall angeboten werden. Der Be-

auftragten für Chancengleichheit ist Gele-

genheit zur Beteiligung an Planung und Ge-

staltung von Fortbildungsmaßnahmen zu 

geben, soweit ihre Dienststelle hierauf Ein-

fluss hat. 

 

Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor 

Ablauf der Beurlaubung Beratungsgesprä-

che zu führen, in denen diese über die Mög-

lichkeiten ihrer Beschäftigung nach der Be-

urlaubung informiert werden. Die Beurlaub-

ten sollen frühzeitig Klarheit und Planungs-

sicherheit über ihre künftige Verwendung 

erhalten. 

 

§ 32 

Übergangsvorschrift 

 

(1) Gleichstellungsbeauftragte nach § 25 

Absatz 1 sind, soweit nicht bereits bestellt, 

innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 

dieses Gesetzes, aber vor Erstellung eines 

Chancengleichheitsplans, zu bestellen. 

 

 

 

 

Nach Absatz 1 ist in Dienststellen ohne 

Gleichstellungsbeauftragte dieses Amt spä-

testens innerhalb eines Jahres nach Inkraft-

treten des Gesetzes zu besetzen. Die Be-

setzung des Amtes ist selbstverständlich 

auch früher möglich und wird insbesondere 
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(2) In den Gemeinden unter 50 000 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern sind Perso-

nen oder Organisationseinheiten nach § 25 

Absatz 2, soweit nicht bereits benannt, in-

nerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten die-

ses Gesetzes, aber vor Erstellung eines 

Chancengleichheitsplans, zu benennen. 

 

(3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes be-

stellte hauptamtliche Gleichstellungsbeauf-

tragte bleiben mit deren Zustimmung bis 

zum Ablauf ihrer derzeitigen Bestellung im 

Amt. Sie führen ihr Amt mit den Rechten 

und Pflichten einer Gleichstellungsbeauf-

tragten nach diesem Gesetz fort. 

dann begrüßt, wenn sich innerhalb des ers-

ten Jahres nach Inkrafttreten die Pflicht zur 

Erstellung eines Chancengleichheitsplans 

ergibt. Nach § 26 Absatz 2 dieses Gesetzes 

sind Gleichstellungsbeauftragte bei Vorha-

ben, die spezifische Belange von Frauen 

fördern, frühzeitig zu beteiligen. Dazu zählt 

insbesondere auch die Erstellung eines 

Chancengleichheitsplans. 

 

Da die Gleichstellungsbeauftragte ein wich-

tiges Amt erfüllt und die Einhaltung des Ge-

setzes überwacht, ist die Frist von einem 

Jahr daher angemessen. 

 

Absatz 2 regelt entsprechend dem Rege-

lungsinhalt des Absatzes 1 die Ernennung 

einer Person oder einer Organisationsein-

heit innerhalb eines Jahres nach Inkrafttre-

ten des Chancengleichheitsgesetzes. 

 

 

 

Absatz 3 bestimmt, dass die vor Inkrafttre-

ten dieses Gesetzes bestellte hauptamtli-

chen Gleichstellungsbeauftragten in den 

Stadt- und Landkreisen sowie Gemeinden 

mit einer Einwohnerzahl ab 50 000 bis zum 

Ablauf ihrer derzeitigen Bestellung im Amt 

bleiben. 

 

Soweit bereits in der Vergangenheit davon 

Gebrauch gemacht wurde, dass die Stadt- 

und Landkreise sowie Gemeinden mit einer 

Einwohnerzahl ab 50 000 freiwillig eine 

hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte 

bestellt haben, bleibt diese mit ihrer Zu-

stimmung bis zum Ablauf ihrer derzeitigen 
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Bestellung im Amt. Sie führt ihr Amt mit den 

Rechten und Pflichten einer Gleichstel-

lungsbeauftragten nach diesem Gesetz fort. 

Verweigert die bestellte Gleichstellungsbe-

auftragte ihre Zustimmung, so ist nach Ab-

satz 2 innerhalb von einem Jahr nach In-

krafttreten dieses Gesetzes, aber vor Erstel-

lung des Chancengleichheitsplans eine 

neue Gleichstellungsbeauftragte zu bestel-

len. 

 

§ 33 

Evaluation 

 

Die Neuregelungen dieses Gesetzes sind 

drei Jahre nach dem Inkrafttreten zu evalu-

ieren. 

 

 

 

§ 33 bestimmt, dass die Auswirkungen der 

Neuregelungen des Chancengleichheitsge-

setzes drei Jahre nach dem Inkrafttreten zu 

evaluieren sind. Um eine aussagekräftige 

Einschätzung der Auswirkungen vornehmen 

zu können, ist es erforderlich, eine dreijäh-

rige Anwendungspraxis als Erkenntnis-

grundlage zugrunde zu legen. 

 

Artikel 2 

Änderung des Landeshochschul-

gesetzes 

 

§ 20 Absatz 3 Satz 3 des Landeshoch-

schulgesetzes in der Fassung vom 1. Janu-

ar 2005 (GBl. S. 1), das zuletzt geändert 

worden ist durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 1. Dezember 2015 (GBl. S. 1047, 

1052), wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 10 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur 

Anpassung der Verweisung auf die Rege-

lung des Chancengleichheitsgesetzes. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 

Chancengleichheitsgesetz vom 11. Oktober 

2005 (GBl. S. 650), das zuletzt durch Artikel 

8 des Gesetzes vom 1. April 2014 (GBl. S. 

99, 168) geändert worden ist, außer Kraft. 

 

 

 

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des ablö-

senden und das gleichzeitige Außerkrafttre-

ten des geltenden Gesetzes. 
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IV. Verordnung der Landesregierung über die Wahl der Beauf-
tragten für Chancengleichheit 
 

vom 12. Februar 1996 (GBl. S. 133), geändert durch Verordnung 

vom 8. November 2005 (GBl. S. 685) 

 

§ 1 Verfahrensgrundsatz 

 

Der Bestellung der Beauftragten für Chancengleichheit aus dem Kreis der Beschäftigten in 

der Dienststelle geht die Durchführung der Wahl voraus, soweit sich mindestens eine zur 

Ausübung des Amtes bereite Beschäftigte findet und die Dienststelle im Falle einer Einzel-

bewerbung nicht von der Durchführung des Wahlverfahrens absieht. 

 

 

§ 2 Wahlberechtigung 

 

(1) An der Wahl können sich alle weiblichen Beschäftigten der Dienststelle beteiligen. Stich-

tag ist der Wahltag. 

 

(2) Voraussetzung für die Teilnahme an der Wahl ist die Eintragung in die Liste nach § 7 

Abs. 3. 

 

 

§ 3 Wählbarkeit 

 

Wählbar für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit sind alle weiblichen Beschäf-

tigten der Dienststelle. 

 

 

§ 4 Fristen für die Wahl 

Die Wahl muss bis eine Woche vor Ablauf der bisherigen Amtszeit der Beauftragten für 

Chancengleichheit abgeschlossen sein. 

 

 

§ 5 Formen der Stimmabgabe für die Wahl 

 

(1) Für die Wahl ist die persönliche Stimmabgabe im Wahlraum oder bei Verhinderung die 

Briefwahl möglich. 
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(2) Die Dienststelle kann abweichend von Absatz 1 ausschließlich die Briefwahl anordnen. 

 

(3) Bei der Briefwahl ist Wahltag der Tag, an dem die Wahl abgeschlossen wird. 

 

 

§ 6 (aufgehoben) 

 

 

§ 7 Bestellung und Aufgaben des Wahlvorstandes 

 

(1) Die Dienststelle bestellt einen Wahlvorstand aus drei Beschäftigten und überträgt einer 

Person von ihnen den Vorsitz. Dem Wahlvorstand soll mindestens eine Frau angehören. 

 

(2) Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie durch. Seine Beschlüsse werden 

mit Stimmenmehrheit gefasst. Er nimmt über jede Sitzung eine Niederschrift auf, die den 

Wortlaut der gefassten Beschlüsse enthält und von mindestens zwei Mitgliedern zu unter-

zeichnen ist. Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte Beschäftigte als Hilfskräfte zu seiner 

Unterstützung bei der Wahlhandlung und der Stimmenzählung bestellen. 

 

(2a) Die Dienststelle unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben, ins-

besondere erstellt sie eine Namensliste (Familien- und Vornamen) der weiblichen Beschäf-

tigten. 

 

(3) Der Wahlvorstand überprüft die Vollständigkeit der Namensliste und die Wahlberechti-

gung der eingetragenen weiblichen Beschäftigten, stellt diese Liste als Wählerinnenliste 

fest und gibt sie nach Einleitung der Wahl bis zum Wahltag durch Aushang bekannt. Jede 

Wahlberechtigte kann innerhalb von zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens beim 

Wahlvorstand schriftlich Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerinnenliste einlegen. Der 

Wahlvorstand entscheidet über Einsprüche nach Satz 2 und berichtigt die Wählerinnenliste, 

wenn der Einspruch begründet ist. 

 

(4) Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlässt der Wahlvorstand ein Wahlaus-

schreiben, das von mindestens zwei Mitgliedern des Wahlvorstandes unterschrieben und 

durch Aushang bekannt gegeben wird. Es muss enthalten: 

 

1. Ort und Tag seines Erlasses, 

 

2. Namen und Anschriften der Mitglieder des Wahlvorstandes, 
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3. den Hinweis, wo Einsprüche, Bewerbungen und sonstige Erklärungen gegenüber dem 

Wahlvorstand abzugeben sind, 

 

4. die Hinweise auf die Wahlberechtigung und Wählbarkeit sowie die Bedeutung der Wäh-

lerinnenliste, 

 

5. Ort und Tag der Bekanntgabe der Wählerinnenliste, 

 

6. die Aufforderung, sich für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit innerhalb von 

zwei Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens (Angabe des letzten Tages der Frist) zu 

bewerben, 

 

7. den Ort, an dem die gültigen Bewerbungen bis zum Abschluss der Wahl durch Aushang 

bekannt gemacht sind, 

 

8. die Hinweise, dass jede Wahlberechtigte nur eine Stimme hat und die Stimmabgabe an 

die rechtzeitigen Bewerbungen gebunden ist, 

 

9. den Wahltag sowie Ort und Zeit der persönlichen Stimmabgabe, 

 

10. den Hinweis auf die Möglichkeit der Briefwahl und auf den rechtzeitigen Zugang des 

Wahlumschlags beim Wahlvorstand (Angabe des Fristablaufs), 

 

11. gegebenenfalls den Hinweis auf die Anordnung der Briefwahl durch die Dienststelle 

nach § 5 Abs. 2, 

 

12. Ort und Zeit der öffentlichen Sitzung des Wahlvorstandes für die Stimmenauszählung 

und die abschließende Feststellung des Wahlergebnisses. 

 

 

§ 8 Bewerbung 

 

(1) Wer in der Dienststelle beschäftigt ist, kann sich für das Amt der Beauftragten für Chan-

cengleichheit bewerben. Die Bewerbung muss schriftlich unter Angabe von Familienname, 

Vorname, Art der Beschäftigung sowie Dienststelle und gegebenenfalls Dienstort erfolgen 

und dem Wahlvorstand spätestens zwei Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens zu-

gehen. 
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(1a) Geht innerhalb der Frist des Absatzes 1 nur eine gültige Bewerbung ein, kann die 

Dienststelle von der weiteren Durchführung des Wahlverfahrens absehen und diese Person 

zur Beauftragten für Chancengleichheit bestellen. 

 

(2) Ist nach Ablauf der Frist des Absatzes 1 keine gültige Bewerbung eingegangen, muss 

dies der Wahlvorstand sofort in der gleichen Weise bekannt geben wie das Wahlausschrei-

ben und eine Nachfrist von einer Woche für die Einreichung von Bewerbungen setzen. In 

der Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen, dass die Wahl nur stattfinden kann, wenn inner-

halb der Nachfrist mindestens eine gültige Bewerbung eingereicht wird. Es ist ferner darauf 

hinzuweisen, dass im Falle einer Einzelbewerbung von der Durchführung des Wahlverfah-

rens abgesehen werden kann. 

 

(2a) Geht innerhalb der Nachfrist nur eine gültige Bewerbung ein, gilt Absatz 1 a entspre-

chend. 

 

(3) Geht innerhalb der Nachfrist keine gültige Bewerbung ein, hat der Wahlvorstand be-

kannt zu geben, dass die Wahl nicht stattfindet. 

 

(4) Der Wahlvorstand gibt unverzüglich nach Ablauf der Bewerbungsfrist (Absätze 1 und 2) 

die Namen und sonstigen Angaben aus den gültigen Bewerbungen in gleicher Weise be-

kannt wie das Wahlausschreiben. 

 

 

§ 9 Persönliche Stimmabgabe im Wahlraum 

 

(1) Jede Wählerin hat nur eine Stimme. Sie kann ihre Stimme nur für eine Person mit einer 

gültigen Bewerbung abgeben. 

 

(2) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem Wahlumschlag ausge-

übt. Auf dem Stimmzettel sind die Bewerbungen in alphabetischer Reihenfolge unter Anga-

be von Familien- und Vornamen, Art der Beschäftigung sowie Dienststelle und Dienstort 

aufzuführen. Die Stimmzettel müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit 

und Beschriftung haben. Das gleiche gilt für die Wahlumschläge. 

 

(3) Die Wählerin kennzeichnet die von ihr gewählte Person durch Ankreuzen an der hierfür 

im Stimmzettel vorgesehenen Stelle. 
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(4) Stimmzettel, auf denen mehr als eine Person angekreuzt oder die mit einem besonde-

ren Merkmal versehen sind oder aus denen sich der Wille der Wählerin nicht zweifelsfrei 

ergibt, sind ungültig. 

 

(5) Der Wahlvorstand trifft geeignete Vorkehrungen für die unbeobachtete Kennzeichnung 

der Stimmzettel im Wahlraum und sorgt für die Bereitstellung einer oder mehrerer ver-

schlossener Wahlurnen, die so eingerichtet sind, dass die eingeworfenen Wahlumschläge 

ohne Öffnung der Urnen nicht herausgenommen werden können. 

 

(6) Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet ist, müssen mindestens zwei Mitglie-

der des Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein; sind Hilfskräfte (§7 Abs. 2 Satz 4) 

bestellt, genügt die Anwesenheit eines Mitglieds des Wahlvorstandes und einer Hilfskraft. 

 

(7) Die Wählerin übergibt den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel eingelegt ist, dem mit 

der Entgegennahme der Wahlumschläge betrauten Mitglied des Wahlvorstandes. Der 

Wahlvorstand stellt fest, ob sie in der Wählerinnenliste eingetragen ist. Trifft das zu, wird 

der ungeöffnete Wahlumschlag in Gegenwart der Wählerin in die Wahlurne eingeworfen 

und die Stimmabgabe in der Wählerinnenliste vermerkt. 

 

(8) Eine Wählerin, die infolge einer Behinderung in der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, be-

stimmt eine Person ihres Vertrauens, deren sie sich bei der Stimmabgabe bedienen will, 

und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Mitglieder des Wahlvorstandes, Hilfskräfte (§ 7 

Abs. 2 Satz 4) und Personen, die sich für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit 

bewerben, dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden. Die Hilfe hat sich auf die 

Erfüllung der Wünsche der Wählerin zur Stimmabgabe zu beschränken. Die Vertrauens-

person darf auch gemeinsam mit der Wählerin die Wahlzelle aufsuchen. Sie ist zur Ge-

heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung erlangt hat. 

 

(9) Wird der Wahlvorgang unterbrochen oder die Stimmenzählung nicht unmittelbar nach 

Abschluss der Wahl durchgeführt, ist die Wahlurne solange zu versiegeln. 

 

 

§ 10 Briefwahl 

 

(1) Eine Wahlberechtigte, die an der persönlichen Stimmabgabe verhindert ist, erhält auf 

ihren Wunsch vom Wahlvorstand ausgehändigt oder übersandt  

 

1. das Wahlausschreiben,  
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2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 

 

3. eine vorgedruckte, von der Wählerin gegenüber dem Wahlvorstand abzugebende Erklä-

rung, dass sie den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat oder unter den Vorausset-

zungen des § 9 Abs. 8 durch eine Person ihres Vertrauens hat kennzeichnen lassen, 

 

4. einen größeren Freiumschlag mit der Anschrift des Wahlvorstandes, mit dem Namen und 

Anschrift der Wählerin als Absenderin sowie mit dem Vermerk »Briefwahl«, 

 

5. ein Merkblatt über die Art und Weise der Briefwahl. Der Wahlvorstand vermerkt die Aus-

händigung oder Übersendung der Unterlagen in der Wählerinnenliste. 

 

(2) Bei einer von der Dienststelle angeordneten ausschließlichen Briefwahl werden die in 

Absatz 1 bezeichneten Unterlagen mit einem entsprechenden Vermerk in der Wählerinnen-

liste vom Wahlvorstand unaufgefordert spätestens zwei Wochen vor dem Wahltag (§ 5 Abs. 

3) allen Wahlberechtigten ausgehändigt oder übersandt. 

 

(3) Die Wählerin gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie 

 

1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in den Wahlumschlag ein-

legt, 

 

2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Datums unterschreibt und 

 

3. den Wahlumschlag in dem Freiumschlag verschließt und diesen so rechtzeitig an den 

Wahlvorstand absendet oder übergibt, dass er vor Abschluss der Wahl vorliegt.  

 

Die Wählerin kann unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 8 die in den Nummern 1 bis 3 

bezeichneten Tätigkeiten durch eine Person ihres Vertrauens verrichten lassen. 

 

(4) Unmittelbar vor Abschluss der Wahl öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung die 

bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die Wahlum-

schläge sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die Briefwahl ordnungsgemäß erfolgt, legt 

der Wahlvorstand die Wahlumschläge nach Vermerk der Stimmabgabe in der Wählerinnen-

liste ungeöffnet in die Wahlurne. 

 

(5) Verspätet eingehende Freiumschläge nimmt der Wahlvorstand mit einem Vermerk über 

den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen. Sie sind einen Monat nach 
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Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet von der Dienststelle zu vernichten, wenn die 

Wahl nicht angefochten ist. 

 

 

§ 11 Wahlergebnis 

 

(1) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahlvorstand, gegebenenfalls mit 

Unterstützung der Hilfskräfte (§ 7 Abs. 2 Satz 4) öffentlich die Auszählung der Stimmen vor 

und stellt das Ergebnis fest. Als Beauftragte für Chancengleichheit ist gewählt, wer die 

meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 

(2) Der Wahlvorstand fertigt über das Ergebnis eine Niederschrift an. Die Niederschrift 

muss die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen Stimmzettel, die auf jede Bewer-

bung entfallenen Stimmenzahlen sowie den Namen der gewählten Beauftragten für Chan-

cengleichheit enthalten. 

 

(3) Der Wahlvorstand benachrichtigt die als Beauftragte für Chancengleichheit gewählte 

Person unverzüglich schriftlich gegen Empfangsbestätigung von ihrer Wahl. Erklärt die ge-

wählte Person nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung 

dem Wahlvorstand die Ablehnung ihrer Wahl, gilt diese als angenommen. 

 

(4) Lehnt die gewählte Person die Wahl ab, tritt an ihre Stelle die Person mit der nächst-

höchsten Stimmenzahl. 

 

(5) Sobald der Name der als Beauftragten für Chancengleichheit gewählten Person endgül-

tig feststeht, gibt der Wahlvorstand ihn durch zweiwöchigen Aushang bekannt und teilt ihn 

der Dienststelle mit. 

 

(6) Die Absätze 3 und 5 gelten im Falle der Bestellung der Beauftragten für Chancengleich-

heit nach § 8 Abs. 1 a und 2 a entsprechend. 

 

 

§ 12 Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

 

Die Dienststelle bewahrt die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Bekannt-

machungen und Stimmzettel mindestens bis zum Ablauf der Amtszeit der Beauftragten für 

Chancengleichheit auf. 
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§ 13 Stellvertreterin 

 

Für die Stellvertreterin der Beauftragten für Chancengleichheit gelten die vorstehenden 

Vorschriften entsprechend. 

 

 

§ 14 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  
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V. Verordnung des Ministeriums für Arbeit und Soziales über 
die Schlichtungsstelle für Entlastungen von Beauftragten für 
Chancengleichheit 
 

vom 13. November 1996 (GBl. S. 713), geändert durch Verordnung 

vom 26. Januar 2006 (GBl. S. 40) 

 

§ 1 Bildung und Aufgabe der Schlichtungsstelle 

 

Zur Entscheidung bei Uneinigkeit über den erforderlichen Umfang der Entlastung einer Be-

auftragten für Chancengleichheit wird eine Schlichtungsstelle gebildet. 

 

 

§ 2 Geschäftsordnung 

 

Das für Frauenfragen zuständige Ministerium kann eine Geschäftsordnung für die Schlich-

tungsstelle erlassen. 

 

 

§ 3 Mitglieder 

 

(1) Die Schlichtungsstelle besteht aus zwei ständigen Mitgliedern und einem weiteren her-

anzuziehenden Mitglied. 

 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder der Schlichtungsstelle beträgt fünf Jahre. 

 

(3) Den Vorsitz der Schlichtungsstelle führt ein ständiges Mitglied, das der Minister oder die 

Ministerin des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums benennt. Das weitere ständige 

Mitglied wird von dem für Frauenfragen zuständigen Landtagsausschuss benannt und 

muss eine Person mit der Befähigung zum Richteramt sein, die der baden-

württembergischen Arbeits- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit angehört. Das weitere heran-

zuziehende Mitglied muss bei dem im jeweiligen Schlichtungsfall betroffenen Fachministe-

rium beschäftigt sein und wird von diesem benannt. Für jedes Mitglied wird eine Stellvertre-

terin oder ein Stellvertreter benannt. Wird eine benannte Person versetzt oder beurlaubt 

oder scheidet sie aus dem Landesdienst aus, erfolgt unverzüglich eine Nachbenennung. 
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(4) Die Benennung erfolgt nur im Einvernehmen mit der zu benennenden Person. Die Be-

nennungen sind dem für Frauenfragen zuständigen Ministerium schriftlich mitzuteilen; die 

Mitteilung enthält Beginn und Ende der Amtszeit. 

 

(5) Kann ein Mitglied für eine neue Amtszeit nicht rechtzeitig benannt werden, nimmt das 

entsprechende Mitglied der Schlichtungsstelle aus der abgelaufenen Amtszeit vorüberge-

hend seine Geschäfte wahr. 

 

 

§ 4 Einleitung des Schlichtungsverfahrens 

 

(1) Voraussetzung für das Verfahren vor der Schlichtungsstelle ist ein schriftlicher mit Be-

gründung versehener Antrag der Beauftragten für Chancengleichheit oder der Dienststelle. 

 

(2) Der Antrag ist an das vorsitzführende Mitglied der Schlichtungsstelle zu richten. 

 

 

§ 5 Durchführung des Verfahrens 

 

(1) Das vorsitzführende Mitglied leitet Antragsmehrfertigungen unverzüglich den anderen 

Mitgliedern der Schlichtungsstelle und der nicht antragstellenden Dienststellenleitung oder 

der Beauftragten für Chancengleichheit zu und fordert diese unter Fristsetzung auf, schrift-

lich zu erwidern. Die Mitglieder der Schlichtungsstelle und die antragstellende Dienststel-

lenleitung oder die Beauftragte für Chancengleichheit erhalten unverzüglich Mehrfertigun-

gen dieser Erwiderung. 

 

(2) Die Schlichtungsstelle wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hin. 

 

(3) Die Schlichtungsstelle kann im Einzelfall eine mündliche Verhandlung anberaumen. Die 

Ladungsfrist beträgt eine Woche. Die Dienststellenleitung kann sich durch Beschäftigte der 

Dienststelle mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen. 

 

(4) Die Sitzungen der Schlichtungsstelle sind nicht öffentlich. 

 

(5) Die Schlichtungsstelle kann in entsprechender Anwendung der für die Verwaltungsge-

richte geltenden Vorschriften Beweise erheben. Beeidigungen und Zwangsmaßnahmen 

sind ausgeschlossen. 
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(6) Zur Vorbereitung der Verhandlungen und Mitteilung der Entscheidungen wird eine Ge-

schäftsstelle bei dem für Frauenfragen zuständigen Ministerium eingerichtet. 

 

 

§ 6 Entscheidung 

 

(1) Die Schlichtungsstelle entscheidet in Anwesenheit aller Mitglieder mit einfacher Mehr-

heit. 

 

(2) Die Entscheidung wird schriftlich erlassen und von mindestens zwei Mitgliedern der 

Schlichtungsstelle unterschrieben. 

 

 

§ 7 Kosten 

 

(1) Das vom Landtagsausschuss benannte Mitglied der Schlichtungsstelle ist ehrenamtlich 

tätig; die übrigen Mitglieder der Schlichtungsstelle nehmen die Tätigkeit als Dienstgeschäft 

wahr. Die Mitglieder der Schlichtungsstelle und die Beteiligten erhalten Reisekosten, Tage-

geld, Überstundenanrechnung oder Vergütung entsprechend den für ihr Dienst- oder Be-

schäftigungsverhältnis geltenden Vorschriften. 

 

(2) Sachverständige und Zeugen werden entsprechend den in Verwaltungsgerichtsverfah-

ren geltenden Vorschriften entschädigt. 

 

(3) Die Kosten nach Absatz 2 und die Aufwandsentschädigung des richterlichen Mitglieds 

der Schlichtungsstelle trägt das jeweils zuständige Fachministerium. 

 

 

§ 8 (aufgehoben) 

 

 

§ 9 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 


